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Abstract  


Der Arktische Rat ist das zentrale politische Forum arktischer Governance. Er dient der Kooperati-
on zwischen den arktischen Staaten, den Vertretern indigener Völker der Arktis sowie nicht-
arktischer Akteure und trägt zentral zur arktischen Forschungsarbeit bei. Der Rat hat in den 20 
Jahren seit seiner Gründung erhebliche institutionelle wie inhaltliche Aufwertungen erfahren. 
Damit hat die Institution auf die veränderten Rahmenbedingungen einer sich rasch ändernden 
Arktis sowie des rasant gestiegenen internationalen Interesses an der Arktisregion reagiert. Aller-
dings steht der Rat nach wie vor im Kreuzfeuer der Debatte, ob er ausreichend auf die großen 
Herausforderungen in Zeiten von Klimawandel und Globalisierung vorbereitet ist. Dieser Vortrag 
bewertet, welche Erfolge der Arktische Rat vorzuweisen hat und welche Bereiche dementspre-
chend Kontinuität erfahren sollten. Im zweiten Teil wird die Debatte zum notwendigen Wandel 
des Rates erörtert und bewertet. 
Dieser Beitrag gibt einen tieferen Einblick in das zentrale politische Forum der Region, dem Arkti-
schen Rat. Der Titel „Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Wandel“ wurde gewählt, da der Rat 
in der Tat ein Forum im Wandel ist und versucht, sich den rasch ändernden – ökologischen wie 
politischen – Rahmenbedingungen unserer Zeit anzupassen. Allerdings weist der Rat auch einige 
Eigenschaften auf, die durchaus als Errungenschaften anerkannt werden können und die wir im 
Reformeifer nicht übersehen sollten. 
Im Folgenden werden nach einer kurzen Einführung zunächst einige Daten und Fakten zum Arkti-
schen Rat erwähnen, um dann einen kurzen Abriss der historischen Entwicklung des Rates ange-
sichts der Herausforderungen der letzten Jahre zu präsentieren. Im Hauptteil werden dann einige, 
teilweise nach wie vor heiß diskutierte Themenbereiche aufgreifen, die die Zukunft des Rates be-
treffen, sowohl in seiner strukturellen wie inhaltlichen Arbeitsweise. Hierbei wird eine Einschät-
zung gegeben, ob diese Themenbereiche eher Kontinuität oder Wandel erfahren sollten. 
 


Der Arktische Rat 


Der Arktische Rat wurde 1996 mit der Unterzeichnung der Ottawa-Deklaration gegründet. Die Unter-
zeichner und damit Mitgliedstaaten des Rates sind die sogenannten acht arktischen Staaten, die 
Land- und/oder Meeresgebiete oberhalb des nördlichen Polarkreises haben: das Königreich Däne-
mark (mit Grönland und den Färöer Inseln), Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Russland, Schweden 
und die USA. Die Mitgliedschaft ist auf diese Staaten beschränkt. Nur die acht Staaten haben ein 
Stimmrecht im Rat, in dem nach dem Konsensprinzip entschieden wird. 


 
 


                                                           
 
 Dazu auch: https://leibnizsozietaet.de/die-arktis-in-der-globalisierten-welt-tagung-am-05-10-2017-bericht/ 
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Zudem gibt es die Kategorie der Permanent Participants, welche aus sechs Organisationen indige-
ner Völker der Arktis besteht. Diese sind: Die Aleut International Association, der Arctic Athabaskan 
Council, der Gwich'in Council International, der Inuit Circumpolar Council, die Russian Association of 
Indigenous Peoples of the North, und der Saami Council. Die Permanent Participants sind bei allen 
Beratungen und Entscheidungen des Rates aktiv einzubinden und von den Arktis-Staaten zu konsul-
tieren. Als dritte Kategorie gibt es im Rat die sogenannten Beobachter. Diese sind wiederum in Staa-
ten, intergouvernementale und interparlamentarische Organisationen und Nichtregierungsorganisa-
tionen aufgeteilt. In jeder dieser Gruppen gibt es derzeit 13 Beobachter. Deutschland hat seit Grün-
dung des Rates Beobachterstatus. 


Inhaltlich befasst sich der Rat mit den großen Themengebieten Umweltschutz und nachhaltige 
Entwicklung in der Arktis, welche auch als die „zwei Säulen“ des Rates bezeichnet werden. Erstere 
Säule hat ihren Ursprung in der sogenannten Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS), welche 
auf eine Initiative Finnlands in den späten 1980er Jahren zurückgeht. Die Struktur der AEPS ging 1996 
im Arktischen Rat auf, ergänzt durch die Säule der nachhaltigen Entwicklung. Dieser geschichtliche 
Hintergrund lässt sich auch an den Arbeitsgruppen des Arktischen Rates ablesen, welche den Kern 
der inhaltlichen Arbeit des Rates bilden. Vier der sechs Arbeitsgruppen haben ihren Ursprung in der 
AEPS: Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Protection of the Arctic Marine Envi-
ronment (PAME), Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR) und Conservation of 
Arctic Flora and Fauna (CAFF). 


Das breite Spektrum der nachhaltigen Entwicklung abdeckend kam 1998 die Sustainable Develo-
pment Working Group (SDWG) hinzu, die sich mit Themen wie Gesundheit, sozio-ökonomische Ent-
wicklungen und Herausforderungen vor allem für die indigene Bevölkerung, Energiesicherheit sowie 
Schutz und Förderung von Kultur und Sprachen der indigenen Bevölkerung beschäftigt. Im Jahr 2006 
wurde noch eine sechste Arbeitsgruppe eingesetzt, das Arctic Contaminants Action Programme 
(ACAP), welche sich für verstärkte Reduktionen von Emissionen und anderen Schadstoffen in der 
Arktis einsetzt. 


In den letzten Jahren hat sich verstärkt die Praxis durchgesetzt, dass die Arbeitsgruppen temporär 
begrenzte Expertengruppen und Task Forces für bestimmte Themen einsetzen, beispielsweise zur 
Ausarbeitung von Abkommen zu wissenschaftlicher Kooperation, Seerettungsmaßnahmen und Ko-
operation bei Ölverschmutzungen. Aktuell bestehen Task Forces zu den Themen marine Kooperation 
und verbesserte Konnektivität. Der Vorsitz des Rates wechselt alle zwei Jahre als Ratspräsidentschaft 
zwischen den Arktisstaaten nach einem festgelegten Turnus. Auf sogenannten Ministerialtreffen, auf 
denen sich Außenminister oder andere Minister der Arktisstaaten alle zwei Jahre treffen, findet die 
Bestandsaufnahme der abgelaufenen Ratspräsidentschaft statt sowie die Übergabe an die nächste. 
Die Treffen der sogenannten Senior Arctic Officials (SAO), die die Arbeit der Arbeitsgruppen überwa-
chen, sowie Treffen der Arbeitsgruppen, Task Forces und Expertengruppen finden häufiger statt, in 
der Regel zwei Mal im Jahr. 
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Graphik: Aufbau des Arktischen Rates 
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Entwicklung des Rates 


Seit seiner Einsetzung 1996 hat sich der Rat sowohl inhaltlich als auch institutionell und prozessual 
weiterentwickelt. Dies hat nicht zuletzt mit den großen Herausforderungen unserer Zeit zu tun, mit 
denen sich auch der Arktische Rat konfrontiert sieht. Dies sind zuallererst die Ursachen und Folgen 
der Globalisierung sowie des Klimawandels; vor allem letzteres trifft die Arktis besonders, aufgrund 
der stärkeren Erwärmung der Region im Vergleich zu anderen Breiten. Die herausstechende Rolle der 
Arktis für das globale Klima- und Wettersystem ist auch eines der Gründe, weshalb sich der Rat in 
den letzten Jahren auch einem steigenden internationalen Interesse gegenübersieht. 


Institutionell hat der Rat hier durch die Einsetzung eines ständigen Sekretariats im Jahre 2013 re-
agiert. Vorher hatte jede Ratspräsidentschaft ihr eigenes, für zwei Jahre arbeitendes Sekretariat, 
wodurch Aufgaben wie Archivierung und einheitliches Arbeiten und Auftreten erschwert wurden. 
Aus der Initiative der skandinavischen Staaten – die ihre aufeinander folgenden Ratspräsidentschaf-
ten von 2006 bis 2013 durch ein Sekretariat in Tromsø organisierten – wurde dann 2013 das Arctic 
Council Secretariat mit Sitz in Tromsø. Eine zweite institutionelle Neuerung war die Aufnahme einer 
großen Zahl an neuen Beobachterstaaten auf dem Ministerialtreffen in Kiruna, Schweden im Mai 
2013. Der Beobachterkreis wurde um insgesamt sechs Staaten erweitert, hauptsächlich aus Asien: 
China, Indien, Singapur, Japan, die Republik Korea und Italien wurden in den Beobachterstaatenkreis 
aufgenommen. Der Kreis wurde 2017 nochmals erweitert, diesmal hauptsächlich um Organisationen: 
dem International Council for the Exploration of the Sea, die OSPAR-Kommission, die Weltorganisati-
on für Meteorologie (WMO), National Geographic, den Westnordischen Rat (WNC) und die Schweiz. 







Kathrin Keil  Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Der Arktische Rat als zentrales Forum der Arktiskooperation  S. 4 v. 9 


 
 


Inhaltliche Veränderungen betreffen in erster Linie die Nutzung des Rats als Forum zur Aushand-
lung konkreter intergouvernementaler Vereinbarungen zwischen den Arktisstaaten zu verschiedenen 
Themen. Das erste solche, rechtlich bindende Dokument wurde 2011 verabschiedet und befasst sich 
mit Kooperation bei Seerettungsmaßnahmen. 2013 folgte dann ein Abkommen zu Kooperation bei 
Ölverschmutzungen und 2017 zu wissenschaftlicher Kooperation. Neben diesen rechtlich bindenden 
Übereinkünften wurden auch eine Reihe nicht-bindender Vereinbarungen verabschiedet, unter an-
derem zur Verhinderung von Ölunfällen und zur Reduzierung von Ruß- und Methanemissionen. 


Prozessuale Veränderungen zeigen sich vor allem in Bemühungen um Prozessoptimierung und 
Outcome-Maximierung. Prozessuale Reformen der letzten Jahre umfassen beispielsweise die Stär-
kung der Institution der SAO in Form einer stärkeren Koordinierungs- und Steuerungsrolle der SAOs 
für die Arbeit der Untergruppen; verstärkte Bestrebungen, Verbindungen zwischen den Arbeitsgrup-
pen herzustellen und Synergien zu erschließen; in diesem Zusammenhang die Zusammenlegung und 
Koordination von Arbeitsgruppentreffen; Projektcontrolling und -nachverfolgung durch den soge-
nannten Amarok Arctic Council Tracker Maxi Report; Bemühungen, den Rat durch interorgani-
satorische Beziehungen und Vernetzung mit anderen Institutionen in Prozesse einzubinden; in die-
sem Zusammenhang zum Beispiel erhöhte Sichtbarkeit in internationalen Klima- und Umweltver-
handlungen; und Archivierung und Digitalisierung sowie aktive Kommunikation der Arbeit des Rates, 
beispielsweise in Form der Kommunikationsstrategie von 2012. 
 


Kontinuität oder Wandel 


Obwohl sich also schon einiges getan hat in Sachen Weiterentwicklung des Arktischen Rates ist das 
Thema seiner Reform nach wie vor sehr prominent in arktischen Debatten. Im Folgenden werden 
einige dieser Themen vorgestellt und diskutiert, inwiefern diese in der Tat Teil des notwendigen 
Wandels des Rates sein sollten oder ob wir besser daran tun, an dieser Stelle die Kontinuität des Ra-
tes zu bewahren. Die Liste der vorgestellten Themen hat kein Anspruch auf Vollständigkeit und diese 
Themen sind Teil einer breiten Diskussion und können und sollen dementsprechend auch kontrovers 
diskutiert werden. 
 


Rechtlicher Status 
Ein immer wiederkehrendes Diskussionsthema ist der rechtliche Status des Arktischen Rats. Gegrün-
det als politisches Forum zwischen den Arktisstaaten (laut der Ottawa-Deklaration als ein „high level 
forum“) ist der Rat damit keine internationale Organisation und nicht im Besitz einer eigenen Rechts-
persönlichkeit. Der Rat übernimmt damit keine Politikformulierungs- und Umsetzungsaufgaben, son-
dern diese bleiben bei den Staaten. Die Aufgaben des Rates konzentrieren sich damit auf der Durch-
führung von Projekten, Zusammenstellungen von Forschungsergebnissen, und Formulierung von 
Empfehlungen, unverbindlichen Richtlinien sowie Best-Practice-Katalogen. 


Aufgrund der zunehmenden Breite der Aufgaben und das allgemein gestiegene politische Interes-
se am Arktischen Rat wird vielfach die Forderung laut, den Rat in eine vollständige Internationale 
Organisation zu transformieren und ihn damit dem „hard law“ zu unterwerfen. Abgesehen von der 
Tatsache, dass dies politisch sehr schwierig durchzusetzen sein wird, kommen in der Debatte häufig 
die Vorteile des sogenannten „soft law“ zu kurz. Vereinbarungen, die in Form nicht-bindender Regeln 
getroffen werden, weisen in der Regel einen höheren Grad an Präzision auf und beschreiben den 
Handlungsauftrag der beteiligten Akteure häufig genauer als rechtlich bindende Dokumente, die 
meist durch vage Formulierungen viel Spielraum für die Akteure lassen. 


Die Sinnhaftigkeit rechtlich bindender Vereinbarungen ist natürlich, gerade wenn es um die Im-
plementierung geht, nicht abzusprechen. Allerdings gibt es auch im „soft law“-Bereich durchaus An-
reize für Akteure, sich an Vereinbarungen zu halten, beispielsweise um als vertrauenswürdiger und 
verlässlicher Partner dazustehen. Zudem sind gerichtliche Durchsetzungsmittel auch im „hard law“-
Bereich auf internationaler Ebene häufig mit starken Einschränkungen versehen, sodass ein Akteur 
letztendlich schwer gezwungen werden kann, sich an Vereinbarungen zu halten. In Foren mit weni-
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gen Teilnehmern – wie dem Arktischen Rat – ist eine gute Arbeitsatmosphäre von höchster Bedeu-
tung. Verstöße gegen – möglichweise vage formulierte – Vereinbarungen und der Versuch anderer 
hiergehen vorzugehen, wird dieser nicht zuträglich sein. Nicht zuletzt gibt es Studien, die zeigen, dass 
die „soft law“-Richtlinien des Rates in Arktisstaaten auch implementiert werden (Soltvedt 2017). 


Zudem wird argumentiert, dass die fehlende Autorität, rechtlich bindende Entscheidungen zu tref-
fen, nicht das ausschlaggebende Kriterium für den Rat ist, um eine konstruktive Rolle – etwa in Form 
eines Integrators – im Regimewirrwarr der Arktis zu spielen (Young 2016, 13). Zusammenfassend 
wird an dieser Stelle also für die Kontinuität des Rates als „soft law“-Organisation plädiert. Dies 
schließt natürlich nicht die Möglichkeit aus, den Rat als Forum für die Verhandlung von rechtlich ver-
bindlichen Vereinbarungen zu nutzen, wie es in den letzten Jahren auch wiederholt geschehen ist. 
Allerdings sind die resultierenden Dokumente dann keine des Arktischen Rats, sondern intergouver-
nementale Vereinbarungen zwischen den unterzeichneten Staaten. 
 


Mandat 
Ein weiteres Thema betrifft das Mandat des Rates. Kommentatoren lamentieren, dass das Mandat 
des Rates zunehmend unklar wird. Einerseits scheint es immer breiter zu werden, allerdings ohne 
veränderte rechtliche Grundlage. Damit wird es für viele Akteure unklarer, ob sie sich weiterhin in-
nerhalb des Mandats des Rates bewegen oder nicht. In erster Linie betrifft diese Diskussion die Fra-
ge, ob sich der Rat explizit mit Fragen der militärischen Sicherheit befassen soll, die aktuell explizit 
ausgeschlossen sind. 


Rufe nach einer Sicherheitskompetenz des Rates beziehen sich in der Regel auf Annahmen, dass 
die Arktis im Zentrum geopolitischer und anderer Sicherheitsinteressen stehen wird oder gar bereits 
steht. Diese Ansicht ist bei genauerem Hinsehen aber nicht mehr als eine Vermutung oder höchstens 
schlecht formulierte Hypothese. Mindestens ebenso vielen Experten und Beobachter berichten von 
der Arktis als Kooperationsraum und Beispiel kontinuierlicher und vertrauenswürdiger Zusammenar-
beit auch in Zeiten schwieriger geopolitischer Verhältnisse anderswo. Das Argument für ein erweiter-
tes Sicherheitsmandat des Rates basiert also nur auf einer bislang schlecht fundierten Vermutung 
über den Stand und die Entwicklung der Region. Ein heute existierender Arktischer Sicherheitsrat 
würde also Probleme zu behandeln haben, die ggf. gar nicht existieren. 


Ein solch erweiterter Rat hätte zudem nicht nur wenig in diesem Bereich zu tun, sondern ein sol-
ches Konstrukt birgt auch eine gewisse Gefahr in sich. Institutionen suchen ihr Mandat zu erfüllen. 
Ein Sicherheitsrat sucht also nach Sicherheitsproblemen, um diese zu lösen. Ein Arktischer Rat mit 
Sicherheitsmandat könnte daher in Versuchung geraten, zum Zwecke seiner Existenzlegitimierung 
Probleme auf die Agenda zu setzen und als sicherheitsrelevant zu deklarieren, welche ohne Sicher-
heitsmandat entweder nicht oder nicht als sicherheitsrelevant zu Tage getreten wären. 


Nicht zuletzt argumentieren auch viele, dass der Rat, eben weil er sich nicht mit Sicherheitsfragen 
befasst, durchgehend und auch in Zeiten geopolitischer Tumulte wie der Krim- und Ukrainekrise, in 
denen sich Mitglieder des Rates in starkem Konflikt befinden, sehr gut funktioniert. Um nur wenige 
Beispiele zu nennen: Auf dem Höhepunkt der Ukrainekrise in 2013 wurde ein rechtlich bindendes 
Abkommen zur Kooperation bei Ölverschmutzung erreicht; alle Staaten einigten sich auf die Auf-
nahme sechs neuer Beobachterstaaten; und 2014 wurde der Arctic Economic Council mit Zustim-
mung aller ins Leben gerufen. Man möchte sich auch gar nicht die Auswirkungen auf das gesamte 
arktische Governancegefüge vorstellen für den Fall, dass der Rat – wohlgemerkt das zentrale politi-
sche Forum für die Arktis – im Zuge geopolitischer Krisen paralysiert worden wäre. Schließlich wären 
Auswirkungen auch auf die nicht-sicherheitsrelevanten Themen des Rates im Falle von Verwerfungen 
im hochsensiblen Sicherheitsbereich kaum zu vermeiden. 


Paradoxerweise sind es im Falle einer sicherheitspolitischen Krise zuerst die Sicherheitsforen, in 
denen die Kooperation aufgrund ihres hochpolitischen Mandats auf Eis gelegt wird. Ein gängiges Bei-
spiel ist der Russland-NATO-Rat, der 2014 im Zuge der Ukrainekrise ausgesetzt wurde. Im Gegensatz 
dazu sind „soft law“-Institutionen, die sich mit weniger sensiblen Themen befassen, in der Regel ro-
buster und halten auf diese Weise auch Kommunikationskanäle zwischen Akteuren offen. 
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Dies soll natürlich nicht verneinen, dass Sicherheitsthemen relevant sind und man über sie spre-
chen muss. Deshalb gibt es auch bereits Foren, die sich mit expliziten Sicherheitsthemen befassen, 
unter ihnen das Arctic Coast Guard Forum und der Arctic Security Forces Roundtable. In dieser Form 
ist eine Sicherheitszusammenarbeit arktischer Akteure passender als in Form eines vagen Sicher-
heitsmandats des Arktischen Rates. 


Zusammenfassend sollte also für Kontinuität plädiert werden, in dem Sinne dass der Rat nach wie 
vor Sicherheitsthemen nicht explizit in sein Mandat aufnimmt. Dies sollte aber nicht eine generelle 
Debatte ausschließen, wie das Mandat des Rates ausgestaltet werden sollte. Hier gibt es generell 
zwei Tendenzen: einerseits die Möglichkeit, das Mandat des Rates explizit zu erweitern, indem das 
Mandat der nachhaltigen Entwicklung als das übergreifende Thema aufgewertet wird mit Unterthe-
men im Bereich Umweltschutz aber auch ökonomischer Entwicklung sowie sozialer und kultureller 
Integrität und Wohlergehen der arktischen Bevölkerung (Young 2016, 12). Ein konkreter Schritt in 
dieser Hinsicht wäre die Eingliederung von Aktivitäten wie beispielsweise des 2014 gegründeten Arc-
tic Economic Council. 


Andererseits wäre es möglich, das Mandat des Rates explizit zu verengen um Klarheit in der Zu-
ständigkeit des Rates zu schaffen. Dies könnte beispielsweise in der Form einer Abtrennung von be-
stimmten Themenbereichen erfolgen, beispielsweise für Wirtschaft, Kultur, Gesundheit, Bildung, 
Transport, und Kommunikation. Der Arctic Economic Council wäre hierfür ein erstes Beispiel. 
 


Entscheidungsfindung 
Ein weiteres Thema in der Reformdebatte ist die zur Entscheidungsfindung des Rates. Wir bereits 
erwähnt, werden alle Entscheidungen des Rates unter Einstimmigkeit der Arktisstaaten getroffen. 
Obwohl die indigenen Vertreter kein Stimmrecht haben, jedoch konsultiert werden müssen, wird in 
der Praxis des Rates keine Entscheidung gegen den ausdrücklichen Widerstand der Permanent Parti-
cipants gefällt. Es ist außerdem hinzuzufügen, dass im Rat in der Regel keine Abstimmungen stattfin-
den, wenn nicht klar ist, dass alle Staaten dafür stimmen und auch die PPs mit an Bord sind. In solch 
einem Fall kommt ein Thema also gar nicht erst zur Abstimmung. 


Es gibt nun Reformideen, das Konsensprinzip abzuschaffen und Mehrheitsentscheidungen im Rat 
möglich zu machen, um dadurch weniger hohe Abstimmungshürden zu haben. Aufgrund der kleinen 
Mitgliederzahl des Rates ist es nicht ratsam, einzelne Mitglieder zu isolieren und durch Mehrheits-
entscheidungen auszuschließen und so deren Ablehnung hervorzuheben. Dies würde außerdem die 
Kohärenz des Rates und der Mitglieder nach außen in Mitleidenschaft ziehen. Zudem würde in solch 
einem System eventuell die Praxis aufgegeben, Entscheidungen nur dann durchzuführen, wenn auch 
die indigenen Vertreter an Bord sind, da es „normaler“ wird, dass Entscheidungen zur Abstimmung 
kommen, bei der nicht alle Vertreter d’accord sind. In diesem Fall also ein klares Plädoyer, die Ein-
stimmigkeit als Abstimmungsprinzip im Rat beizubehalten. 
 


Umfang/Erweiterung 
Im Zentrum der Debatte stehen auch häufig der Umfang und die Erweiterungskapazität des Rates. 
Sicherlich beibehalten sollte die Qualität des Rates als ein inklusives Forum, das viele verschiedene 
Gruppen einschließt (Staaten, Organisationen indigener Völker, intergouvernementale Organisatio-
nen und Nichtregierungsorganisationen). Die große Zahl an neu aufgenommenen Beobachtern be-
sonders seit 2013 macht aber eine Debatte über den Umfang des Rates unausweichlich. Dies betrifft 
Fragen wie: Ist der Rat endlos erweiterbar? Sollte eine maximale Anzahl an Beobachtern festgelegt 
werden? 


Neben der sinnvollen Einbindung auf Arbeitsebene ist die zunehmende Zahl an Beobachtern auch 
logistisch eine wachsende Herausforderung. Vor allem die Treffen der Arbeitsgruppen – auf denen 
Beobachter hauptsächlich einzubinden sind – finden häufig in kleinen Städten in der Arktis statt, um 
die Anbindung an lokale Bevölkerungen zu erreichen. Mit wachsender Delegationsgröße wird die 
logistische Organisation solcher Treffen zunehmen schwieriger und schließt zunehmend kleine Orte 
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in der Arktis für Treffen des Arktischen Rates aus. Aufgrund der wenigen arktischen Großstädte dürf-
te dies dazu führen, dass mehr Treffen in den „südlichen“ Hauptstädten und Großstädten der Arktis-
staaten stattfinden werden. 


Durch die Einführung von Expertengruppen und Task Forces erfährt der Rat zudem eine wachsen-
de Häufigkeit an Treffen. Vor allem für die Organisationen der indigenen Völker stellt dies zuneh-
mend eine ressourcenbezogene Herausforderung dar, da neben den finanziellen Aufwendungen 
auch personelle Ressourcen für die wachsende Anzahl der Treffen organisiert werden müssen. 


Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein Plädoyer für Wandel im Sinne der Klärung, wie der wach-
sende Umfang des Rates in Bezug auf die Gestaltung und Durchführbarkeit der Treffen organisiert 
werden kann. Dies könnte Überlegungen einschließen wie die Fokussierung von Beobachtern auf 
einzelne Arbeitsgruppen, Beschränkung der Delegationsgrößen (was für Beobachter bereits erfolgt), 
Verlängerung der Arbeitstreffen von aktuell zwei auf drei bis vier 4 Tage und entsprechend Verringe-
rung der Häufigkeit der persönlichen Treffen von aktuell i.d.R. vier auf zwei bis drei Treffen, stärkere 
Nutzung von Online-Meeting-Funktionen und dergleichen. 
 


Rollenklärung 
Das Thema der Erweiterung und Umfangs des Rats ist nahtlos mit der Frage der Rollenklärung der 
einzelnen Akteursgruppen verbunden. Dies ist besonders in Bezug auf die Rechte und Pflichten der 
Beobachter virulent. Die Arbeitserfahrung zeigt, dass die Einbindung der Beobachter eher auf der 
Arbeitsebene des Rates gewünscht und forciert wird (also in Arbeitsgruppen, Task Forces und Exper-
tengruppen) und die klassische Beobachterrolle, mit entsprechend weniger Einflussmöglichkeiten, 
auf den Ministertreffen vorgesehen ist. In der Vergangenheit hat dies zu Missverständnissen und 
Ärger auf Seiten der Beobachter geführt, die sich eine stärkere Einbindung auf höherer Ebene erhofft 
hatten. Hier bedarf es also einer Rollenklärung. 


Das Spannungsfeld bewegt sich also zwischen „beobachten” und “aktiv einbringen” in die Arbeit 
des Rates. Die Beobachterrichtlinien von 2013 haben in dieser Hinsicht noch nicht ausreichend Klar-
heit geschaffen, da sie sich eher auf die Aufnahmebedingungen von Beobachtern fokussieren und 
weniger auf deren Rolle im Rat. Laut den Richtlinien findet nun eine regelmäßige Evaluierung der 
Beobachter statt; in der ersten Evaluierung 2016 hat ein Großteil der Beobachter ihren Report einge-
reicht. Allerdings ist nach wie vor unklar, was mit den Einreichungen der Beobachter genau geschieht 
und nach welchen Kriterien konkret evaluiert wird. Es ist auch offen, was genau die Kriterien für die 
Aberkennung oder Aussetzung des Beobachterstatus sind (abgesehen von der groben Verletzung der 
Souveränität und souveränen Rechte der Mitglieder des Arktischen Rates). Eine geringe Aktivität im 
Sinne einer Teilnahme an Arbeitstreffen des Rates scheint zumindest möglich zu sein, da nicht alle 
Beobachter eine große Aktivität im Rat vorweisen können. Legt man allerdings die Kriterien für die 
Aufnahme von Beobachtern an, dann wäre ein mangelnder Beitrag tatsächlich ein mögliches Aus-
schlusskriterium (Knecht 2016). 


Hier ergibt sich also eine Nachfrage nach Wandel im Sinne der Klarstellung, was die genauen 
Rechte und Pflichten von Beobachtern im Rat sind. Eine Möglichkeit wäre die Überlegung, eine wei-
tere Mitgliedskategorie einzuführen, die sich zwar nach wie vor unterhalb der Mitgliedsstaaten und 
PPs bewegt, aber doch über die des Beobachters hinausgeht (Young 2016, 12). 
 


Verstetigung 
Ein weiteres Spannungsfeld tut sich auf zwischen den mannigfaltigen und langwierigen Aufgaben des 
Rates und der zeitlichen Struktur, in der die Arbeit des Rates eingebettet ist. Obwohl die Arbeits-
gruppen dauerhaft angelegt sind, ist die Arbeit in Form von relativ kurzlebigen Projekten angelegt. 
Exemplarisch für die häufig beklagte Kurzfristigkeit des Rates steht der Turnus der zweijährigen Rats-
präsidentschaft, nach der der vorsitzende Arktisstaat alle zwei Jahre wechselt. Die wenigsten Initiati-
ven des Rates sind dementsprechend auf länger als zwei Jahre angelegt und jedes Land möchte „ih-
rer“ Präsidentschaft natürlich auch einen eigenen Stempel aufdrücken. Hieraus ergeben sich Ratsprä-
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sidentschaften, die einen stärkeren Fokus auf die nationalen oder inner-arktischen regionalen Be-
dürfnisse legen. In diese Kategorie wird häufig die zweite kanadische Ratspräsidentschaft von 2013 
bis 2015 eingeordnet, die „Entwicklung für die Menschen des Nordens“ als übergeordnetes Thema 
definierte, und was von vielen als einseitige Betonung der wirtschaften Entwicklung kritisiert wurde. 
Andere Präsidentschaften, wie die nachfolgende amerikanische, nahmen globale Themen wie den 
Klimawandel wieder stärker in den Blick. 


Eine stärkere Verstetigung der Arbeit des Rates wäre in vielerlei Hinsicht sicherlich hilfreich, um 
die vielschichtigen und langfristigen Probleme und Herausforderungen der Region (und darüber hin-
aus) auch entsprechend langfristig angehen zu können. Vorschläge in dieser Hinsicht umfassen die 
Verlängerung der Rotationszyklen sowie die Abschaffung des rotierenden Vorsitzes und die entspre-
chende Einführung eines längerfristigen Vorsitzes. 
 


Finanzierung 
Ein bereits in einer frühen Evaluierung von 2001 (Haavisto 2001) hervorgehobener Mangel des Rates 
ist die fehlende finanzielle Basis. Die Arbeitsgruppen, Projekte sowie jegliche anderen Aktivitäten des 
Rates werden durch freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten finanziert. Eine Ausnahme bildet das 
Arctic Council Secretariat, zu dessen Finanzierung die Arktisstaaten sich verpflichtet haben, wobei 
Norwegen als Sitz des Sekretariats fast die Hälfte des Budgets stemmt. 


Die Staaten identifizieren Arbeitsgruppen und initiieren und kooperieren in Projekten, die sie un-
terstützen wollen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Beiträge der einzelnen Staaten, denn nicht 
jeder Staat trägt finanziell zu allen Projekten des Rates bei. Zudem wird kritisiert, dass die freiwillige 
Finanzierungsbasis des Rates die Arbeitsgruppen und ihre Projekte abhängig macht von der politi-
schen Stimmung in den Arktisstaaten, und außerdem zu geographischen Ungleichgewichten in den 
Aktivitäten des Rates führen kann. Zudem ist die finanzielle Unterstützung der Teilnahme der Perma-
nent Participants an den Aktivitäten des Rates ein Dauerthema. Die wachsende Zahl an Treffen ist für 
die personell und materiell häufig dürftig ausgestatteten Organisationen der indigenen Bevölkerun-
gen zunehmend schwer zu stemmen. 


Einige Versuche, an der klammen und volatilen finanziellen Situation des Rates etwas zu ändern 
sind zum Beispiel das Arctic Council Project Support Instrument, welches von der Nordic Environment 
Finance Corporation (NEFCO) verwaltet wird. Einzahlungen in diesen Fonds erfolgen auf freiwilliger 
Basis. Zudem ist der Fonds auf die Finanzierung von Ratsprojekten zur Verringerung von Verschmut-
zungen beschränkt. 


Dieses Jahr wurde ein neues Finanzierungsinstrument vorgestellt, der sogenannte Álgu fund, wel-
cher von den Organisationen der indigenen Bevölkerungen des Arktischen Rates aufgesetzt wurde, 
um die Arbeit der Permanent Participants im Rat dauerhaft finanziell zu unterstützen. 


Dies sind sicherlich lobenswerte Bemühungen, kratzen aber eher an der Oberfläche des Problems 
zwischen wachsender Aufgaben des Rates und begrenzter und unvorhersehbarer Mittel. An dieser 
Stelle also ein klares Bekenntnis zu Mut zum Wandel, die Arbeit des Rates auf eine solide finanzielle 
Basis zu stellen. 


 


Zusammenfassung und Ausblick 


Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich der Rat trotz der Geschwindigkeit der arktischen 
Veränderungen und der stetig gestiegenen Aufmerksamkeit und Erwartungshaltung dem Gremium 
gegenüber institutionell bislang sehr wenig gewandelt hat. Rechtspersönlichkeit, Mandat, Mitglieder-
status, das Organigramm der institutionellen Teile des Rates sowie die Finanzierungsstruktur sind 
nach wie vor in der Form von 1996. 


Diese Reformvorsichtigkeit mag einerseits hemmend wirken und angesichts der rapiden Verände-
rungen und Anforderungen nicht angebracht erscheinen. Die obigen Ausführungen und doch häufi-
gen Plädoyers zur Kontinuität des Rates in vielen seiner Aspekte haben aber hoffentlich deutlich ge-
macht, dass „Reform“ nicht unbedingt immer Veränderung zum Besseren bedeuten muss und die 
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Architekten und Restaurateure des Rates gut beraten sind, die zum Teil hart erkämpften und über 
Jahre bewahrten Erfolgsgaranten des Rates nicht wegzureformieren. Anpassung an veränderte Ver-
hältnisse ist sicherlich notwendig und Baustellen gibt es, wie erwähnt, genug. Unabdinglich ist aller-
dings eine sorgfältige Planung, Analyse und vor allem auch eine Bewusstmachung von dem, was gut 
funktioniert und nicht nur davon, was nicht funktioniert, damit klar ist, was wir erhalten und bewah-
ren sollten.  
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Die Arktis ist in den letzten Jahren verstärkt in das Blickfeld der internationalen Politik gerückt. Dabei 
geht es vordergründig um drei Fragen: i) wann schmilzt das Eis der Arktis? ii) wem gehört die Arktis? 
und iii) welche und wie viel Rohstoffe gibt es in der Arktis? Daher werden vor allem Themen wie kür-
zere Seewege, Rohstoffpotenziale, mögliche Auswirkungen einer wirtschaftlichen Nutzung auf die 
sensiblen Ökosysteme der Arktis und die Auswirkungen des globalen Klimawandels auf die Arktis 
breit diskutiert. Dieser internationalen Diskussion Rechnung tragend, hat die Bundesregierung die 
Arktis zu einem wichtigen Gegenstand deutscher Außen- und Forschungspolitik gemacht, zumal 
Deutschland in hohem Maße auf Energierohstoff-Importe aus den Arktisanrainerstaaten Norwegen 
und Russland angewiesen ist. 


Energierohstoffe in der Arktis  


Erdöl und Erdgas werden seit Jahrzehnten in der Arktis erkundet und gewonnen. Seit dem Beginn der 
Erkundungsarbeiten Mitte der 1930er Jahre wurden über 450 bedeutende Erdöl- und Erdgasvor-
kommen nördlich des Polarkreises an Land und in den Schelfgebieten entdeckt, darunter elf soge-
nannte „Giants“. Etwa 5 Mrd. Tonnen Erdöl und 30 Bill. m3 Erdgas wurden seit 1963 in der Arktis 
nachgewiesen. Gegenwärtig werden im weltweiten Vergleich rund 10 % des Erdöls und rund ein Vier-
tel des Erdgases in der Arktis gewonnen, nahezu ausschließlich aus Lagerstätten auf dem Festland 
(BGR 2013).  


Die weitere Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas in den Randmeeren der norwegi-
schen und russischen Arktis steht am Anfang und ist stark von den Weltmarktpreisen beeinflusst. In 
den Schelfregionen des arktischen Ozeans wird zwar generell ein hohes Potenzial an den fossilen 
Energierohstoffen Erdöl und Erdgas erwartet (Abb. 1), belastbare Daten und Zahlen zu den Ressour- 


 


 


Abb. 1: Ergebnisse der CARA-Studie (vereinfacht nach USGS, 2008). Der Großteil der geschätzten Ressourcen 
liegt innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) (Datenquelle: Claus et al., 2013), deren äußere Be-
grenzung hier als schwarze Linie um den arktischen Ozean dargestellt ist. 


 







Ralph Watzel, Harald Elsner, Karsten Piepjohn, Christoph Gaedicke Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Rohstoffe der Arktis   S. 2 v. 7 


 
 
cen des arktischen Ozeans und seiner Kontinentalränder liegen jedoch derzeit nicht vor. 


Norwegen 


In den arktischen Meeresregionen ist die norwegische Barentssee mit rund 26 % aller Neufunde an 
Erdöl- und Erdgaslagerstätten eine Schwerpunktregion. Im fünftgrößten norwegischen Gasfeld 
Snøhvit, etwa 140 km nordwestlich von Hammerfest, findet seit 2007 eine offshore-Gasförderung 
statt. Die Steuerung erfolgt dabei von der Insel Melkøya nur rund drei Kilometer vor Hammerfest. In 
dem Feld Goliat (100 km nördlich von Hammerfest) wird seit März 2016 Erdöl gefördert. Durch un-
termeerische Konstruktionen erfolgt der Förderbetrieb weitestgehend vom Meeresboden aus, wäh-
rend eine schwimmende und damit flexible Produktions- und Lagereinheit die Verladung ermöglicht. 
Das nördlichste Ölvorkommen wurde 2013 im Wisting Feld nördlich des dreiundsiebzigsten Breiten-
grades im Hoop-Maud Becken (etwa 300 km nördlich von Hammerfest) gefunden. Erste Abschätzun-
gen deuten auf rund 8 bis 22 Millionen Tonnen gewinnbaren Erdöls hin und weisen darüber hinaus 
Erdgasvorkommen aus.  


Russland 


Aufgrund hoher Investitionskosten und einer unsicheren Profitabilität sind die westlichen Firmen aus 
der Entwicklung des Shtokman Erdgasfeldes, das 1988 etwa 900 km nördlich des Polarkreises in der 
russischen Barentssee entdeckt wurde, ausgeschieden, obwohl die Reserven von rund 3,9 Billionen 
m3 Erdgas beträchtlich sind. Mitverantwortlich dafür sind die großen nicht-konventionellen Erdgas-
fördermengen in den USA, die den Erdgasmarkt in den letzten Jahren fundamental beeinflusst ha-
ben. Dies hat auch Auswirkungen auf andere Projekte in der Arktis (z.B. Alaska Pipeline, Kapazitäts-
erweiterung des Snøhvit-Gasfeldes).  


In anderen Gebieten der russischen Föderation schreitet die Exploration voran. Im Jahr 2014 be-
gann die Produktion auf der Prirazlomnoye Plattform in der Pechorasee, die von Protestaktionen von 
Umweltgruppen begleitet wurde. Die Erdölreserven dieses Feldes, das 60 Kilometer nördlich der 
russischen Küste liegt, werden auf rund 72 Millionen Tonnen geschätzt.  


Das Schelfgebiet der östlich der Barentssee gelegenen Karasee wird erst seit kurzem exploriert. 
Dabei konnten bereits große Erdgasfunde nachgewiesen werden. Die weiter im Osten angrenzenden 
Schelfgebiete der sibirischen Arktis gehören zu den am wenigsten erforschten Regionen der Erde, 
obwohl hier in den 1940er Jahren erste Bohrungen auf Erdöl an der Südküste der Laptewsee abge-
teuft wurden. Neuere Forschungsarbeiten haben das ursprünglich vermutete Potenzial an Erdöl und 
Erdgas signifikant nach unten korrigiert.  


Beträchtliche Bedeutung hat die Jamal-Region in Nordwest-Sibirien. Die Region ist gut erschlossen 
und versorgt über Pipelines insbesondere auch den europäischen Markt. Zurzeit investiert Russland 
erheblich in Infrastrukturprojekte zur Verflüssigung des geförderten Erdgases (LNG – Liquified Natu-
ral Gas), um über den Transport durch Gastankschiffe auch den fernöstlichen Markt zu beliefern.  


Grönland 


Derzeit wird laut des US-amerikanischen geologischen Dienstes Grönland als Region mit den mög-
licherweise größten bislang nicht entdeckten KW-Vorkommen angesehen. Schon Mitte der 1970er 
Jahre wurden offshore des südwestlichen Grönlands fünf Bohrungen abgeteuft, die Hinweise auf 
eine verbreitete Erdgashöffigkeit gaben. Mehrere Bohrungen erbrachten den Nachweis von Erdgas, 
aber nicht in kommerzieller Größenordnung.  


In Westgrönland halten aktuell acht Unternehmen Explorationslizenzen in 11 Lizenzgebieten in 
der Baffinbay. Seit 2002 wurden umfangreiche Explorationsarbeiten vor Westgrönland vorgenom-
men und 8 Erkundungsbohrungen in der Baffinbay abgeteuft. Es wurden jedoch keine Vorräte in 
kommerzieller Größenordnung nachgewiesen.  


Kanada 


In der kanadischen Arktis wurden in den vergangenen Jahrzehnten vergleichsweise intensive erdöl-
geologische Untersuchungen durchgeführt und dabei über 100 Bohrungen abgeteuft. Obwohl dem 
Mackenzie Delta und dem Sverdrup Becken ein großes Erdgaspotenzial zugeschrieben werden, kam 







Ralph Watzel, Harald Elsner, Karsten Piepjohn, Christoph Gaedicke Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Rohstoffe der Arktis   S. 3 v. 7 


 
 
es aufgrund der komplexen Geologie und hoher Kosten bislang kaum zu einer Erschließung von Vor-
kommen. Mit einem zunächst auf fünf Jahre festgelegten Moratorium hat Kanada im Dezember 2016 
die Lizenzerteilung zur Abteufung von Bohrungen zur Öl- und Gaserkundung in der Arktis ausgesetzt. 


Alaska, USA 


In Alaska wurde die Erdölförderung vor allem durch die Entdeckung des Prudhoe Bay Feldes im Jahr 
1968 und des Kuparuk Feldes im Jahr 1969 eingeleitet. Durch den Bau des Trans-Alaska Pipeline Sys-
tems bekam sie einen weiteren Schub. Prudhoe Bay ist das größte Erdölfeld Alaskas. Die produzie-
renden Lagerstätten befinden sich unmittelbar an der Nordküste Alaskas. Die Förderung erfolgt so-
wohl an Land als auch im Flachwasser der Beaufortsee. Neuere Entwicklungen in der Region betref-
fen das Nikaitchuq Feld, wo seit 2011 Öl gefördert wird. Innerhalb der nächsten 10 Jahre ist der Bau 
einer Gasverflüssigungsanlage an der Küste geplant, um langfristig Flüssiggas des North Slope Gasfel-
des mit Tankern nach Asien zu exportieren.  


Ausblick Energierohstoffe 


Verbreitet wird die Erdöl- und Erdgashöffigkeit der Arktis insgesamt als sehr hoch eingeschätzt. 
Weltweit werden 30 % aller noch unentdeckten konventionellen Ressourcen an Erdgas und rund  
13 % an Erdöl nördlich des Polarkreises vermutet (USGS, 2008). Diese Annahmen des US-
amerikanischen geologischen Dienstes (USGS) basieren auf Analogiestudien über weltweit vergleich-
bare Erdölprovinzen (Abb. 1). Die abgeschätzten Schelfgebiete befinden sich innerhalb der Aus-
schließlichen Wirtschaftszonen der Anrainerstaaten. Eine Ressourcennutzung unterliegt damit allein 
nationaler Gesetzgebung.  


Trotz der langjährigen Exploration in Teilen der Arktis sind nach wie vor große Bereiche weitge-
hend unerforscht. Das Potenzial für Erdöl und Erdgas in der Arktis wird dennoch übereinstimmend als 
sehr groß bewertet: der Großteil der noch unentdeckten Felder wird in den flachen Schelfbereichen 
des arktischen Ozeans in Wassertiefen kleiner als 500 m angenommen. Hier finden sich die großen 
Sedimentbecken, die ausreichende Sedimentmächtigkeiten aufweisen und die Entstehung von Erdöl 
und Erdgas ermöglicht haben können.  


Die Entwicklung neuer Felder und die Produktion unter arktischen Bedingungen stellen eine be-
sondere technische Herausforderung dar und müssen dem sensiblen Ökosystem Rechnung tragen. 
Die Kosten einer Gewinnung dieser Ressourcen sind aufgrund der Abgelegenheit und der rauen Um-
weltbedingungen sehr hoch. Es hängt daher stark von den Erdöl- und Erdgaspreisen ab, ob Ressour-
cen umweltgerecht und ökonomisch auskömmlich erschlossen werden können. Die Erschließung 
insbesondere von russischen Erdgaslagerstätten dürfte durch den wachsenden Energiebedarf Chinas 
und der ostasiatischen Staaten und die Transformation der Energiesysteme hin zu emissionsärmeren 
Primärenergien vorangetrieben werden. Bereits jetzt werden entsprechende Infrastrukturprojekte 
zur Verflüssigung von Erdgas in Russland forciert. 
 


Mineralische Rohstoffe 


Neben den Energierohstoffen hat die Arktis auch vielfältige mineralische Rohstoffe zu bieten. Ein Teil 
hiervon wird bereits seit langer Zeit gewonnen (z. B. in Nordskandinavien und Sibirien), ein Teil be-
findet sich in der Exploration und steht besonders in der Diskussion (v.a. auf Grönland). 


Nordskandinavien 


Der arktische Gebietsanteil Skandinaviens ist überaus reich an Rohstoffen (Eisenerz, Kupfer, Gold, 
Silber, Blei, Zink, Naturwerksteine). In Finnland ist bisher nur ein kleiner Teil der zu erwartenden zahl-
reichen Vorkommen exploriert. Im Gegensatz hierzu kann der lagerstättengeologische Kenntnisstand 
in Norwegen und Schweden als gut bis sehr gut eingestuft werden. In diesen Ländern sind daher zu-
künftig wesentlich weniger Neuentdeckungen zu erwarten, vielmehr wird sich die Exploration dort 
weitgehend auf die genauere Untersuchung bereits bekannter Lagerstätten konzentrieren. Island 
hingegen ist aufgrund seiner Geologie arm an abbauwürdigen Rohstoffvorkommen.  
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Die traditionellen europäischen Bergbauländer Norwegen und Schweden tragen auch mit ihren 
arktischen Landesteilen bereits seit vielen Jahrzehnten zur Rohstoffversorgung Europas und damit 
auch Deutschlands bei. Schweden und Finnland sind innerhalb der EU bedeutende Förderländer von 
Metallerzen. So wird z. B. bei Kiruna (Nordschweden) bereits seit 1898 Eisenerz aus der bedeutenden 
Lagerstätte von Kirunavaara gewonnen. Ebenfalls schon seit fast 50 Jahren wird in Aitik (Nordschwe-
den) Kupfererz abgebaut, das auch bedeutende Mengen an Gold, Silber und Molybdän enthält (Abb. 
2). 


 


 
 


Abb. 2: Kupfertagebau Aitik, Schweden (Boliden AB) 


Grönland 


Grönland besitzt auch im globalen Maßstab ein erhebliches Rohstoffpotenzial. So zählen die Vor-
kommen von Gold, Platin/Palladium, Seltenen Erden, Uran und Strontium zu den größten der Welt. 
Weiterhin sind bedeutende Vorkommen von Niob/Tantal, Eisenerz, Blei/Zink und Molybdän bekannt. 
Insgesamt gesehen ist das mineralische Rohstoffpotenzial Grönlands noch nicht vollständig explo-
riert, obwohl dort bereits zahlreiche Unternehmen in der Rohstoffexploration tätig waren oder noch 
aktiv sind. 


Bislang gab es auf Grönland nur eine geringe Rohstoffgewinnung, da die hohen logistischen An-
forderungen und die damit verbundenen sehr hohen Kosten einen nennenswerten Abbau verhinder-
ten und zwischenzeitlich auch fast alle aktiven Abbauvorhaben zum Erliegen brachten. Aktuell wird 
nur in einem kleinen Bergwerk relativ minderwertiger Rubin abgebaut. Das extreme Klima und insbe-
sondere auch das Fehlen jeglicher Infrastruktur (d. h. hohe Explorations-, Erschließungs- und Gewin-
nungskosten), der Mangel an Fachpersonal, die sehr hohen Energiekosten sowie die hohe ökologi-
sche Sensibilität der Arktis werden auch weiterhin den Bergbau maßgeblich mitbestimmen. 
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Russische Arktis 


Die russische Arktis, zumindest östlich der Kola-Halbinsel, ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen –
 noch weitgehend unterexploriert, so dass sich das tatsächliche Potenzial dieser Region gegenwärtig 
nur schwer abschätzen lässt. Aufgrund der geologischen Vielfalt dieses Gebiets sind hier zahlreiche 
Lagerstätten zu erwarten. Insgesamt ist die Informationsbasis zu Rohstoffvorkommen und Explorati-
onsaktivitäten in der russischen Arktis – zumindest in der englischsprachigen Literatur – im Vergleich 
zu den übrigen Gebieten der Arktis eher gering. 


Aufgrund der weltweit hohen Rohstoffnachfrage hat das Interesse an der Erkundung neuer Roh-
stoffvorkommen auch in der russischen Arktis zugenommen. Derzeit gibt es etwa 20 aktive Berg-
werksbetriebe nördlich des Polarkreises. Große Bergbaudistrikte liegen hier insbesondere auf der 
Kola-Halbinsel (Eisenerz, Nickel, Kupfer, Kobalt, Niob, Tantal, Seltene Erden, Gold, Phosphaterz, Zir-
koniumerz, Glimmer (Phlogopit, Muskovit), Vermiculit) und in Sibirien (Kupfer, Nickel, Kobalt, Palla-
dium, Platin, Gold, Silber, Diamanten).  


Die russische Arktis ist insgesamt reich an Eisen, Bunt- und Edelmetallen sowie seltenen Metallen, 
Diamanten und Düngemittelrohstoffen. Hier liegt der überwiegende Teil der russischen Rohstoffre-
serven, vor allem an Platingruppenmetallen, Diamanten, Apatit, Nickel, Seltenen Erden, Silber, Alu-
minium, Quecksilber, Antimon, Kupfer, Zinn, Wolfram, Gold und Kobalt.  


Nordamerikanische Arktis 


Alaska und die nördlichen Provinzen Kanadas blicken auf eine lange Bergbautradition zurück, die mit 
der Entdeckung von Goldlagerstätten begann, woraus ab dem Ende des 19. Jahrhunderts vielerorts in 
der nordamerikanischen Arktis (z. B. Klondike) ein Goldrausch resultierte. Neben Gold werden in der 
nordamerikanischen Arktis u. a. auch Blei und Zink sowie als Beiprodukte Silber und Indium gewon-
nen. Ein sehr großes Vorkommen von Eisenerz ist im Aufschluss. Der Bergbausektor trägt in Nordka-
nada und Alaska auch heute noch wesentlich zum Bruttoinlandsprodukt bei. So betrug im Jahr 2016 
der Anteil der Bergbauindustrie am BIP Alaskas insgesamt rund 15 %, wovon rund 75 % aus dem Me-
tallerzbergbau resultierten. Im Vergleich dazu lag er in den gesamten USA bei 1 %. Im Northwest 
Territory Kanadas hatte die Rohstoff gewinnende Industrie (mineralische und Energierohstoffe) zu-
letzt einen Anteil von rund 25 % am BIP. Allerdings sind große Gebiete der nordamerikanischen Arktis 
bislang nur unzureichend exploriert und somit ist ihr Rohstoffpotenzial zum Teil noch unbekannt.  


In der kanadischen Arktis kommt der indigenen Bevölkerung bei der Verwaltung und Nutzung der 
natürlichen Ressourcen eine besondere Rolle zu. Sie lebt vor allem von der Jagd und vom Fischfang, 
also von Aktivitäten, die durch mögliche Bergbauprojekte beeinträchtigt werden könnten. 


Fazit 


Die Arktis ist reich an mineralischen Bodenschätzen und verfügt auch im Weltmaßstab über bedeu-
tende Rohstoffvorkommen. Das gilt insbesondere für eine breite Palette an Hochtechnologie- und 
Basismetallen sowie Industriemineralen.  


Extreme klimatische Bedingungen, eine mangelnde Infrastruktur sowie große technische Heraus-
forderungen für den Bergbau selbst erschweren die Erkundung und Förderung dieser Rohstoffe we-
sentlich. Außerdem sind die ökologischen Risiken bei allen Bergbauunternehmungen in der Arktis 
sehr hoch. 


Neben Gegenden mit zahlreichen bekannten Vorkommen gibt es daher in den arktischen Regio-
nen auch große Gebiete, deren Potenzial an mineralischen Rohstoffen noch weitgehend unterexplo-
riert ist, vor allem in Grönland und der russischen Arktis. 


Bereits heute werden Nickel, Kupfer, Gold, Diamanten, Eisenerz und andere Metalle in den arkti-
schen Gebieten gefördert. Damit tragen Nordskandinavien sowie die russische und nordamerikani-
sche Arktis schon heute signifikant zur globalen Rohstoffförderung bei. Ob dies zukünftig auch in 
Grönland der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Kurzfristig ist nicht mit Gewinnung in einer größeren 
Anzahl grönländischer Lagerstätten zu rechnen, so dass das Rohstoffpotenzial dieses Landes eher 
mittel- bis langfristig interessant werden wird. In den arktischen Gebieten Kanadas und Finnlands 
hingegen ist zu erwarten, dass diese Entwicklung schneller voranschreitet, da vor allem die infra-
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strukturellen Rahmenbedingungen hier weitaus besser sind. Auch die langjährige Erfahrung mit 
Bergbauaktivitäten und die guten institutionellen Rahmenbedingungen begünstigen die Rohstoffge-
winnung in diesen Ländern gegenüber Grönland und der russischen Arktis. 


Die Nutzung des bedeutenden ökonomischen Rohstoffpotenzials der Arktis bringt auch erhebliche 
ökologische Herausforderungen mit sich. Dabei kommt dem Erhalt des arktischen Lebensraums ein 
hoher Stellenwert zu. Für eine Rohstoffgewinnung in der Arktis müssen Bergbaufirmen deshalb nicht 
nur die weltweit geltenden lagerstättenspezifischen Mindestanforderungen an neue Rohstoffprojek-
te erfüllen, sondern auch die sehr schwierigen klimatischen Verhältnisse und die in weiten Teilen 
nicht vorhandene Infrastruktur ihren Entscheidungen zugrunde legen. Aufgrund der großen ökologi-
schen Sensibilität des arktischen Lebensraums müssen hohe Genehmigungsanforderungen in den 
Investitionsentscheidungen der Bergbaufirmen mit berücksichtigt werden. Ferner kommt auch der 
Wahrung der Rechte der indigenen Bevölkerung der Arktis eine besondere Bedeutung zu.  


Abgesehen von Nordeuropa und Sibirien ist davon auszugehen, dass die Gewinnung von Rohstof-
fen in der Arktis trotz des großen Rohstoffpotenzials, auch in absehbarer Zukunft eher die Ausnahme 
als die Regel sein wird. 
 


Summary 


Die Gesellschaften der traditionellen Industrieländer als auch die der sich entwickelnden Länder ha-
ben einen ständig wachsenden und sich teilweise verändernden Bedarf an geologischen Rohstoffen. 
Aus wirtschaftlichen Gründen werden Lagerstätten bislang bevorzugt in einfach zugängigen Regionen 
genutzt. Mit steigenden Rohstoffpreisen wächst das Interesse an schwer zugängigen Rohstoffvor-
kommen auch in abgelegenen Regionen. Die weltweit größte dieser Frontierregionen ist die Arktis, 
die auch in der heutigen hochtechnisierten Zeit wenig erforscht ist. So sind die Öffnung des Polar-
meeres und die Entwicklung der angrenzenden Kontinentalränder bis heute nur unvollständig ver-
standen. Dieses grundlegende geologische Wissen ist notwendig, um belastbare Aussagen über Vor-
kommen und Potenziale treffen zu können. Deutlich wird jetzt schon, dass die Vorkommen minerali-
scher Rohstoffe auf die alten Kratone konzentriert sind, während Erdöl und Erdgas im Wesentlichen 
in den jüngeren zirkumarktischen Sedimentbecken der Schelfgebiete anzunehmen sind. Insgesamt 
werden in der Arktis Rohstoffpotenziale vermutet, die auch im globalen Maßstab künftig eine rele-
vante Rolle spielen können. 
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1. Die Arktis – Ein Ort im Wandel  


Die Arktis hat viele Gesichter. Sie ist Sehnsuchtsort, Wirtschafts- und Lebensraum, Kulturlandschaft 
und Ökosystem. Jede einzelne dieser gesellschaftlichen und natürlichen Sphären unterliegt derzeit 
grundlegenden Wandlungsprozessen: War es dem Menschen bislang nur unter Inkaufnahme größter 
Anstrengungen und Gefahren möglich, in nordpolare Gefilde vorzudringen, erleichtert das fortschrei-
tende Abschmelzen der Eisflächen den Zugang zu dieser unwirtlichen Region. 


In Folge der neuen Zugänglichkeit wächst auch das Interesse an den Vorkommen an fossilen 
Brennstoffen, Metallen und anderen Rohstoffen, die im arktischen Raum vermutet werden. In Zeiten 
eines weltweit stetig ansteigenden Energie- und Rohstoffbedarfs entwickelt sich die Arktis damit zu 
einem geopolitischen sowie -ökonomischen Brennpunkt und Schauplatz für politische Auseinander-
setzung. Aber nicht nur die Aussicht auf Bodenschätze, sondern auch die Erschließung polarer Schiff-
fahrtsrouten verheißt neue wirtschaftliche Möglichkeiten. 


Für das sensible Ökosystem der Arktis und den Lebensraum der lokalen Bevölkerung ist diese Zu-
nahme menschlicher Aktivitäten Fluch und Segen zugleich und lässt die Forderung nach einer nach-
haltigen und umweltschonenden Nutzung der Arktis drängender werden, insofern ökonomische Nut-
zungsabsicht und ökologisches Bewahrungsinteresse treten immer häufiger in Konflikt miteinander.2 


Dem Recht kommt an dieser Stelle die Rolle des Vermittlers zwischen den konfligierenden Inte-
ressen und Kräften zu. Denn der in der medialen Berichterstattung und politischen Rhetorik ausgeru-
fene „Kampf um die Arktis“ ist zwar durchaus Realität, geführt wird er aber nach den Maßstäben des 
Rechts, die die Grundlage für zwischenstaatliche Kooperation in der Region bilden: Die Arktis „is pro-
bably the most stable area in the world, all countries play by the rules. Legal norms are well establis-
hed.“3 


 


 


                                                           
 
1
  Kristina Schönfeldt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Stefan 


Talmon, LL.M., M.A., an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Der Beitrag beruht auf einem 
Vortrag, der am 5. Oktober 2017 auf einer gemeinsamen Tagung der Leibniz-Sozietät, des Alfred-Wegener-
Instituts (Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung) und des Deutschen Arktisbüros zum Thema 
„Die Arktis in der globalisierten Welt“ stattgefunden hat. Die Vortragsform wurde weitgehend beibehalten. 
Die dazugehörige Präsentation kann hier abgerufen werden: https://leibnizsozietaet.de/die-arktis-in-der-
globalisierten-welt-tagung-am-05-10-2017-bericht/. 


 Einige Teile des Beitrages wurden bereits in Schönfeldt, Schifffahrt in der Arktis. Das Völkerrecht als Vermitt-
ler zwischen ökonomischem Potenzial und ökologischem Risiko, EurUP 2017, 206 veröffentlicht. 


2
  Die Einleitung ist Schönfeldt, Schifffahrt in der Arktis. Das Völkerrecht als Vermittler zwischen ökonomi-


schem Potenzial und ökologischem Risiko, EurUP 2017, 206 entnommen. 
3
  Zitiert nach: The roar of ice cracking. Will Asian countries consolidate or disrupt Arctic stability?, The Econo- 


mist, 2.2.2013, https://www.economist.com/news/international/21571127-will-asian-countries-consolidate-
or-disrupt-arctic-stability-roar-ice-crackin. 
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Dabei gibt es nicht „das Recht“ der Arktis. Vielmehr fügen sich Vorschriften unterschiedlichsten 
Ursprungs zu einem arktischen Regelungsverbund zusammen. Da große Teile der Arktis der territo-
rialen Souveränität der Anrainerstaaten unterliegen, sind deren nationale Rechtsordnungen wichtige 
Determinanten bei der Regulierung des arktischen Raumes. Daneben dient das Völkerrecht als maß-
geblicher Ordnungsrahmen, das wiederum die nationalen Rechtsordnungen beeinflusst. Das Völker-
recht regelt die Beziehungen zwischen Staaten und Internationalen Organisationen und speist sich in 
erster Linie aus den Rechtsquellen der Verträge sowie des ungeschriebenen Gewohnheitsrechts (Art. 
38 Abs. 1 IGH-Statut). 


Im Unterschied zum südlichen Polarkreis, der durch das Antarktis-Vertragssystem geschützt und 
reguliert wird,4 gibt es für die Arktis keine völkerrechtliche Sonderordnung. Eine solche wird von den 
fünf Anrainerstaaten ausdrücklich abgelehnt, wie aus der von diesen formulierten Ilulissat-Erklärung 
von 2008 hervorgeht.5 Stattdessen findet das allgemeine Völkerrecht Anwendung, wobei die Hand-
lungsform der Verträge in der Rechtsordnung der Arktis die vorherrschende Rolle einnimmt. Abgese-
hen von wenigen Ausnahmen adressieren die einschlägigen Verträge selten unmittelbar die Arktis. 
Stattdessen finden globale oder regionale Verträge – quasi beiläufig und reflexhaft – auf die Arktis 
oder bestimmte Teile davon Anwendung; sie unterscheiden sich mithin jeweils hinsichtlich des Urhe-
bers, ihrer Normqualität und auch ihres Geltungsbereichs. 


Dieser Wirkmechanismus ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Veränderungen in der 
Arktis, gerade hinsichtlich des dortigen Klimas und Ökosystems meist nicht etwa durch menschliche 
Aktivitäten innerhalb des arktischen Raumes verursacht, sondern auf externen, das heißt auf asiati-
schen, nordamerikanischen und europäischen Emissionsquellen beruhen. Gleichzeitig haben Verän-
derungen in der Arktis oftmals globale Auswirkungen.6 Gerade die Schlüsselstellung der Arktis im 
weltweiten Klimageschehen erfordert global ansetzende Initiativen gegen die Ursachen und Folgen 
des Klimawandels im nordpolaren Raum.7 Das Recht bildet dies insofern ab, indem es versucht Ursa-
chen wie Folgen der Veränderungen des arktischen Raumes auf globaler Ebene zu regulieren. Es ist 
jedoch ein Trend zu einer Regionalisierung des Völkerrechts zu beobachten, insofern dieser globale 
Regulierungsansatz in den letzten Jahren mehr und mehr durch arktisspezifische Maßnahmen er-
gänzt wurde. 


Sowohl nationales wie auch internationales Recht werden zudem durch unverbindliche, aber in 
der Praxis höchst relevante soft law-Instrumente flankiert, die insbesondere unter der Ägide des 
Arktischen Rates erarbeitet werden.8 


Über Finnland und Schweden, die einzigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gleichzei-
tig zum Kreis der Arktisstaaten gehören, sowie durch Norwegen und Island qua ihrer Zugehörigkeit zu 
der Europäischen Freihandelszone wird schließlich auch das Europarecht für Teile der Arktis rele-
vant.9 Während diese europarechtliche Perspektive in diesem Beitrag ausgeklammert wird, soll die 
völkerrechtliche Ebene der arktischen Rechtsordnung im Fokus stehen.  
 


                                                           
 
4
  Unterzeichnet in Washington DC, 1.12.1959; in Kraft getreten am 25.6.1961; 402 UNTS 72. 


5
  Abrufbar unter www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf . 


6
  Keil/Knecht, Introduction: The Arctic as a Globally Embedded Space, in: dies. (Hrsg.), Governing Arctic Chan-


ge, 2017, S. 3. 
7
  Diese Passage wurde Schönfeldt, Schifffahrt in der Arktis. Das Völkerrecht als Vermittler zwischen ökonomi-


schem Potenzial und ökologischem Risiko, EurUP 2017, 209 entnommen. 
8
  Dazu zum Beispiel Soltvedt/Rottem, The Arctic Council: Policy Recommendations and National Implementa-


tion, FNI Report 7/2016 sowie Hasanat, Soft-Law Cooperation in International Law: The Arctic Council’s Ef-
forts to Address Climate Change, 2012. 


9
  Siehe dazu jüngst die Beiträge in dem Sammelband von Liu/Kirk/Henriksen (Hrsg.), The European Union and 


the Arctic, 2017. 



http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf





Kristina Schönfeldt  Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Das Völkerrecht als Ordnungsrahmen der Arktis   S. 3 v. 13 


 
 


2. Internationales Seerecht als normativer Ausgangspunkt 


Vereinfacht gesagt ist die Arktis ein von Landflächen umringter Ozean. Zentraler Ordnungsrahmen 
für die marine Arktis ist daher auch das internationale Seerecht. Dieses ist in dem Seerechtsüberein-
kommen von 1982 (im Folgenden stellenweise abgekürzt: SRÜ) kodifiziert. Nicht alle Arktisstaaten 
haben bislang jedoch die so genannte „Verfassung der Meere“ ratifiziert. Die Vereinigten Staaten 
konnten diesen Schritt wegen großer innenpolitischer Widerstände noch nicht vollziehen. Im Ergeb-
nis spielt die fehlende Unterwerfung unter das seevölkerrechtliche Vertragsregime nur eine unterge-
ordnete Rolle, denn die Vereinigten Staaten erkennen die wichtigsten Regelungen trotzdem als für 
sie verbindliches Völkergewohnheitsrecht an10 und erfahren in der Praxis auch kaum Nachteile durch 
die fehlende Ratifikation – mit einer Ausnahme, auf die später noch kurz eingegangen werden soll. 


Das Seerechtsübereinkommen legt in erster Linie die maritime Raumordnung fest. Darauf aufbau-
end räumt sie den Küstenstaaten Regelungsbefugnisse sowie Nutzungsrechte ein und sieht Vorschrif-
ten zum Schutz der Meeresumwelt, der Meeresforschung sowie der internationalen Schifffahrt vor.  


Zu der Arktis als solcher schweigt das Übereinkommen. Lediglich die in Art. 234 SRÜ normierte 
Arktis-Klausel,11 die von Kanada, Russland und den Vereinigten Staaten mit Blick auf ihre nordpolaren 
Gebiete ausgearbeitet wurde12, gewährt den Küstenstaaten „das Recht, nichtdiskriminierende Geset-
ze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe in eisbedeckten Gebieten innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone zu erlas-
sen und durchzusetzen, wenn dort besonders strenge klimatische Bedingungen und das diese Gebiete 
während des größten Teiles des Jahres bedeckende Eis Hindernisse oder außergewöhnliche Gefahren 
für die Schiffahrt schaffen und die Verschmutzung der Meeresumwelt das ökologische Gleichgewicht 
ernstlich schädigen oder endgültig zerstören konnte. [...].“ 


 


3. Maritime Raumordnung: Aufteilung der Seegebiete  


Nach dem Seerechtsübereinkommen hat jeder der fünf Anrainerstaaten des Arktischen Ozeans das 
Recht auf ein Küstenmeer von bis zu zwölf Seemeilen (Art. 3 SRÜ), auf eine Anschlusszone von 24 
Seemeilen (Art. 33 SRÜ), auf eine ausschließliche Wirtschaftszone von bis zu 200 Seemeilen (Art. 57 
SRÜ) sowie auf einen entsprechenden Festlandsockel (Art. 76 SRÜ). 


Welche Rechte und Kompetenzen einem Küstenstaat zukommen, richtet sich nach der jeweiligen 
Meereszone. In der Zwölf-Seemeilen-Zone dürfen Küstenstaaten ihre Hoheitsrechte uneingeschränkt 
durchsetzen, während alle anderen Staaten nur das Recht zur friedlichen Durchfahrt haben. In der 
Anschlusszone besitzt der Küstenstaat hingegen lediglich Kontrollrechte, die in zum Beispiel dazu 
berechtigen zu überprüfen, ob im Küstenmeer geltende nationale Gesetze eingehalten werden. Das 
betrifft in erster Linie Einreise-, Finanz- und Zollvorschriften.  


Anders als das Küstenmeer gehört die ausschließliche Wirtschaftszone nicht zum Staatsgebiet. 
Dementsprechend verfügt der Küstenstaat hier nur über funktional begrenzte Rechte, die die „Erfor-
schung und Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden und nichtlebenden natürlichen 
Ressourcen der Gewässer über dem Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie 
hinsichtlich anderer Tätigkeiten zur wirtschaftlichen Erforschung und Ausbeutung der Zone wie der 
Energieerzeugung aus Wasser, Strömung und Wind“ betreffen (Art. 56 Abs. 1 SRÜ). 


Jenseits der ausschließlichen Wirtschaftszone beginnt die Hohe See (Art. 86 SRÜ). Die Hohe See 
unterliegt nicht der Hoheitsgewalt eines einzelnen Landes, sondern steht allen Staaten offen. Insbe-
                                                           
 
10


  Vgl. Roach, Today‘s Customary International Law of the Sea, (2014) 45 Ocean Dev & Intl L 239; Bartenstein, 
The ‘Arctic Exception’ in the Law of the Sea Convention: A Contribution to Safer Navigation in the Northwest 
Passage?, (2011) 42 Ocean Dev & Intl L 23. 


11
  Nordquist, UNCLOS 1982. A Commentary, Bd. IV, 1991, Art. 234, S. 393, Rn. 234.1. 


12  Bartenstein, The ‘Arctic Exception’ in the Law of the Sea Convention: A Contribution to Safer Navigation in 
the Northwest Passage?, (2011) 42 Ocean Dev & Intl L 24. 
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sondere genießen diese dort die Freiheit der Schifffahrt, der Fischerei, des Überflugs und der wissen-
schaftlichen Meeresforschung (Art. 87 SRÜ). Neben dem zentralen Arktischen Ozean befinden sich in 
der Arktis allerdings nur wenige Bereiche, die der Hohen See angehören: das Bananenloch in der 
Norwegischen See, das Doughnut-Loch in der Beringsee sowie das Schlupfloch in der Barentssee. 


Wohingegen das Küstenmeer und die ausschließliche Wirtschaftszone in erster Linie die Wasser-
säule beschreiben, umfasst der Festlandsockel den der im Regelfall unter der ausschließlichen Wirt-
schaftszone liegenden Meeresboden und -untergrund. Auch in diesem Gebiet sind die Befugnisse des 
Küstenstaates auf die Erforschung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen beschränkt (Art. 77 SRÜ). 
Das Recht zur Ausbeutung der Ressourcen am und unter dem Meeresboden kann zwar ausnahms-
weise über die 200 Seemeilengrenze hinaus erstreckt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der 
Küstenstaat durch Vorlage geologischer oder geomorphologischer Daten nachweisen kann, dass sich 
sein Festlandsockel noch jenseits der 200 Seemeilen fortsetzt (Art. 76 SRÜ). Der Festlandsockel kann 
dabei maximal auf bis zu 350 Seemeilen ab der Basislinie gerechnet ausgedehnt werden. 


Jenseits der 350 Seemeilengrenze beginnt schließlich der Teil des Meeresbodens, der zum ge-
meinsamen Erbe der Menschheit gehört. Hier lagern wirtschaftlich äußerst bedeutende Ressourcen, 
wie zum Beispiel seltene Metalle und Erze aus Manganknollen. Die Organisation des Abbaus von 
Bodenschätzen in dem so genannten „Gebiet“ (Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 SRÜ) wurde von den Staaten ver-
gemeinschaftet und der eigens zu diesem Zweck eingerichteten Meeresbodenbehörde mit Sitz in 
Kingston/Jamaica übertragen.13 Für die Arktis ist dieser Aspekt derzeit von nur untergeordneter Be-
deutung, da der Großteil der Rohstoffvorkommen innerhalb der 200 Seemeilen-Zone bzw. im Bereich 
des Festlandsockels vermutet wird.14  


 


4. Festlegung der Festlandsockelgrenzen 


Dieser Befund macht die Festlegung der Festlandsockelgrenzen zu einem Politikum und Wirtschafts-
faktor. Das Interesse der fünf Anrainerstaaten des Arktischen Ozeans, das Ausmaß ihrer erweiterten 
Festlandsockel genau zu kennen, ist nunmehr nicht allein von dem Wunsch territorialer Expansion, 
sondern gerade auch von wirtschaftlichen Motiven geleitet.  


Ein Küstenstaat darf die seewärtigen Grenzen seines erweiterten Festlandsockels nicht im Allein-
gang festlegen. Vielmehr ist der Grenzziehung durch den jeweiligen Küstenstaat eine Art internatio-
nales Verwaltungsverfahren vorgeschaltet, das durch die Festlandsockelgrenzkommission, angesie-
delt unter dem Dach der Vereinten Nationen in New York, durchgeführt wird.  


Hierfür übermittelt der betroffene Küstenstaat der Kommission hydrographische und meeresgeo-
logische Daten, aufgrund derer er die Festlegung seines erweiterten Festlandsockels vornehmen will. 
Nach einer eingehenden Begutachtung der Datensätze spricht die Kommission Empfehlungen hin-
sichtlich der Grenzziehung aus. Legt ein Küstenstaat die Außengrenzen des Festlandsockels auf der 
Grundlage dieser Empfehlungen fest, erhalten jene grundsätzlich verbindlichen und endgültigen Sta-
tus.15  


Alle fünf Arktisanrainer erheben – teilweise – überlappende Ansprüche auf einen erweiterten 
Festlandsockel, woraus sich ein gewisses Konfliktpotenzial ergibt. Gerade in den letzten Jahren war 
eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Anträgen vonseiten der Arktisstaaten zu verzeichnen. Mit einem 


                                                           
 
13


  Siehe dazu Lodge, The International Seabed Authority and the Arctic, in: Wasum-Rainer/Winkelmann/Tiroch 
(Hrsg.), Arctic Science, International Law and Climate Change, 2012, S. 175-188. 


14
  Nach der oft zitierten Studie des U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Circum-Arctic Re-


source Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, 2008, werden in der Ark-
tis 90 Milliarden Barrel an Öl, 1,669 Billionen Kubikfuß an Erdgas sowie 44 Milliarden Barrel an Flüssiggas 
vermutet. Das sind ungefähr 20 bis 30 % der weltweit unentdeckten Vorkommen fossiler Brennstoffe. 


15
  Dies ist freilich nicht ganz unumstritten. Zum Antrags- und Begutachtungsverfahren detailliert Busch, Estab-


lishing Continental Shelf Limits Beyond 200 Nautical Miles by the Coastal State, 2016, Kapitel 3. 
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Wettlauf, bei dem das größte Stück vom arktischen Kuchen als Preis winkt, hatte das jedoch nicht viel 
gemein. Der Grund für diese Eile lag schlichtweg darin begründet, dass ein Staat seinen Anspruch auf 
eine Erweiterung des Festlandsockels spätestens zehn Jahre nach Ratifikation der Seerechtskonven-
tion geltend machen muss.16  


Der Antrag Norwegens ist dabei der Einzige, der von der Kommission bereits beschieden wurde. 
Auf Grundlage der von der Kommission ausgesprochenen Empfehlungen konnten Norwegen und 
Russland im Jahr 2010 einen Abgrenzungsvertrag für den Arktischen Ozean und die Barentssee 
schließen.17 Die Anträge Dänemarks sind hingegen noch in Bearbeitung. Gleiches gilt für den revidier-
ten Antrag Russlands. Nachdem der erste russische Antrag aus dem Jahr 2001 erhebliche Proteste 
seitens anderer Arktisstaaten sowie Japans nach sich zog und zu wenige aussagekräftige Daten ent-
hielt, reichte Russland im Sommer des Jahres 2015 einen umfassend überarbeiteten Antrag ein. Ka-
nada hat im Dezember des Jahres 2013 einen lediglich vorläufigen Antrag zum Zwecke der Fristwah-
rung eingereicht, arbeitet aber seit Jahren intensiv und unter dem Einsatz vieler Ressourcen an ei-
nem vollständigen Antrag. Dieser wird voraussichtlich im Jahr 2018 fertiggestellt werden.18 


Die Vereinigten Staaten befinden sich schließlich in einer Sondersituation. Sie können das Verfah-
ren vor der Festlandsockelgrenzkommission derzeit nicht dazu nutzen, um ihren Ansprüchen zu 
rechtlicher Verbindlichkeit zu verhelfen, da sie dem Seerechtsübereinkommen noch nicht beigetre-
ten sind. Dies hält die Vereinigten Staaten freilich nicht davon ab, bereits die notwendigen bathymet-
rischen Daten zu sammeln, die für einen erfolgreichen Antrag erforderlich sind.19 


Ein Vergleich der bisher eingereichten Anträge zeigt, dass nahezu alle Arktisstaaten Teile des Lo-
monosov-Rückens und des Alpha Mendeleev-Rückens für sich beanspruchen. Ersterer erstreckt sich 
bis fast an den Nordpol. Besonderes Interesse gebührt daher den zukünftigen Empfehlungen der 
Kommission hinsichtlich der Grenzziehung in diesen beiden Arealen.  


 


5. Der Schutz der arktischen Umwelt durch das Völkerrecht 


Eine Vielzahl umweltvölkerrechtlicher Verträgen von regionaler oder globaler Reichweite dient dem 
Schutz der arktischen Umwelt, indem sie zum Beispiel zur Eindämmung von schädlichen Stoffen und 
Emissionen oder zum Artenschutz oder der Verlangsamung des Klimawandels verpflichten.  


Wie die Verhandlungsgeschichte zahlreicher Umweltschutzabkommen erkennen lässt, hat die Er-
kenntnis der besonderen Schutzbedürftigkeit der Arktis die Vertragsgestaltung oft nachhaltig ge-
prägt. Diese Bewusstseinsschärfung ist ganz besonders dem Arktischen Rat zuzuschreiben, der inso-
weit eine erfolgreiche Lobbyarbeit betrieben hat.20 Bisweilen hat die Arktis sogar unmittelbar Ein-
gang in den Vertragstext gefunden, wie beispielsweise die Präambel des Stockholmer Übereinkom-
mens über persistente organische Schadstoffe zeigt, die auf den Umstand hinweist, „dass die Ökosys-
teme und eingeborenen Gemeinschaften der Arktis aufgrund der Biomagnifikation persistenter orga-
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  Rule 45 lit. a of the Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf 
CLCS/40/Rev.1. 


17
   Abgedruckt in: Schönfeldt, The Arctic in International Law and Policy, 2017, Document 120. Ferner dazu 


Henriksen/Ulfstein, Maritime Delimitation in the Arctic: The Barents Sea Treaty, (2011) 42 Ocean Dev & Intl L 
1. 


18
  Nachweise zu den Anträgen, die die Arktisstaaten bei der Festlandsockelkommission eingereicht haben und 


weiterführender Literatur zu dem Thema finden sich Schönfeldt, The Arctic in International Law and Policy, 
2017, S. liv ff. 


19
  Steenson, Mapping the extended continental shelf in the Arctic, Coast Guard Compass, 28.11.2016, 


http://coastguard.dodlive.mil/2016/11/mapping-the-extended-continental-shelf-in-the-arctic/ . 
20


  Dazu Selin, Global Environmental Governance and Treaty-Making: The Arctic’s Fragmented Voice, in: 
Keil/Knecht (Hrsg.), Governing Arctic Change, 2017, S. 101-120. Zum Hintergrund auch Koivuro-
va/Kankaanpaa/Stępien, Innovative Environmental Protection: Lessons from the Arctic, (2015) J Env L 297 f. 
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nischer Schadstoffe besonders gefährdet sind und die Verunreinigung ihrer traditionellen Lebensmittel 
ein Problem für das öffentliche Gesundheitswesen darstellt“.21 


Auch das kürzlich in Kraft getretene Übereinkommen von Minamata, das das Ziel verfolgt, die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt vor anthropogenen Emissionen und Freisetzungen von 
Quecksilber zu bewahren, hebt das außergewöhnliche Schutzbedürfnis arktischer Ökosysteme und 
indigener Gemeinschaften aufgrund der Biomagnifikation von Quecksilber und der Verunreinigung 
von traditionellen Lebensmitteln hervor.22 


Zu den darüber hinaus einschlägigen und praktisch besonders bedeutsamen Übereinkünften zäh-
len darüber hinaus das Pariser Klimaschutzabkommen,23 das Übereinkommen über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung,24 der Vertrag zur Regelung des Walfangs25 sowie das 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt26. 


Ferner wären durch völkerrechtliche Verträge ausgewiesene Umweltschutzzonen für den Arkti-
schen Ozean eine sinnvolle Maßnahme.27 In diesem Zusammenhang setzt sich die Staatengemein-
schaft unter dem Dach der Vereinten Nationen seit einiger Zeit aktiv für die Ausarbeitung eines Ab-
kommens zum Schutz der Biodiversität jenseits nationaler Hoheitsgewalt ein, welches unter anderem 
die Einrichtung von Meeresschutzgebieten auf Hoher See umfassen soll.28 Dies könnte entsprechen-
de Schutz- und Regelungslücken hinsichtlich der Bereiche des Arktischen Ozeans schließen, die zur 
Hohen See gehören.  


Bereits durch diese schlaglichtartige Nennung der Regelungsinstrumente wird deutlich, dass sich 
die Arktis in Bezug auf den Umweltschutz nicht in einem rechtsfreien Raum befindet, sondern in ein 
dichtes Normgeflecht aus Verträgen mit globaler oder regionaler Reichweite eingebettet ist. Um mit 
den Worten des Rechtswissenschaftlers Koivurova zu sprechen, ist die Arktis in dieser Hinsicht „well 
regulated, if not in fact excessively so.”29 Die Risiken möglicher inhaltlicher Überschneidungen, Wer-
tungswidersprüche und Pflichtenkollisionen innerhalb dieses Regimes sind freilich nicht von der Hand 
zu weisen. Hier hält das Völkerrecht ein Instrumentarium an Konfliktlösungsmechanismen und Kolli-
sionsregeln bereit, um dem Problem auf der Ebene der Rechtsgeltung und -anwendung zu begeg-
nen.30 
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  Unterzeichnet in Stockholm, 22.5.2001; in Kraft getreten am 17.5.2004; 2256 UNTS 215. 
22


  Unterzeichnet in Minamata, 10.10.2013; in Kraft getreten am 16.8.2017; 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf.  


23
  Unterzeichnet in Paris, 12.12.2015; in Kraft getreten am 4.11.2016; 


http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf.  
24


  Unterzeichnet in Genf, 13.11.1979; in Kraft getreten am 16.3.1983; 1302 UNTS 217. 
25


  Unterzeichnet in Washington DC, 2.12.1946; in Kraft getreten am 10.11.1948; 161 UNTS 72. 
26


  Unterzeichnet in Rio de Janeiro, 5.6.1992; in Kraft getreten am 29.12.1993; 1760 UNTS 79. 
27


  Siehe Arktischer Rat, Framework for a Pan-Arctic Network of Marine Protected Areas, 2015. Zum völker-
rechtlichen Hintergrund Hossain/Morris, Protecting Arctic Ocean Marine Biodiversity in the Area Beyond Na-
tional Jurisdiction, in: Andreone (Hrsg.), The Future of the Law of the Sea, 2017, S. 105-126. 


28
  Vereinte Nationen, Generalversammlung, Resolution 72/249 „International legally binding instrument under 


the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine bio-
logical diversity of areas beyond national jurisdiction “, 24.12.2017. 


29
  Koivurova, The Importance of International Environmental Law in the Arctic, (2003) XIV FYIL 344. 


30
  Vgl. Proelß, Naturschutz im Meeresvölkerrecht, (2016) 54 AVR 491. 



https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf
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6. Die Regulierung der Schifffahrt durch arktische Gewässer durch das Völker-
recht 


Für Industrie, Investoren und Bewohner der Arktis eröffnen sich durch die verbesserte Zugänglichkeit 
der arktischen Seewege neue wirtschaftliche Möglichkeiten in Form des Abbaus nicht-lebender Res-
sourcen, wie Öl und Gas, oder der Erschließung weiterer Fischfanggebiete. Nachdem eine Zunahme 
der Schifffahrt über arktische Seewege in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten ist, ergibt sich in 
diesem Punkt ein erhöhter rechtlicher Regelungsbedarf. Einerseits sollen die Möglichkeiten der 
Schifffahrt erweitert werden. Andererseits soll diese unter den Vorbehalt der Einhaltung strenger 
Umwelt- und Sicherheitsstandards gestellt werden.  


Bereits das Seerechtsübereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten, die Meeresumwelt zu 
schützen und zu bewahren (Teil XII: Art. 192–237 SRÜ). Dies gilt insbesondere für die Verhütung oder 
Verringerung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch die Schifffahrt (Art. 194 Abs. 3 lit. b, Art. 
211 SRÜ). Ihre notwendige Konkretisierung erfahren diese sehr weit gefassten meeresumweltrechtli-
chen Normen durch weitere völkerrechtliche Instrumente, die jeweils Regelungen zur Vermeidung 
und Bekämpfung spezifischer Verschmutzungsarten vorsehen.31 


Die Internationale Schifffahrts-Organisation (IMO) mit Sitz in London spielt dabei eine Schlüssel-
rolle: Für Fragen des globalen Schiffsverkehrs fungiert sie als das maßgebliche Gremium multilatera-
ler Kooperation, übernimmt die notwendige Operationalisierung der Vorgaben des Seerechts-
übereinkommens und konkretisiert die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten hinsichtlich 
Schiffsicherheit sowie Schutz der Meeresumwelt vor schifffahrtsbedingten Gefahren. Dies erfolgt in 
der Regel über den Abschluss völkerrechtlicher Verträge. Drei Abkommen sind für die Schifffahrt in 
der Arktis von hervorgehobener Bedeutung: das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe 1973/1978,32 das Internationale Übereinkommen zum Schutz 
des menschlichen Lebens auf See 197433 sowie das Internationale Übereinkommen über Normen für 
die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten34. 


In der Staatengemeinschaft wuchs indes die Erkenntnis, dass die allgemeinen Umwelt- und Si-
cherheitsstandards dieser und anderer Abkommen nicht ausreichen würden, um den besonderen 
Anforderungen, die mit der Seefahrt durch arktische Gewässer verbunden sind, gerecht zu werden. 
Unter diesem Eindruck entschlossen sich die Mitglieder der IMO dazu, einen Internationalen Verhal-
tenskodex für in polaren Gewässern verkehrende Schiffe (kurz: Polarkodex) zu entwickeln. Dieser 
baut auf den drei vorgenannten Verträgen auf und modifiziert diese unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten der arktischen Schifffahrt.  


Nach langjährigen Verhandlungen ist der Polarkodex Anfang des Jahres 2017 in Kraft getreten. Er 
beinhaltet einerseits Regelungen zur Verschmutzungsverhütung, andererseits trifft er Maßnahmen 
zur Vorsorge vor Schiffsunfällen in polaren Gebieten nebst Regelungen zur Konstruktion von Schiffen, 
zu Sicherheitsstandards und zur Qualifikation der Mannschaften. Mit einem obligatorischen Zertifikat 
ist der Nachweis zu erbringen, dass Schiffe ihrer Bauweise nach den Gefahren arktischer Gewässer 
standhalten können. Für Schiffe in staatlicher Hand gilt der Polarkodex bedauerlicherweise nicht; hier 
wird lediglich empfohlen, die Umwelt- und Sicherheitsstandards freiwillig einzuhalten. 


Die Annahme des Polarkodex ist ohne Frage ein wichtiger Schritt, um die Nutzung der Arktis durch 
die Schifffahrt umweltschonender zu gestalten. Die Euphorie, die der Polarkodex teilweise ausgelöst 
hat, darf aber nicht über gewisse Schwachstellen hinwegtäuschen, die seine Effektivität im Hinblick 
auf den Schutz der marinen Umwelt schmälern. So sieht der Polarkodex kein umfassendes Verbot 
von Schweröl als Treibstoff für Schiffe vor. Auch der Umgang mit Ballastwasser und das Problem in-
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  Dazu ausführlich Proelß, Naturschutz im Meeresvölkerrecht, (2016) 54 AVR 470. 
32


  Unterzeichnet in London, 2.11.1973 bzw. 17.2.1978; in Kraft getreten am 2.10.1983; 1340 UNTS 62. 
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  Unterzeichnet in London, 1.11.1974; in Kraft getreten am 25.5.1980; 1184 UNTS 278. 
34


  Unterzeichnet in London, 29.12.1972; in Kraft getreten am 30.8.1975; 1046 UNTS 138. 
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vasiver Lebewesen sind nur unzureichend adressiert. Schließlich fehlt es an Verpflichtungen zur Vor-
nahme von Lärmschutzmaßnahmen, um die Beeinträchtigung der physischen sowie psychischen 
Gesundheit der Tiere durch anthropogenen Lärm einzudämmen.35 


Es bleibt abzuwarten, ob und auf welche Art und Weise die Staatengemeinschaft solche Rege-
lungsdefizite angehen wird. Hinsichtlich des Schwerölverbotes könnte die Europäische Union der 
Internationalen Schifffahrts-Organisation sogar zuvorkommen. Das Europäische Parlament als ein 
energischer Befürworter eines Schwerölverbotes sieht das zögerliche Handeln innerhalb der Organi-
sation seit Jahren überaus kritisch. In seiner „Entschließung vom 16. März 2017 zu einer integrierten 
Politik der Europäischen Union für die Arktis“ schlug das Europäische Parlament der Kommission 
daher vor, „in Ermangelung angemessener internationaler Maßnahmen, Vorschläge für Vorschriften 
für Schiffe vorzulegen, die vor oder nach der Durchfahrt durch arktische Gewässer EU-Häfen anlaufen, 
mit denen die Verwendung und Beförderung von Schweröl verboten wird.“36 Sollte die Kommission 
diesen Vorschlag aufgreifen, könnte die Europäische Union in diesem Fall eine Vorreiterrolle ein-
nehmen und die Entwicklung internationaler Verbotsnormen befördern.37 


Mit Inkrafttreten des Polarkodex stellen sich allerdings auch zahlreiche intrikate Rechtsfragen, wie 
zum Beispiel die nach seinem Verhältnis zu Art. 234 SRÜ, der bereits erwähnten Arktis-Klausel. Insbe-
sondere ist klärungsbedürftig, ob die Küstenstaaten weiterhin gestützt auf Art. 234 SRÜ nationale 
Regelungen erlassen dürfen und, wenn ja, ob diese strenger sein dürfen als die Vorgaben des Polar-
kodex. 


Weniger das komplexe Verhältnis zwischen Art. 234 SRÜ und dem Polarkodex, sondern vielmehr 
die bereits für sich genommen sehr interessante Vorschrift, um deren Auslegung sich eine Vielzahl 
von Streitfragen rankt, soll im Folgenden näher betrachtet werden: Art. 234 SRÜ wurde von Kanada, 
Russland und den Vereinigten Staaten ausgearbeitet und gewährt den Küstenstaaten ausnahmsweise 
das Recht innerhalb ihrer jeweiligen ausschließlichen Wirtschaftszone Vorschriften zur Verhütung, 
Verringerung und Überwachung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in eisbedeckten Gebieten 
zu erlassen. Von dieser Ermächtigung haben bislang allein Kanada und Russland Gebrauch gemacht, 
wobei die Völkerrechtskonformität der kanadischen wie russischen Regelungen teilweise in Zweifel 
gezogen wird. Insbesondere wird kritisiert, dass die gesetzlichen Maßnahmen deutlich über das hin-
ausgingen, was Art. 234 SRÜ erlaube und dadurch die freie Seefahrt unverhältnismäßig eingeschränkt 
würde.38 


Dass dieser Streit nicht nur akademischer Natur ist, zeigt sich mit Blick auf die im arktischen Ar-
chipel Kanadas liegende Nordwestpassage.39 Diese verbindet über mehrere Seerouten den Nordat-
lantik mit dem Nordpazifik. Unter Anführung verschiedener Argumente vertritt Kanada den Stand-
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  Zur Entstehung des Polarkodex, seinem Inhalt und seinen Schwachstellen ausführlich: Schönfeldt, Schifffahrt 
in der Arktis. Das Völkerrecht als Vermittler zwischen ökonomischem Potenzial und ökologischem Risiko, Eu-
rUP 2017, 214 ff. mwN. 


36
  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu einer integrierten Politik der Euro-


päischen Union für die Arktis (2016/2228(INI)), Rn. 58. 
37


  Siehe Coelho, Remarks on the European Parliament’s proposal to ban Heavy Fuel Oils in the Arctic, 
28.4.2017, http://site.uit.no/jclos/files/2017/04/Remarks-on-the-European-Parliament’s-proposal-to-ban-
Heavy-Fuel-Oils-in-the-Arctic.pdf. 


38
  Dazu Schönfeldt, Schifffahrt in der Arktis. Das Völkerrecht als Vermittler zwischen ökonomischem Potenzial 


und ökologischem Risiko, EurUP 2017, 219 f. 
39


  Zu diesem schon lange bestehenden Konflikt, seiner historischen Dimension und den rechtlichen Rahmen-
bedingungen wurde schon sehr viel geschrieben. Instruktiv z.B. Kraska, International Security and Interna-
tional Law in the Northwest Passage, (2009) 42 Vanderbilt J Transnatl L 1110; McDorman, The Northwest 
Passage: International Law, Politics and Cooperation, in: Nordquist et al. (Hrsg), Changes in the Arctic Envi-
ronment and the Law of the Sea, 2010, S. 227-250; Pharand, The Arctic Waters and the Northwest Passage: 
A Final Revisit, (2007) 38 Ocean Dev & Intl L 3. 
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punkt, dass es sich dabei um interne Gewässer und keine internationale Meerenge handle, was zur 
vollständigen Kontrolle und Genehmigungspflicht jeglicher Schifffahrt sowie zur Anordnung und 
Durchsetzung strenger Umwelt- und Sicherheitsstandards berechtigen würde. Dagegen steht das 
Verständnis der Vereinigten Staaten sowie der Europäischen Union, die die Passage als Meerenge 
betrachten, in der Kanada keine strengeren Vorschriften machen dürfe als in den Verträgen der In-
ternationalen Schifffahrts-Organisation vorgesehen ist, und in der uneingeschränkte Transitrechte 
bestünden. 


Das seevölkerrechtliche Regime der Transitdurchfahrt ist in Art. 37, 38 SRÜ normiert. Demnach 
besteht die Freiheit der Schifffahrt zum Zweck des ununterbrochenen und zügigen Transits durch 
eine Meerenge, die einen Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone und einen 
anderen Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone miteinander verbindet. 


Neben diesen geografischen Kriterien muss die Meerenge aber auch noch der internationalen 
Schifffahrt dienen. Während die Nordwestpassage die gebietsbezogenen Voraussetzungen ohne 
Probleme erfüllt, bleibt zweifelhaft, ob sie auch den funktionalen Test besteht, mithin der internatio-
nalen Schifffahrt dient. Da die Nordwestpassage bislang nur relativ selten von der internationalen 
Schifffahrt genutzt wurde,40 wäre die Passage aus heutiger Sicht daher nur dann als Meerenge zu 
qualifizieren, wenn man auch eine mögliche Nutzung genügen ließe. Ob der in Art. 37 SRÜ formulier-
te Passus „der internationalen Schifffahrt [...] dienen“ auf eine vergangene und bestehende Praxis 
abstellt oder auf eine zukünftige und potenzielle Nutzung verweist, ist umstritten und damit eine der 
entscheidenden Fragen in der rechtlichen Auseinandersetzung.41 Ob dieser Konflikt im Zuge der Zu-
nahme der internationalen Schifffahrt durch die arktischen Seestraßen schlichtweg obsolet wird, 
bleibt abzuwarten. 


 


7. Arktisspezifische Kodifikations- und Koordinationsprojekte 


Das Seerechtsübereinkommen in seiner Eigenschaft als Rahmenkonvention regelt viele Bereiche, 
unter anderem die gemeinsame Nutzung von Ressourcen oder die Seenotrettung, nur sehr allge-
mein, fordert die Vertragsstaaten indes gleichzeitig an mehreren Stellen dazu auf, Näheres in weite-
ren regional- oder funktionsspezifischen Durchführungsabkommen zu regeln. Um diesem Regelungs-
auftrag nachzukommen und Regelungslücken zu schließen, wurde inzwischen mit der Erarbeitung 
regionaler Verträge unter der Ägide des Arktischen Rates begonnen. Dieser dient dabei als Katalysa-
tor für die Entwicklung von arktisspezifischem Völkervertragsrecht.42 


Als erstes erfolgreich abgeschlossenes Kodifikationsvorhaben ist hier das Abkommen über Koope-
ration bei Such- und Rettungsarbeiten nach Unglücken in der Arktis zu nennen, das im Jahr 2013 in 
Kraft trat.43 Ausgehend von der im Seerechtsübereinkommen verankerten Pflicht zur regionalen Zu-
sammenarbeit bei der Such- und Hilfeleistung (Art. 98 SRÜ), konkretisiert diese Übereinkunft die sich 
aus der Internationalen Konvention über Suche und Rettung in Seenotfällen 197344 sowie aus dem 
Anhang 12 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt 194445 ergebenden Verpflichtungen 
und passt sie den unwirtlichen Gegebenheiten in der Arktis an. 
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  Vgl. Kanadische Regierung, NWT State of the Environment Report 7.3 Trends in shipping in the Northwest 
Passage and the Beaufort Sea, 2015, http://www.enr.gov.nt.ca/en/state-environment/73-trends-shipping-
northwest-passage-and-beaufort-sea. 


41
  Zu den juristischen Einzelheiten dieser Streitfrage Wolfrum, Das Rechtsregime der Arktis, Vortragsmanu-


skript, 2008, S. 9 f., www.mpil.de/files/pdf2/wolfrum_auswaertiges_amt_arktis.pdf. 
42


  Vgl. Koivurova/Kankaanpaa/Stępien, Innovative Environmental Protection: Lessons from the Arctic, (2015) J 
Env L 307 f. 


43
  Abgedruckt in Schönfeldt, The Arctic in International Law and Policy, 2017, Document 180. 


44
  Unterzeichnet in Hamburg, 27.4.1979; in Kraft getreten am 22.6.1985; 1405 UNTS 119. 


45
  Unterzeichnet in Chicago, 7.12.1944; in Kraft getreten am 4.4.1947; 15 UNTS 296. 
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Ähnliches gilt für das Abkommen zu Ölunfällen und Verschmutzungen in der Arktis, das 2013 un-
terzeichnet wurde.46 Dieses baut auf dem Seerechtsübereinkommen, dem Übereinkommen über 
Schutzvorkehrungen, Gegenmaßnahmen und Zusammenarbeit bei Ölverschmutzungen 1990 sowie 
dem Übereinkommen über Maßnahmen auf Hoher See bei Ölverschmutzungsunfällen 1969 auf.  


Schließlich wurde im Frühling 2017 das Übereinkommen über wissenschaftliche Kooperation in 
der Arktis vereinbart, das die Forschungszusammenarbeit unter den Arktisstaaten stärken soll, um 
letztlich mehr Wissen und gesichertere Erkenntnisse über den Nordpolarraum zu generieren.47 


Ein viertes regionales Kodifikationsprojekt ist Ende des Jahres 2017 erfolgreich zum Abschluss ge-
kommen. Das Abkommen über Fischerei in der arktischen Hochsee soll die Ausbeutung der lebenden 
Ressourcen möglichst nachhaltig gestalten sowie unregulierte und illegale Fangaktivitäten im zentra-
len Arktischen Ozean eindämmen.48 Neben den Arktisanrainern haben sich auch die Fischereinatio-
nen Japan, Südkorea und Island sowie die Europäische Union der Vereinbarung unterworfen. 


Schließlich bekommt auch die für die Nordpolarregion zuständige Institutionenlandschaft Zu-
wachs. So wurde im Jahr 2010 unter dem Dach der Internationalen Hydrographischen Organisation 
die Hydrographische Regionalkommission für die Arktis eingerichtet.49 Vor dem Hintergrund der un-
zureichenden kartographischen Abdeckung der marinen Arktis, die große Schwierigkeiten für die 
Seefahrt mit sich bringt, soll die Arbeit der Regionalkommission auf eine verbesserte Seevermessung 
hinwirken und die Wahrscheinlichkeit einer Havarie reduzieren. 


 


8. Die menschliche Dimension der Arktis: Der Schutz der indigenen Bevölke-
rung durch das Völkerrecht 


Im Gegensatz zur Antarktis, in der sich lediglich einige Wissenschaftler temporär aufhalten, ist der 
arktische Raum dauerhaft von ca. vier Millionen Menschen besiedelt. Hiervon zählen rund 10 % zu 
verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen. Gerade für die indigene Bevölkerung bildet die Ark-
tis eine unverzichtbare Lebensgrundlage, insofern sie den Raum für Weideflächen von Rentieren 
oder traditionelle Fischgründe bietet. Deren Integrität und Bestand sind durch die Zunahme an Res-
sourcenabbau und Schifffahrt mehr und mehr gefährdet. Die dadurch ebenfalls bedingte zunehmen-
de Verunreinigung von Fisch und Robbenfleisch durch Schadstoffe und Schwermetalle birgt große 
Risiken für die Lebensmittelsicherheit der lokalen und indigenen Bevölkerung, deren Ernährung noch 
maßgeblich durch den Verzehr von Fisch und Robbenfleisch geprägt ist. Diese besorgniserregende 
Entwicklung erfordert rasche zwischenstaatliche Maßnahmen, die der Bewahrung der Arktis in ihrer 
Funktion als Lebensraum der lokalen – indigenen – Bevölkerung und ihren Traditionen dienen. 


Das Völkerrecht ist in diesem Bereich noch schwach entwickelt. So existiert eine vergleichsweise 
geringe Anzahl an Verträgen, die dem Schutz indigener Völker und ihren besonderen Lebensweisen 
gewidmet sind. Den weitesten Anwendungsbereich hat das ILO-Übereinkommen 169 über indigene 
und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern, das grundlegende Rechte indigener Völ-
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  Abgedruckt in Schönfeldt, The Arctic in International Law and Policy, 2017, Document 254. Siehe weiter-
führend Vasiliev, Agreement on Cooperation on Arctic Marine Oil Pollution Preparedness and Response, in: 
Loukacheva (Hrsg.), Polar Law and Resources, 2015, S. 145 ff. 
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  Unterzeichnet in Fairbanks, 11.5.2017, https://www.state.gov/e/oes/rls/other/2017/270809.htm. Eine erste 


Analyse der Vereinbarung bieten Berkman et al., The Arctic Science Agreement propels science diplomacy, 
(2017) 358 Science 596. 
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  Norwegische Regierung, Agreement on unregulated fishing in the Arctic Ocean, Pressemitteilung vom 


1.12.2017, https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/agreement-on-unregulated-fishing-in-the-arctic-
ocean/id2580484/. 
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  Statutes of the Arctic Regional Hydrographic Commission, angenommen am 6.10.2010, abgedruckt in: 
Schönfeldt, The Arctic in International Law and Policy, 2017, Document 181. 
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ker garantiert und ein Diskriminierungsverbot Letzterer statuiert.50 Wenn ratifiziert, wird die Imple-
mentierung durch Aufsichts- und Überwachungsmechanismen der Internationalen Arbeitsorganisati-
on begleitet. Indem das Abkommen indigenen Völkern in Angelegenheiten, die sie besonders betref-
fen, das Recht auf Konsultation und Partizipation einräumt, könnte es gerade mit Blick auf zukünftige 
Projekte zum Abbau von Ressourcen außerordentlich relevant werden. Aber eben nur, wenn die 
Ratifikation auch erfolgt: Der tatsächliche Nutzen des Übereinkommens für die indigene Bevölkerung 
in der Arktis ist derzeit äußerst gering, da mit Ausnahme Norwegens und Dänemarks sich noch kein 
weiterer Arktisstaat zur Ratifikation des Abkommens entschließen konnte. 


Ein ähnlich schlechtes Zeugnis ist einigen der Arktisstaaten auszustellen, was die Unterstützung 
der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker51 betrifft. Diese fordert 
dazu auf politische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Traditionen und Institutionen der indige-
nen Völker zu bewahren und zu nutzen. Zwar ist eine Erklärung der Generalversammlung grundsätz-
lich völkerrechtlich nicht verbindlich, sie zeitigt aber gleichwohl signifikante politische Wirkungen und 
beeinflusst zukünftige Rechtsentwicklungen. Ausgerechnet die Staaten, in denen die meisten indige-
nen Völker leben, haben dieser Erklärung ihre Zustimmung verweigert. Darunter die Arktisstaaten 
Russland, Kanada und die Vereinigten Staaten. Zwar haben sich die beiden nordamerikanischen Staa-
ten einige Jahre noch nachträglich zu den Inhalten der Resolution bekannt, dies aber auch nur auf 
erheblichen Druck vonseiten der betroffenen Gruppen.52 


Allerdings zeichnen sich punktuell Verbesserungen ab. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Nordi-
schen Sami-Konvention, die jüngst zwischen den skandinavischen Samen bzw. Staaten abgeschlossen 
wurde.53 Die Konvention schützt in ganz konkreter Weise einerseits die Kultur, Sprache und Lebens-
weise der Samen, andererseits werden spezifische Mitwirkungs- und Teilhaberechte, insbesondere 
bei Fragen der Landvergabe und Verwaltung, normiert.  


Schließlich schützen noch zwei Abkommen des Europarates Bestand und Sprachen nationaler 
Minderheiten als Teil des europäischen Kulturerbes. Dies ist zunächst die Europäische Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen 1992, 54 die die Vertragsparteien dazu verpflichtet, die Ver-
wendung der Regional- oder Minderheitensprachen im öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Leben zu ermöglichen. Mit Ratifikationen durch Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden hat 
die Charta in der Arktis einen recht weiten Geltungsbereich. 


Die Charta wird seit 1995 von dem Europäischen Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten ergänzt, das jede Diskriminierung einer Person wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit sowie eine Assimilierung gegen ihren Willen verbietet.55 Ferner legt das Über-
einkommen den Vertragsstaaten die Pflicht zur Vornahme umfänglicher Fördermaßnahmen zuguns-
ten nationaler Minderheiten auf. Das Übereinkommen haben alle Arktisstaaten außer die Vereinig-
ten Staaten, Island und Kanada ratifiziert. Diese beiden Verträge haben tatsächlich zu einer gewissen 
Verbesserung der Lage der indigenen Bevölkerungsgruppen in der Arktis geführt, insbesondere mit 
Blick auf deren sozialen und kulturellen Rechte. Beispielsweise hat Norwegen in der Erfüllung seiner 
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  Vereinte Nationen, Generalversammlung, Resolution 61/295, 13.9.2007. 
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  Unterstützungserklärungen abgedruckt in: Schönfeldt, The Arctic in International Law and Policy, 2017, 
Document 287 und Document 288. 
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  Abgedruckt in: Schönfeldt, The Arctic in International Law and Policy, 2017, Document 283. Obwohl sich der 
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vertraglichen Pflichten einen Aktionsplan einwickelt, nach dem die Verwendung der Sami-Sprache in 
Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen gewährleistet wird.56 


 


9. Ausblick 


Die Rechtsordnung der Arktis ist gezeichnet von Komplexität und Unübersichtlichkeit. Internationale 
Instrumente, nationale Regulierungsbemühungen und regionale Initiativen greifen ineinander, treten 
in Wechselbeziehung miteinander und sind zu koordinieren. In Anbetracht dieser Gemengelage 
scheint die von manchen akademischen und politischen Beobachtern erhobene Forderung nach ei-
nem eigenständigen Arktis-Vertrag nach Vorbild des Antarktis-Regimes durchaus verständlich.57 Die-
ses Postulat trifft aber auch auf Bedenken. So ruft Hans Corell, der lange Zeit als Rechtsberaters des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen tätig war, mahnend in Erinnerung: „There is already a bin-
ding legal regime that applies in the Arctic. Rather than focusing on new regimes, we should concen-
trate our resources on working with what we have – examine it to determine whether the present 
legal regime is sufficient and, if not, work towards strengthening it.“58 Dem ist zu zuzustimmen. Eine 
Ausarbeitung eines umfassenden Arktis-Vertrages ist vielmehr aus bestimmten Gründen weder rea-
listisch noch sinnvoll. Einige davon sollen hier kurz genannt werden. 


Zunächst ist das Völkerrecht im Kern weiterhin ein auf dem Konsens von Staaten basierendes Sys-
tem. Und wie bereits beschrieben, haben sich die Arktisstaaten in der Illulisat-Erklärung überein-
stimmend gegen ein eigenständiges Vertragswerk für die Arktis entschieden und lassen derzeit kei-
nerlei Bereitschaft erkennen, an dieser Haltung etwas zu ändern. Diese Entscheidung ist zu akzeptie-
ren. Sie ist darüber hinaus symptomatisch für das gegenwärtige Völkerrecht, in dem solche umfas-
senden Vertragswerke, wie sie z.B. das Seerechtsübereinkommen oder auch das Antarktis-
Vertragsregime verkörpern, etwas aus der Mode gekommen sind.59 Sie bedürfen schlichtweg zu lang 
andauernder Verhandlungen, zu vieler Ressourcen und sind in der heutigen schnelllebigen Zeit oft 
ein zu träges Regulierungsmodell.  


Zudem sind die umfassenden Partizipationsmöglichkeiten, die der Arktische Rat den indigenen 
Völkern in der Zusammenarbeit mit den Arktisstaaten einräumt, für das Völkerrecht, das immer noch 
in erster Linie ein von und für Staaten geschaffenes Recht ist, äußerst fortschrittlich.60 Mag auch die-
se auf Staaten konzentrierte Konzeption des Völkerrechts in gewisser Hinsicht in Auflösung begriffen 
sein, wäre zumindest äußerst fraglich, ob den indigenen Völkern im Rahmen eines klassischen Ver-
trages eine ebenso einflussreiche Rolle zugeschrieben werden würde. 
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Schließlich hat sich der charakteristische Regelungsverbund in der Arktis in Verbindung mit der 
starken Rolle des Arktischen Rates zu einem Erfolgsmodell entwickelt, das inzwischen als nachah-
menswertes Vorbild für internationale Zusammenarbeit in anderen konfliktgeneigten Weltregionen 
gilt, wie zum Beispiel dem Südchinesischen Meer.61 Gerade die Arbeit mit unter dem Dach des Arkti-
schen Rates entwickelten soft law-Instrumenten hat sich bewährt und flexibles, rasches Reagieren 
seitens der Staaten auf neue Herausforderungen ermöglicht.  


Nicht zuletzt der außergewöhnlichen Koordinierungsleistung des Arktischen Rates ist es zu ver-
danken, dass die Funktionsfähigkeit der arktischen Rechtsordnung durch ihren komplexen und frag-
mentarischen Charakter kaum beeinträchtigt wurde.62 Ob die verstärkte Regionalisierung der inter-
nationalen Zusammenarbeit durch den Abschluss arktisspezifischer Abkommen zusätzlich dazu bei-
trägt, dem wachsenden Problem der normativen Fragmentierung entgegenzutreten und die Koope-
ration im Hohen Norden noch effektiver zu gestalten, wird die Zeit erst zeigen. 
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61


  Thomassen, Lessons from the Arctic for the South China Sea, 4.4.2017, http://cimsec.org/lessons-arctic-
south-china-sea/31092 . 


62
  Corell, The Arctic: An Opportunity to Cooperate and Demonstrate Statesmanship, (2009) 42 Vanderbilt J 


Transnatl L 1074. 



http://cimsec.org/lessons-arctic-south-china-sea/31092

http://cimsec.org/lessons-arctic-south-china-sea/31092






Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Zeitschrift der Leibniz-Sozietät e. V. 


ISSN 1863-3285 
 


 


 
Lothar Kolditz (MLS) 


Über Entwicklung von Erkenntnis und rational wissenschaftlicher  
Denkweise 


Vortrag in der Klasse für Naturwissenschaften und Technikwissenschaften am 8. Februar 2018 


Veröffentlicht: 10.02.2018 


 


Die Anfänge  


Als bei der Gattung homo nach und nach die Herausbildung von Bewusstsein erfolgte, war auch der 
Grund gelegt für weitere Fragestellungen, das gesamte Dasein betreffend. 


Die Ereignisse in der Natur ringsum waren nicht direkt zu verstehen, also wurden Antworten au-
ßerhalb der Natur, im Übernatürlichen gesucht. Es kam zum Glauben an übernatürliche Mächte, an 
Götter. Die Ursprünge der Religionen und Mythen entstanden. Lebenserfahrungen fanden dabei 
ihren Ausdruck, sie wurden zu Verhaltensregeln verdichtet, die für ein gedeihliches Zusammenleben 
nützlich sein sollten, aber zunächst noch von der Furcht vor unbekannten Mächten geprägt waren, 
die von Göttern ausgeübt wurden. Die Götter sollten besänftigt werden: Menschenopfer; aber auch 
Tier-, und Sachopfer, wurden als geeignete Maßnahmen angesehen, um das Wohlwollen der unbe-
kannten Macht zu erreichen. 


Erfahrungen und evolutionsmäßige Weiterentwicklungen trugen auch in den Religionskonzepten 
zu Fortschritten bei. Es erfolgte ein Wandel in der Opfertätigkeit und zum Teil ein Übergang zum 
Monotheismus.  


Die Abkehr von Menschenopfern wird z. B. geschildert in der Geschichte von Abraham und der 
Opferung Isaaks, wie sie in der Genesis [1] festgehalten ist. Gott wollte Abraham prüfen und befahl 
ihm, seinen einzigen Sohn Isaak an einem Ort, den Gott ihm zeigen wollte, zu opfern. Abraham spal-
tete Holz zum Brandopfer, gürtete seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak mit. Er ging zur Brandop-
ferstelle, schichtete das Holz auf und bereitete alles vor, band seinen Sohn und legte ihn auf das Holz. 
Als er das Messer fasste, um seinen Sohn zu opfern, hielt der Engel des Herrn Abraham von weiterem 
Tun ab und sagte, dass Gott nun wisse, dass Abraham Gott fürchte. Abraham sah einen Widder mit 
seinen Hörnern in der Hecke hängen und opferte nun ihn an Stelle von Isaak. 


Dass in den religiösen Schriften Erinnerungen an Katastrophen verwertet wurden, wird deutlich in 
der Schilderung von besonderen Ereignissen in der Bibel, wie der Sintflut und auch des Untergangs 
von Sodom und Gomorra, deren Analogien auch in anderen Religionen und Mythen zu finden sind. 


Die Erkenntnisentwicklung im religiösen Gebiet sollte aber nur gestreift werden, ausführlichere 
Betrachtungen gelten der Entwicklung der rational wissenschaftlichen Denkweise. 
 


Übergang zu wissenschaftlicher Denkweise  


Es brauchte natürlich eine geraume Zeit, bis rationale wissenschaftliche Erklärungen der natürlichen 
Vorgänge gegenüber dem von Mythen und Göttern geprägten Weltbild in den Vordergrund rückten. 
Das ist selbst heute in den religiösen Vorstellungen trotz des Einflusses der Wissenschaft und trotz 
der Erfolge der Naturwissenschaften nicht erreicht. 


Es gibt eine Reihe von Kriterien, mit Hilfe derer die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens 
verfolgt werden kann. In diesem Vortrag wird dazu die Auffassung von Raum und Zeit ausgewählt 
und als Beispiel für Europa und Vorderasien zunächst die Entwicklung der Geometrie in der Antike 
betrachtet.  
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Es war die Beschäftigung mit Mathematik, besonders mit Geometrie, die im alten Ägypten, Baby-
lonien und in Griechenland das rationale wissenschaftliche Denken förderte. Von den Vorsokratikern 
sind in dieser Hinsicht vor allem Thales von Milet (624/3 - 548/4 v.u. Z.) und Pythagoras von Samos 
(570 - 510 v.u.Z.) zu nennen, deren Lehrsätze auch heute noch Bestand haben. Thales hat die Tatsa-
che genutzt, dass zu der Zeit, wenn ein senkrechter Stab einen Schatten von gleicher Länge wie seine 
Höhe liefert, auch die Höhe von größeren Bauwerken, wie z. B. den Pyramiden, durch Messung der 
Schattenlänge zu ermitteln ist. Hierbei wird deutlich, wie die Abstraktion in die Denkweise einzieht 
und systematische und genaue Beobachtung Besitz ergreift. 


Pythagoras verdanken wir auch Grundlagen der Musiktheorie, die Darstellung der harmonischen 
Intervalle durch einfache Zahlenverhältnisse. 


Die Entwicklung der Geometrie und der Zahlentheorie in der Antike wurde von Euklid von Ale-
xandria im 3. Jahrhundert v.u.Z. zu dem Wissenschaftszweig zusammengefasst, der heute noch gilt. 


Es sei auch an Eratosthenes von Kyrene (276/3 - 194 v.u.Z.) [2] erinnert, der die Bibliothek von 
Alexandria ein halbes Jahrhundert leitete und den Erdumfang durch Messung der Schattenlängen 
bzw. der Schattenwinkel zur Sommersonnenwende in Alexandria und in Syene (heute Assuan) be-
stimmte. Er nahm an, dass beide Orte auf demselben Längengrad liegen. Die Schattenzeiger seines 
Gerätes zeigten Mittags in Syene keinen Schatten, in Alexandria wich die Sonne zu diesem Zeitpunkt 
um 7° 12‘ vom Zenit ab. Die Entfernung zwischen Alexandria und Syene ließ er durch Schrittzähler 
bestimmen. Die Übertragung seiner Angaben in heutige Werte ergibt für seine Bestimmung des Erd-
umfangs einen Fehler von 4,2%. 
 


Das Weltbild  


Es sind stets gleitende Übergänge in der immer stärker werdenden rationalen wissenschaftlichen 
Betrachtung der Welt vorhanden. Die scharfen Überlegungen der mit Geometrie befassten Denker 
verursachten schließlich die Herstellung größerer Zusammenhänge und die immer deutlicher wer-
dende wissenschaftliche Ausrichtung der Denkweisen.  


Es sei auf Demokrit von Abdera (460/59 bis 371 v.u.Z.) hingewiesen, der das unteilbare Atom als 
kleinsten Baustein der Welt propagierte und so mit dem Atomismus eine neue Qualität der Denkrich-
tung schuf, die weit über seine Zeit hinaus wirkte. Er beeinflusste Epikur (341 - 271 v.u.Z.), der seine 
Lehren weiterführte. 


Bei Sokrates (470 - 399 v.u.Z.) und seinem Schüler Platon (428/7 - 348/7 v.u.Z.) und dessen Schü-
ler Aristoteles (384 bis 322 v.u.Z.) wird die Weiterentwicklung des Weltbildes offensichtlich. Das sind 
auch die Philosophen, die die wissenschaftliche Denkweise ausschließlich bis zum Mittelalter geprägt 
und dominiert haben.  


Arabische Mathematiker traten vor allem um die Jahrtausendwende mit astronomischen Beiträ-
gen in Erscheinung. Sie fußten auf der antiken Mathematik Griechenlands und vertraten die Ansich-
ten von Aristoteles. Dieter B. Herrmann hat ihre Rolle in seinem Buch „Die Harmonie des Univer-
sums“ ausführlich beschrieben [3].  


Im Mittelalter aber sorgten Fortschritte in den Naturwissenschaften und in der Mathematik für 
einen neuen Impuls. 


Galileo Galilei (1464-1542) hat mit seinen Experimenten, genauen Beobachtungen, quantitativem 
Messen und mathematischer Berechnung die naturwissenschaftliche Methode begründet. Die Be-
obachtung der vier Jupitermonde mit einem von ihm hergestellten Fernrohr in Anlehnung an die 
Erfindung in Holland und die Entdeckung der Venusphasen führten ihn zur Ablehnung des ptolemä-
ischen geozentrischen Weltbildes und zur Befürwortung des kopernikanischen heliozentrischen 
Weltbildes, das ihm die Verurteilung durch die Inquisition der Kirche einbrachte. Dieses Urteil wurde 
erst 1992 unter Papst Johannes Paul II. aufgehoben. 


Nikolaus Kopernikus (1473-1543) beschrieb in seinem Hauptwerk De revolutionibus orbium coe-
lestium das heliozentrische Weltbild, allerdings mit kreisförmigen Planetenbahnen.  
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Johannes Kepler (1571-1630), der von Tycho de Brahe (1546-1601) nach Prag eingeladen worden 
war und dessen genaue Beobachtungen der Planetenbahnen auswertete, ersetzte die Kreisbahnen 
von Kopernikus durch Ellipsen (Keplersche Gesetze), was die Planetenbahnen richtig wiedergibt. Mit 
Newtons Gravitationsgesetz war dann auch die Erklärung der Keplerschen Gesetze gegeben.  


René Descartes (1596-1650) ist Begründer der analytischen Geometrie. Durch sein rationalisti-
sches Denken (cogito ergo sum) kann er zu den Wegbereitern der Ideen von Leibniz gerechnet wer-
den. 
 


Aufbruch in eine neue Zeit  


Europa wurde auch in dieser Zeit nicht nur vom Fortschritt geprägt, sondern stand gleichfalls unter 
dem Einfluss der Religion, bzw. der auf sie aufbauenden Macht der Kirche, die sich durch Engstirnig-
keit und Machtmissbrauch ihrer hohen Vertreter als wenig förderlich erwies. 


Dennoch war die wissenschaftliche Erkenntnis in ihrem Voranschreiten nicht aufzuhalten, was am 
Beispiel von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) und Isaac Newton (1643 - 1727) deutlich wird. 
Die Auffassungen von Leibniz sind wohl am umfangreichsten in seiner Theodizee vorhanden, Newton 
hat seine Ideen in den Philosophiae Naturalis Principia Mathematica und in den Opticks niedergelegt. 


Beide gerieten nicht in Verdacht, abtrünnige Lehren zu verbreiten, weil sie ihre Überlegungen 
auch mit theologischen Formulierungen verbanden. Die Ausführungen von Leibniz und Newton zur 
Physik und zum Charakter von Raum und Zeit wurden immer unter Einbeziehung der Allmacht Gottes 
geführt. 


Bei allen Betrachtungen wurde der theologische Unterbau herangezogen, so die Leibnizsche 
Grundauffassung, dass Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen hat.  


Ihren deutlichen Ausdruck finden die naturphilosophischen Ansichten von Leibniz und Newton in 
dem Briefwechsel zwischen Leibniz und Samuel Clarke (1675 - 1729). Leibniz schrieb seine Briefe in 
französischer Sprache. Es gibt eine Reihe von Veröffentlichungen zu diesem Briefwechsel. Ich beziehe 
mich auf die englische Übersetzung von Jonathan Bennett [4], der auch Übersetzungsfehler von Clar-
ke berücksichtigt und kommentiert hat. Unter den zahlreichen Ausführungen zum Briefwechsel sol-
len noch die von E. Knobloch und D. Burckhardt [5] genannt werden. 


Im Briefwechsel ging es vor allem um naturphilosophische Auffassungen von Leibniz und Newton, 
wobei auch die Ansichten zum Charakter von Raum und Zeit diskutiert wurden, die uns im Zusam-
menhang mit dem Vortrag interessieren. Der Streit zwischen Leibniz und Newton um die Priorität bei 
der Erfindung der Infinitesimalrechnung wirkte wohl im Hintergrund als Antrieb für den Briefwechsel 
mit.  


Leibniz hat seine Briefe an Prinzessin Caroline1 nach London gesandt, die die Briefe wegen ihres 
stark theologischen Inhaltes an den Philosophen und Theologen Clarke weitergab, einem Vertrauten 
und Schüler Newtons, der dessen Ansichten vertrat. 


Die Diskussion in den Briefen an Caroline und in den Antworten von Clarke kann als indirekter 
Austausch zwischen Leibniz und Newton gesehen werden. Es ist wohl anzunehmen, dass Clarke stets 
eine Abstimmung mit Newton vornahm. 


Die Auffassungen von Raum und Zeit sind in den 5 Briefen von Leibniz und den darauffolgenden 
Antworten von Clarke verteilt. Besonders ausführlich wurde im 5. Brief von Leibniz das Thema be-
handelt und in der entsprechenden Antwort von Clarke. 


                                                           
 
1
  Wilhelmina Charlotte Caroline von Brandenburg-Ansbach (1683-1737) [6], geborene Markgräfin von Bran-


denburg-Ansbach wurde mit Leibniz über Sophie Charlotte von Hannover, der Ehefrau von Friedrich I. und ab 
1701 Königin von Preußen, bekannt. Prinzessin Caroline heiratete 1705 Georg August (1683-1760), den Nef-
fen von Sophie Charlotte, ab 1727 als Georg II. König von Großbritannien und Irland. Prinzessin Caroline war 
sehr wissbegierig und hielt am Hannoveraner Hof Verbindung zu Leibniz, die nach dem Umzug des Hannove-
raner Hofs 1714 nach London als Korrespondenz weitergeführt wurde. Prinzessin Caroline förderte Georg 
Friedrich Händel, der ihr seine Wassermusik widmete. 
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Grundlegend in den Betrachtungen von Leibniz sind immer drei Prinzipien:  
1. Gott hat von allen möglichen Welten die beste geschaffen. 
2. Die prästabilierte Harmonie als eine vorbestimmte Harmonie, die im gesamten Univer-


sum repräsentiert ist. Der Harmoniegedanke durchzieht bereits die antike Denkweise 
und findet auch in der neuen Zeit ständige Resonanz [3]. 


3. Das Prinzip vom zureichenden Grund. Es besagt, dass nichts ohne zureichenden Grund 
geschieht. Dieses Prinzip wurde schon vor Leibniz diskutiert (nihil fit sine causa), er hat es 
ausgebaut. 


In dem letzten Briefwechsel wird deutlich, dass die Diskussion weiter geführt worden wäre. Sie wur-
de durch den Tod von Leibniz abgebrochen.  


Der Raum ist für Newton von absolutem Charakter. Er ist vorhanden, Materie kann in ihm plat-
ziert werden, und auf sie wirken die physikalischen Gesetze. Die absolute, wahre und mathematische 
Zeit fließt für Newton gleichmäßig dahin und ist ihrer Natur nach ohne Beziehung zu etwas Äußerem. 


Den absoluten Raum lehnt Leibniz ab. In seiner Argumentation verwendet er ein Gedankenexpe-
riment. Er geht aus von der Besetzung der Punkte im Raum zu einem bestimmten Zeitpunkt. Werden 
nun alle besetzten Punkte um den gleichen Betrag in gleicher Richtung verschoben, so entsteht ein 
Zustand, der von dem Ausgangszustand nicht zu unterscheiden ist. Aus dieser fehlenden Unter-
scheidbarkeit beider Zustände lehnt er den absoluten Raum ab.  


Leibniz lehnte auch die absolute Zeit ab mit der Argumentation, dass Gegenstände, die auf einem 
bewegten Körper feste Abstände haben, diese in der Zeit relativ zueinander nicht verändern, aber 
sich dennoch zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Punkten des Raumes befinden.  


Er ist damit der aus den Relativitätstheorien Einsteins folgenden Auffassung nahe gekommen, 
aber natürlich nicht auf einer gleichen Grundlage. Seine Schlussfolgerungen basierten auf bereits 
erwähnten grundsätzlichen Prinzipien, wie dem zureichenden Grund für jedes Ereignis und dem Prin-
zip, dass Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen habe.  


Für Leibniz sind Raum und Zeit relativ, der Raum ist eine mögliche Ordnung der Dinge, die neben-
einander bestehen und die Zeit ist eine Ordnung der Aufeinanderfolge. Die Auffassung von Raum und 
Zeit nach Newton und Leibniz und in der modernen Physik hängen eng mit den verwendeten Geo-
metrien zusammen, die zur Lösung der entsprechenden Feldgleichungen herangezogen werden.  


 


Raum und Zeit in den verschiedenen physikalischen Modellen  


Die Ansichten in der griechischen Philosophie, zusammengefasst im Atomismus, waren mit der Eukli-
dischen Geometrie verbunden in der Trennung von Raum und Zeit.  


Im Mittelalter mit der allmählichen Abkehr von der Philosophie des Aristoteles reichte diese Auf-
fassung noch aus. Für Newtons Physik sind in der Darstellung die drei Raumkoordinaten wichtig und 
eine davon unabhängige Zeit, das gilt für die gesamte Klassische Physik 


Für die Spezielle Relativitätstheorie und die Allgemeine Relativitätstheorie Einsteins ist diese Ge-
ometrie nicht mehr ausreichend. Die Spezielle Relativitätstheorie lässt sich in einem Minkowski-Raum 
mit drei Koordinaten des Euklidischen Raumes darstellen, dazu kommt eine vierte Koordinate für die 
Zeit.  


In der Raumzeit der Allgemeinen Relativitätstheorie ist der dreidimensionale Raum mit der Zeit zu 
einer vierdimensionalen Struktur vereint. In der Allgemeinen Relativitätstheorie, die die Gravitation 
einbezieht, ist die Raumzeit gekrümmt. In ihr eilt das Licht nicht in gerader klassischer Geometrie von 
Punkt zu Punkt, sondern verfolgt gekrümmte Linien, wenn es von Massen beeinflusst wird. Die 
Raumzeit wird von den vorhandenen Massen bestimmt. Massenveränderungen bewirken auch Än-
derungen der gekrümmten Raumzeit.  


Es besteht die Frage, ob Massenveränderungen und die Änderung der gekrümmten Raumzeit der 
quantenwellenmechanischen Verschränkung unterliegen oder mit Lichtgeschwindigkeit vermittelt 
werden. Auf die Verschränkung kommen wir noch zurück. 
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Die Theorien und das Vakuum 


Eine weitere Frage mit hoher Abstraktion bezieht sich auf den leeren Raum.  
Bei den griechischen Atomisten und so auch in der Auffassung des Aristoteles gilt das Atom als 


letzter nicht mehr teilbarer Körper. Zwischen den Ansammlungen von Atomen in festen Stoffen ist 
der Raum leer.  


Für Newton ist der Raum den Atomisten der griechischen Philosophen folgend mit undurchdring-
lichen Körpern verschiedener Größe angefüllt, die sich frei bewegen. Zwischen den Körpern ist nichts 
vorhanden. 


Leibniz hingegen leitet aus der Vollkommenheit Gottes die Aussage ab, dass es keinen Raum ohne 
Materie, also keinen leeren Raum geben kann. Gott hat in seiner Vollkommenheit den Raum voll-
kommen ausgefüllt. 


In der modernen Physik wird das Vakuumproblem vor allem in der Quantenelektrodynamik auf-
gegriffen und führte zur Formulierung der Vakuumfluktuation. 


Das von Paul Dirac (1902 - 1984) vorausgesagte und von Carl David Anderson (1905 - 1991) ent-
deckte Positron und dessen Annihilation beim Zusammentreffen mit einem Elektron ergibt die Aus-
sendung von Gammastrahlung. Andererseits kann ein Photon mit einer Energie von >1MeV Anlass 
zur Paarbildung sein, also der Entstehung eines Positrons und eines Elektrons. Das haben Irène Curie 
(1897 – 1956) und Frédéric Joliot (1900 -1958) im Jahre 1933 nachgewiesen. 


Das Vakuum ist nach Auffassung der Vakuumfluktuation kein leerer Raum, sondern erfüllt von der 
Möglichkeit der Erscheinung der Paarbildung und deren nachfolgende Zerstrahlungsreaktion. 


Die Vakuumpolarisation ist ein quantenelektrodynamischer Prozess. Durch Vakuumfluktuation 
wird das Vakuum selbst zu einem polarisierbaren Medium.   


Daraus ist auch der Schluss zu ziehen, dass es keinen leeren Raum gibt, die aus anderem Grund 
gemachte Aussage von Leibniz wird bestätigt.  


Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass diese einfache Deutung mit virtuellen Teilchen, 
die im leeren Raum die Möglichkeit der Erscheinung der Paarbildung von Elektron und Positron bein-
halten, nicht unwidersprochen geblieben ist. Arnold Neumaier, The Physics of Virtual Particles [7] 
erläutert, dass virtuelle Teilchen nur eine Bedeutung im Rahmen der technischen Sprache der Quan-
tenfeldtheorie haben, nicht aber darüber hinaus. Sie können nach seiner Meinung nicht zum Auftre-
ten der Paarbildung im leeren Raum mit nachfolgender Zerstrahlungsreaktion herangezogen werden.  


Der Raum ist nicht nur erfüllt mit Materie und Energie, sondern in ihm existieren auch Kraftfelder: 
elektromagnetische Felder, Magnetfelder zwischen Magnetpolen, deren Wirkung durch Eisenfeilspä-
ne demonstriert werden kann, und die Gravitationsfelder.  


Ganz abgesehen von diesen Erkenntnissen ist es experimentell nicht möglich, einen teilchenfreien 
Raum zu schaffen. Wir wissen, dass ein im Labor erreichbares extrem hohes Vakuum (XHV) mit <10-12 
mbar (hPa) definiert ist, und noch <104 Moleküle pro cm3 enthält, deren freie Weglänge nun >105 km 
beträgt. Im interstellaren Raum gibt es Gebiete, für die ein Druck von 10-18 mbar angegeben wird. 


An dieser Stelle soll das Problem der Supervoids erwähnt werden. Uns umgibt die Hintergrund-
strahlung aus dem Urknall von 2,7K. Wenn sich ein Photon durch einen superleeren Raum bewegt, 
verliert es durch die Gravitationskräfte im hinter ihm liegenden Raum Energie, die es wieder erhält 
durch die Gravitationskräfte im vor ihm liegenden Raum. Das gilt aber nur für ein ruhendes Weltall 
und nicht für ein expandierendes Weltall. In einem expandierenden Weltall müsste das Photon, das 
aus einem dichteren Medium austritt, mehr Energie verlieren als es durch das vor ihm liegende Me-
dium zurückerhält, weil dieses nun durch die Expansion des Weltalls eine geringere Gravitationswir-
kung aufweist. István Szapudi [8] meldete die Entdeckung einer derartigen Supervoid in einem 
merkwürdigen kalten Fleck in der Hintergrundstrahlung, was aber nicht ganz ohne Widerspruch ge-
blieben ist. 


Ein weiteres Nachdenken über den leeren Raum ist durchaus angebracht. Eine Anregung dazu lie-
fert das Buch von James Owen Weatherall mit dem Titel: Void – The Strange Physics of Nothing [9]. 
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Die Gravitation 


Kommen wir nun zurück zu einer Betrachtung der Gravitation. Sie ist eine besondere Kraft, die schon 
dadurch auffällt, dass sie nach unserem Wissen als einzige Kraft nicht abschirmbar ist. Ihr Wirken als 
Kraft wird wohl niemand bezweifeln, auch wenn in der Diktion der Allgemeinen Relativitätstheorie 
zum Ausdruck kommt, sie sei keine Kraft, sondern vielmehr die Ursache für die Krümmung der 
Raumzeit. 


Newton war der Auffassung, dass alle Massen im Universum sich gegenseitig anziehen, und zwar 
nach dem Gesetz 


 


𝐹 = 𝐺
𝑀1 ×𝑀2


𝑟2
 


 
F ist die Gravitationskraft, G die Gravitationskonstante, M1 und M2 sind die sich anziehenden Massen 
und r ist ihre Entfernung.       


Das Gesetz gibt die Wirkung der Kraft wieder. Näherungsweise können entfernte Massen bei der 
Berechnung vernachlässigt werden. Das Gesetz ist klassisch gültig, und seine Anwendung hat schließ-
lich u. a. die Raumfahrt ermöglicht. 


Die bisher nicht geglückte Vereinigung der schwachen und der starken Wechselwirkung im Atom-
kern und der elektromagnetischen Kraft mit der Gravitationskraft oder die nicht geglückte Vereini-
gung der Quantenphysik mit der Allgemeinen Relativitätstheorie, die Quantengravitation, sollte zum 
Nachdenken über die Sonderstellung der Gravitation führen.  


Wir wissen, dass die Gravitation überall zwischen den vorhandenen Massen wirkt. So wie wir mit 
Newtons Gravitationsgesetz nur die Wirkung und nicht die Art der Kraft erfassen, so erfassen auch 
alle anderen Feldgleichungen, die Einsteinschen Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie und 
die Gleichungen aller anderen modernen Theorien nur die Wirkung und nicht den Grund für das Auf-
treten der Gravitationskraft. Wir sind auch mit den modernen Theorien bezüglich der Charakterisie-
rung der Art der Gravitationskraft nicht weiter gekommen als bei Newton, auf den Clarke in der Ant-
wort auf den 5. Brief von Leibniz zurückkommt [4], in dem er auf die Principia verweist und Newton 
zitiert, der bekennt, nicht fähig zu sein, vom Phänomen der Gravitation den Grund für ihr Auftreten 
abzuleiten. 


Es besteht ein Gravitationsfeld. Man kann sich nun die Frage stellen, ob in diesem Feld alle Wir-
kungen mit Lichtgeschwindigkeit nach Einstein weitergegeben werden oder unter welchen Umstän-
den im Gravitationsfeld die quantenphysikalische Verschränkung auch eine Rolle spielen könnte.  


Erstmals gab es im September 2015 direkte Hinweise auf die Existenz von Gravitationswellen, als 
Daten von zwei laserinterferometrischen Aufbauten unabhängig voneinander entsprechende Infor-
mationen lieferten. Nach Auswertung der Daten im Februar 2016 wurde ihre Entdeckung offiziell 
bekannt gegeben. Die so nachgewiesenen Gravitationswellen wurden der Verschmelzung zweier 
Schwarzer Löcher mit insgesamt 65 Sonnenmassen vor 1,3 Milliarden Jahren zugeordnet. Drei Son-
nenmassen an Energie wurden dabei in Form von Gravitationswellen abgestrahlt [10]. In der Folge 
wurden 2016 und 2017 weitere Entdeckungen von Gravitationswellen gemeldet, die auch neue Er-
kenntnisse über die durch Gravitation gebildeten Schwarzen Löcher und Erklärungen für die Dunkle 
Materie versprechen [11]. 


Die Einrichtung der erforderlichen Messgenauigkeit, der Ausschluss von mikroseismischen Stö-
rungen bis hin zu Erschütterungen durch fahrende Lastwagen oder fallende Bäume und die Errei-
chung der laseroptischen Konstanz war mit einem Riesenaufwand von zahlreichen Wissenschaftlern, 
Ingenieuren und Technikern verbunden, der im Buch „Das Geheimnis der Gravitationswellen“ von 
Günter Spanner [12] eindrucksvoll beschrieben wird. Andreas Müller würdigt in seinem Buch „10 
Dinge, die Sie über Gravitationswellen wissen wollen“ besonders die hohen technischen Leistungen, 
die in Zusammenarbeit vieler Einrichtungen zum Erreichen der notwendigen Empfindlichkeit der 
Anlage erbracht wurden und erläutert die physikalische und mathematische Behandlung des Gebie-
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tes [13]. In [10] werden 104 Autoren und 103 mitwirkende Institute und Einrichtungen aus aller Welt 
genannt. 


Die damit möglich gewordene Gravitationswellenastronomie wird sicherlich zu einer großen Er-
weiterung unserer Erkenntnis vom Universum führen. Ein erstes herausragendes Ergebnis ist die im 
August 2017 über Gravitationswellen erfolgte Registrierung der Verschmelzung zweier Neutro-
nensterne mit der Aufklärung der Entstehung von kurzen Gammablitzen, die in wenigen Sekunden so 
viel elektromagnetische Energie abstrahlen wie die Sonne in Milliarden von Jahren. Im Laufe der Ver-
schmelzung wurden besonders schwere Atomkerne wie die von Gold, Platin und Uran gebildet [14, 
15]. 


Die Gravitationswellenastronomie wird die bisher im Wesentlichen über elektromagnetische Sig-
nale erfolgte Erkundung des Weltalls wirksam ergänzen. Positiv wird sich dabei auswirken, dass die 
Gravitationswellen nach heutiger Kenntnis Materie weitgehend ungehindert durchdringen und zum 
Beispiel interstellare Staubwolken für sie durchsichtig sind. 


Gravitationswellen sind nach Einstein hinsichtlich ihrer Ausbreitung wie Lichtwellen zu behandeln. 
Es gilt die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Ob aber im Gravitationsfeld wie bei den Photonen im 
elektromagnetischen Feld auch Verschränkung auftreten kann, muss an dieser Stelle diskutiert wer-
den. Dazu ist nochmals kurz auf die Verschränkungsproblematik einzugehen. Sie wurde in einem 
früheren Vortrag ausführlich behandelt [16]. 


Die Verschränkung bezieht sich auf einen Zustand von Quantenteilchen, die so eng zusammen-
hängen, dass durch Beeinflussung an einem Teilchen sofort die Eigenschaft des anderen Teilchens 
bestimmt ist, auch wenn sie sich deutlich getrennt voneinander aufhalten.  


Louis de Broglie (1892-1987) forderte in seiner Doktorarbeit 1924 die Zuordnung einer Wellenna-
tur für bewegte Teilchen mit der Materiewellenlänge 


л = h / mv, 


was zur Entwicklung der Quantenwellenmechanik führte. Dabei ist h die Plancksche Konstante, m die 
Masse und v die Geschwindigkeit des Teilchens. 


Erwin Schrödinger (1887-1961) fand 1926 die nach ihm benannte Gleichung, die mit ihrer Funkti-
on ψ den quantenwellenmechanischen Zustand eines Systems beschreibt. Mit ihrer Hilfe lässt sich z. 
B. die chemische Bindungsenergie berechnen oder abschätzen. Das Quadrat der Wellenfunktion ψ 
für Elektronen in der Atomhülle gibt die Dichte ihrer Aufenthaltswahrscheinlichkeit für die jeweiligen 
Energieniveaus an, woraus sich bei Atomkopplungen die Bindungsrichtungen ergeben.  


Die Verschränkung in der Physik steht im Einklang mit der quantenmechanischen Formulierung. 
Albert Einstein (1879-1955) konnte sich aber mit der Verschränkung nicht anfreunden und bezeich-
nete sie als spukhafte Fernwirkung. Er veröffentlichte zusammen mit Boris Podolsky und Nathan Ro-
sen eine Arbeit mit dem Titel „Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Consi-
dered Complete?“ [17].  


Die Autoren fordern für eine vollständige Theorie die Gültigkeit des Realitätskriteriums. Jedes 
Element der physikalischen Realität muss ein Gegenstück in der physikalischen Theorie haben.  


Einstein, Podolsky und Rosen betrachteten zwei Systeme mit ihren Wellenfunktionen ψ1 und ψ2, 
die eine bestimmte Zeit in Wechselwirkung stehen und nach dieser Zeit keine Wechselwirkung mehr 
aufweisen. Da die beiden Systeme zum Zeitpunkt der Messung nicht mehr in Wechselwirkung ste-
hen, kann nach den Autoren auch keine wirkliche Änderung in dem zweiten System als Folge von 
irgendetwas auftreten, das in dem ersten unternommen wird. Später wurde diese Annahme als Loka-
litätsannahme bezeichnet.  


Damit sind Ausführungen in der Quantenphysik nicht vollständig in Übereinstimmung zu bringen, 
so dass die Autoren zu dem Schluss kommen, dass die Beschreibung der Realität durch die Wellen-
funktion nicht vollständig ist. 


Erwin Schrödinger wurde daraufhin zu einer dreiteiligen Veröffentlichung in der Zeitschrift Die Na-
turwissenschaften angeregt mit dem Thema „Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik“ 
[18]. In diesen Ausführungen hat er den Namen Verschränkung eingeführt. Schrödinger wies darauf 
hin, dass bei Wechselwirkung zweier Systeme unter Verschränkung nicht etwa ihre ψ-Funktionen in 
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Wechselwirkung treten, sondern sofort aufhören zu existieren und an ihre Stelle eine einzige ψ-
Funktion tritt.  


Die Erfolge der Quantenmechanik mit der Schrödinger-Gleichung ließen das Interesse an der Ar-
beit von Einstein, Podolsky und Rosen zurücktreten, bis im Jahre 1964 John Stewart Bell (1928-1990) 
eine Ungleichung aufstellte, die erfüllt sein muss, wenn die Einstein-Podolsky-Rosen-Bedingung gilt. 
Bell zeigte, dass die Annahme von Einstein, Podolsky und Rosen im Widerspruch zu quantenwellen-
mechanischen Aussagen steht [19], die die Bellsche Ungleichung nicht erfüllen. 


Die Bedeutung der Bellschen Ungleichung wurde nicht sofort erkannt. Es gab zwar einige Ansätze 
[20], die aber weniger Beachtung fanden. Erst nach Ablauf von fast zwei Jahrzehnten erfolgte eine 
präzisere experimentelle Überprüfung der theoretischen Arbeit von Bell mit verschränkten Photo-
nen2. 


Bei den Messungen wurde als Eigenschaft die Polarisation der Photonen verfolgt [21, 22, 23]. Die 
Versuchsanordnung [22] sah nach Erzeugung der verschränkten Photonen das Einkoppeln in Glasfa-
serkabeln und Weiterleitung zu den entfernten Stationen A und B vor. Bei A erfolgte die Aufprägung 
der in der Verschränkung zu teleportierenden Eigenschaft und Weitergabe der Information darüber 
über Funk an B zur Überprüfung. Bei Funk wird die Lichtgeschwindigkeit von etwa 300000 km/sec 
wirksam, in Glasfaserkabeln gilt eine Lichtgeschwindigkeit von etwa 200000 km/sec. 


Alain Aspect und Mitarbeiter wiesen mit verschränkten Photonen, die bei Messung bis zu 6,5 m 
vom Zentrum entfernt waren, die Verletzung der Bellschen Ungleichung nach [21], was allerdings 
wegen der geringen Entfernung und der gewählten experimentellen Anordnung noch Einwände zu-
ließ.  


Ausführlichere Untersuchungen zur Quantenteleportation erfolgten durch Anton Zeilinger und 
Mitarbeiter. Sie veröffentlichten erfolgreiche Untersuchungen an 600 m entfernten [22] und an 143 
km entfernten verschränkten Photonen [23].  


Chinesische Forscher hatten inzwischen eine Entfernung von etwa 100 km überbrückt [24].  
Im Aufbau befindet sich in China eine 2000 km lange Teststrecke zwischen Peking und Shanghai. 


Im Quantum Space Satellite Programme der Chinesischen und der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften wurde im August 2016 ein 600 kg schwerer Satellit in ungefähr 1000 km Flughöhe 
geschickt. Er enthält Emitter und Empfänger für verschränkte Photonen neben verschiedenen Hilfs-
einrichtungen zur Durchführung und Überprüfung der Space-Teleportation [25]. 


In Science 2017 wird unter News von den chinesischen Wissenschaftlern die erfolgreiche Übertra-
gung von verschränkten Photonen vom Satelliten aus 500 km Höhe an zwei 1203 km voneinander 
entfernte Bodenstationen gemeldet [26]. 


Die Verletzung der Bellschen Ungleichung wurde in allen Versuchen nachgewiesen. Die in A auf-
geprägte Eigenschaft wird sofort in B wirksam.  


Arbeiten, die diese Ergebnisse in Frage stellen, sind nicht bekannt. Damit gilt die Verschränkung 
auch als experimentell nachgewiesen und der Einsteinsche Zweifel als entkräftet. Für die verschränk-
ten Photonen trifft weder das Realitätskriterium noch die Lokalitätsannahme zu.  


Verschränkte Teilchen unterliegen der Kraftwirkung ein und desselben Feldes. Sie sind miteinan-
der verbunden und haben nach Erwin Schrödinger dieselbe ψ-Funktion. Unter diesen Umständen 
wird durch die Messung an einem Teilchen sofort die Eigenschaft des anderen Teilchens bestimmt, 
wie weit es auch von diesem entfernt ist. Die Teilchen hängen im Feld zusammen, auch wenn sie sich 
an verschiedenen Orten befinden. Die Verschränkung gilt im gesamten Feld. 
 


                                                           
 
2
 Verschränkte Photonen werden in nichtlinearen optischen Kristallen erzeugt. Dabei wandeln sich Photonen 


eines Laserstrahles in jeweils zwei Photonen mit der halben Ursprungsenergie um. 







Lothar Kolditz  Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Über Entwicklung von Erkenntnis und rational wissenschaftlicher Denkweise  S. 9 v. 10 


 
 


Schlussbetrachtung 


Zum Schluss kommen wir wieder zur Betrachtung des Gravitationskraftfeldes zurück. Die Stringtheo-
rie und die Schleifenquantengravitation, die auch das Ziel hatten, die Quantengravitation, also die 
Einbeziehung der Gravitation in die Quantenphysik, zum Erfolg zu führen, scheiterten bislang an die-
ser Aufgabe wie auch davor Einstein und viele weitere bedeutende Wissenschaftler. Leider konnten 
weder die Stringtheorie noch die Schleifenquantengravitation Voraussagen machen, die experimen-
tell überprüfbar sind.  


Eine Quantentheorie der Gravitation würde in Anlehnung an die Quantenelektrodynamik die Exis-
tenz von Gravitationsquanten, sogenannten Gravitonen, postulieren. Sollten diese hypothetischen 
Gravitonen, die eine Quantifizierung der Gravitation ermöglichen würden, tatsächlich nachgewiesen 
werden, so könnten sie wie die Photonen der Verschränkung unterliegen. Die Verschränkung ist im 
gesamten Kraftfeld wirksam. In dieser Hinsicht kämen wir wieder in Übereinstimmung mit Newton, 
der die Gravitation zwischen allen Massen im gesamten Feld bestehend ansah, wobei sich Änderun-
gen sofort auswirken sollten. 


Eine weitere Möglichkeit der Erkenntnis wäre der Erweis für die Gravitation als nicht mit der star-
ken und schwachen Wechselwirkung im Atomkern und der elektromagnetischen Kraft zu vereinigen-
de Urkraft.  


Nach dem heutigen Kenntnisstand sind diese Fragen noch nicht beantwortet. Wir befinden uns in 
einer Zeit stürmischer Entwicklung und sind gespannt in Erwartung weiterer Erkenntnisse, vgl. dazu 
auch [27]. 
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Zum Inhalt des Vortrags:  
Das Jubiläum der Russischen Revolution vor 100 Jahren steht derzeit mit vielen Veranstaltungen, 
Publikationen und Medienbeiträgen im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dabei fällt auf, dass zumeist der 
Blick auf Russland, das Geburtsland dieser Revolution, unterbleibt. Was aber denkt, diskutiert und 
schreibt man im heutigen Russland über diese Revolution und ihre weltgeschichtlichen Wirkungen?  
Im Rahmen genereller Betrachtungen zur Geschichtsschreibung wird dieser Frage schwerpunktmäßig 
nachgegangen. Dabei wird deutlich: Eine temporäre Rückbesinnung  auf die „Große Russische Revo-
lution“, in der Februar- und Oktoberrevolution sowie der Bürgerkrieg eingebunden sind, steht in rus-
sischer Geschichtsschreibung und -betrachtung im Zeichen politisch gewollter „nationaler Aussöh-
nung“ zur Konsolidierung der Gesellschaft, in der man eine Revolution nicht zulassen darf.  
 


Vorbemerkung 


Nach meinem Ausscheiden aus der Humboldt-Universität Ende1992 und der Entlassung ins Rentner-
dasein habe ich mich im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten mit der Geschichtsschreibung zu 
Russland und der Sowjetunion zusammen mit meiner Kollegin Dr. Sonja Striegnitz beschäftigt. Zum 
80. und 90. Jahrestag der Russischen Revolution war die Geschichtsschreibung zur Russischen Revo-
lution unser Hauptthema. Zusammen mit Wladislaw Hedeler haben wir 1997 den Band „Die Russi-
sche Revolution 1917. Wegweiser oder Sackgasse?“ mit Beiträgen russischer und deutscher Kollegen 
und aufschlussreichen Dokumenten herausgegeben.1 Die damalige Fragestellung wird bis heute in 
verschiedenen Varianten hierzulande, international und in Russland diskutiert.  


Nach diesem Schwerpunkt habe ich mich mit der Historiographie zum Großen Vaterländischen 
Krieg der Völker der Sowjetunion und mit der Geschichte der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft befasst.  


Mit dem nahenden Jubiläum der Russischen Revolution wurden Wünsche laut, mich in Veranstal-
tungen zu diesem Ereignis wieder zu äußern. So lege ich hiermit meine jüngsten Arbeitsergebnisse 
vor.  


 
***** 


 


                                                           
 
1
  Siehe dazu Horst Schützler: Die Russische Revolution 1917 in der aktuellen Debatte. Zum 90. Jahrestag der 


Russischen Revolution. In: Osteuropa in Tradition und Wandel. Leipziger Jahrbücher. Bd. 9. Rosa-Luxemburg-
Stiftung Sachsen e. V. 2007, S. 57- 103; ders.: Die Revolution von 1917 im Paradigmenwechsel der Historio-
graphie Rußlands. In: Die Russische Revolution 1917. Wegweiser oder Sackgasse? Herausgegeben, eingelei-
tet, kommentiert und übersetzt von Wladislaw Hedeler, Horst Schützler, Sonja Striegnitz. Berlin 1997. S. 155 
ff.; ders.; Die Russische Revolution 1917 und ihre Historiographie im heutigen Rußland. In: Die Oktoberrevo-
lution 1917 und ihr Platz in der Geschichte. Schriftenreihe der Marx-Engels-Stiftung 29. Bonn 1997, S. 222 ff.; 
ders.: Die Russische Revolution von 1917 in der Historiographie Rußlands. In: Revolution und/oder Moderni-
sierung in Russland. Chancen - Grenzen - Irrwege. Osteuropa in Tradition und Wandel, Heft 5. Rosa-
Luxemburg-Stiftung Sachsen/Gesellschaft für Kultursoziologie Leipzig, Schkeuditz 1998. S. 95 ff. 
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In den letzten Monaten und Tagen stand hierzulande und in der Welt die Russische Revolution, ins-
besondere die Oktoberrevolution, mit vielen Veranstaltungen, Ausstellungen, Publikationen und in 
den Medien in oft unterschiedlicher Ausdeutung im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das bezeugt das 
große Interesse an diesem weltgeschichtlich bedeutendsten Ereignis des XX. Jahrhunderts auch in 
unserer Zeit, in der viele gesellschaftliche Strömungen nach Veränderung streben, andere auf Behar-
rung aus sind, und in der Geschichte nach Anregungen für eigenes Verhalten suchen.  


Dabei fällt auf, dass zumeist der Blick auf Russland, das Geburtsland dieser Revolution, unter-
bleibt.  


Was aber denkt, diskutiert und schreibt man im heutigen Russland in der aktuellen Geschichtsbe-
trachtung und Geschichtsschreibung über diese Revolution und ihre Folgen? Das sollte interessieren 
– bis hin zu eigenen Ableitungen.  


Ich will dieser Frage im Rahmen einiger genereller Betrachtungen zur Geschichtsschreibung 
schwerpunktmäßig nachgehen.  


 


Zunächst ein Blick auf Deutschland  


Beim mehrmaligen Besuch der Geschichtsabteilung im Kulturkaufhaus Dussmann in der Friedrich-
straße konnte ich eine beträchtliche Zahl Publikationen zur Russischen Revolution zur Hand nehmen. 
Dabei fiel mir zweierlei auf. Zum einen: Ein Teil dieser Titel sind Übersetzungen, zumeist aus dem 
Englischen. Zum anderen: Bücher bekannter deutscher Russland-Historiker sind selten. Es gibt noch 
vorhandene ältere Ausgaben und einige Neuauflagen von Titeln, die schon vor zehn bzw. zwanzig 
Jahren zu Jubiläen erschienen. Diese bezeugen zum einen die Solidität der damaligen Arbeit und zum 
anderen das beharrliche Festhalten an vor Jahren gewonnenen Interpretationen zur Russischen Re-
volution.  


Als Jubiläumsausgabe und aktuelle Interpretation der Russischen Revolution in populär-
wissenschaftlicher Weise fallen zwei reich illustrierte Sammelbände ins Auge – „ 1917 Revolutionä-
res Russland“ und „1917  Revolution  Russland und die Folgen“.2 Dieser wurde vom Deutschen His-
torischen Museum und dem Schweizerischen Nationalmuseum als Pendant zu dort laufenden bzw. 
gelaufenen Ausstellungen herausgegeben. In beiden Bänden haben sich neben Publizisten und eini-
gen ausländischen Historikern vor allem namhafte, im Westen dieses Landes sozialisierte universitäre 
Historiker mit ihrer Darstellung der Revolution bzw. einzelner Aspekte mehrmals zu Wort gemeldet – 
Helmut Altrichter, Jörg Baberowski, Heiko Haumann, Guido Hausmann, Manfred Hildermeier, Diet-
mar Neutatz.  


Ich kann hier nicht die beiden Bände und einzelne Beiträge rezensieren. Doch deutlich ist, sie be-
wegen sich mit graduellen Unterschieden in den bekannten Bahnen (west)deutscher Geschichts-
schreibung mit in der Tendenz negativer Betrachtung mit entsprechender Wortwahl der Russischen 
Revolution, besonders der Oktoberrevolution, und ihrer Folgen. Das weltgeschichtliche Ereignis steht 
dabei außer Frage.  


An letzten Wochenenden widmeten sich die Zeitungen neues deutschland (nd) und Berliner Zei-
tung (BZ) der Russischen Revolution. Im nd würdigte Professor Peter Brandt, Mitglied der Histori-
schen Kommission der SPD, in sachlicher, zutreffender Weise die Revolution und ihre Wirkungen. 
Dabei gehe es um die Verwirklichung eines alten Traums der Menschheit von einem freundlichen 
und solidarischen Gemeinwesen, einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, der sowohl in der Gro-
ßen Französischen Revolution als auch der Russischen Revolution seine Wurzeln hat.3  


                                                           
 
2
  1917 Revolutionäres Russland. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit DAMALS – Das Magazin für Geschich-


te. Darmstadt 2016; !917  Revolution  Russland und die Folgen. Herausgegeben vom Deutschen Historischen 
Museum und dem Schweizerischen Nationalmuseum. Dresden 2017. 


3
  neues deutschland, 04/05.11.2017. 
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In der BZ dagegen durfte der sich als Historiker gerierende Journalist Arno Widmann zunächst sei-
ne Sentenz verbreiten: „Das Unglück der russischen Geschichte war das Scheitern der Februarrevolu-
tion. Die ihr folgende des Oktobers 1917 war eine blutige Sackgasse, aus der wieder herauszukom-
men viel zu lange dauerte“.4 Dann verunglimpfte er die Oktoberrevolution als „Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit“ und sah keinen Grund, „der Sowjetunion nachzutrauern. Die größte geopolitische 
Katastrophe des Jahrhunderts war nicht der Zusammenbruch der Sowjetunion, sondern ihre Etablie-
rung“.5  


Professor Michail Brie, Philosoph, Mitarbeiter beim Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, hat sich in mehreren Publikationen und Beiträgen im Jubiläumsjahr der Revolu-
tion und dem Erbe Lenins zugewandt. Zu Jahresbeginn ging er der These nach: „Das Leninsche Erbe 
kann nicht ausgeschlagen, aber es kann nicht angenommen werden“.6  


Das öffentliche Echo darauf, so scheint mir, war gering.  
Am gewesenen Feiertag der Oktoberrevolution unterbreitete er acht interessante Anregungen an 


die Linken zur „emanzipatorischen Gesellschaftsveränderung“, die man sich bei Lenin holen kann7.  
Ich maße mir als parteiloser Linker nicht an, strategiebildende, theoretische Fragen für eine Partei 


zu erörtern. Doch die Gedanken sind frei. 
Ich will versuchen, das weltgeschichtliche Ereignis vor 100 Jahren in sachlicher Weise mit seinen 


Wirkungen verständlich zu machen und in das widersprüchliche Verständnis von heute zu stellen.  
Beschäftigen wir uns nun selbst mit der Russischen Revolution in der aktuellen Geschichtsbetrach-


tung und Geschichtsschreibung im heutigen Russland. 
 


Nach tagelangen Demonstrationen, Streiks und Straßenkämpfen in Petrograd wurde am 27. Februar 
(12. März) 1917 die zaristische Herrschaft in Russland gestürzt. Zar Nikolaus II. dankte am 2. (15.) 
März ab. 


Nur acht Monate nach dieser Februarrevolution übernahmen am 25. Oktober (7. November) die 
Bolschewiki unter der Führung Lenins und Trotzkis in der Oktoberrevolution die Macht. Zwei Revolu-
tionen in einer großen Revolution  ̶  komprimierter geht Weltgeschichte selten! 


Wie geht man heute in Russland damit um? Die „Große Russische Revolution“ vor 100 Jahren – 
temporäre Rückbesinnung in Russland im Zeichen nationaler Aussöhnung zur Konsolidierung 
der Gesellschaft 


Das ist meine Grundthese, mein Leitmotiv in meiner Sicht auf die aktuelle Geschichtsbetrachtung in 
Russland zum 100-jährigen Jubiläum der Russischen Revolution (Februar- und Oktoberrevolution). 
Ich will dem nachgehen. 
 


Vorbereitung auf das 100jährige Jubiläum in Russland und seine Durchführung 


In seiner Botschaft an die Föderale Versammlung am 1. Dezember 2016 ging Präsident Wladimir Pu-
tin kurz auf das nahende Jubiläum der Februar- und Oktoberrevolution ein. Dieses sei ein wichtiger 
Anlass, sich wieder den Gründen und dem Wesen der Revolutionen in Russland zuzuwenden. Nicht 
nur Historiker, Gelehrte – die russische Gesellschaft brauche eine objektive, ehrliche, tiefgreifende 
Analyse dieser Ereignisse.  


„Das ist unsere gemeinsame Geschichte und es ist nötig, sich zu ihr mit Achtung zu verhalten. … 
die Lehren der Geschichte brauchen wir vor allem für die Aussöhnung, für die Stärkung der sozialen, 
politischen, zivilen Eintracht, die wir erreichen konnten.  
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  Berliner Zeitung, 04/05.03.2017. 


5
  Ebenda, 04/05.11.2017. 


6
  nd, 31.12.2016/01.01.2017. 
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Unzulässig ist es, Spaltung, Feindseligkeit, Beleidigung und Erbitterung der Vergangenheit in unser 
heutiges Leben zu übertragen, in eigenen politischen und anderen Interessen auf die Tragödien zu 
spekulieren, die praktisch jede Familie in Russland betrafen, auf welcher Seite der Barrikaden sich 
damals unsere Vorfahren befanden. Lasst uns begreifen: Wir sind ein Volk und haben nur ein Russ-
land.“8 


Der Botschaft folgte am 19. Dezember 2016 eine Verfügung „Über die Vorbereitung und Durch-
führung von Maßnahmen, die dem 100. Jahrestag der Revolution 1917 in Russland gewidmet sind“. 
Ein repräsentatives Organisationskomitee mit 63 Mitgliedern nahm im Januar 2017 unter Leitung der 
„Russischen historischen Gesellschaft“ die Arbeit auf. Es verabschiedete einen Maßnahmeplan mit 
107 Festlegungen, die verwirklicht wurden. 


(Publikationen, Konferenzen, Ausstellungen, Fernseh-Serien u. a. mit Titeln wie „Das Jahr 1917. 
Der Code der Revolution“,  
„1917: Lehren der Revolution und das heutige Russland“, „Die Revolution 1917 und ihr Platz in 
der Geschichte des XX. Jahrhunderts“, „Der Bürgerkrieg als nationale Tragödie Russlands. Ge-
schichte und heutige Wahrnehmung“, „Licht und Schatten der Russischen Revolution“, „Dialog 
mit der Geschichte. Wir und die Revolution des Jahres 1917“, „Lenin und Kerenski“ u. a.) 


Das Komitee trat mit seiner Sicht auf die Revolution an die Öffentlichkeit. Sie verdeutlicht die Linie 
der Ausdeutung der Revolution für das heutige Russland wie es die patriotisch gesinnten gesell-
schaftlichen Kräfte und regierende Elite vorhaben – ohne direkte Präsidentenvorgaben, was russi-
sche Historiker hervorheben; es gebe keine Deutungshoheit, keine „Usurpation“ der Macht im Raum 
der Erinnerung an die Revolution.  
 


KPRF und Jubiläum  


Natürlich widmet sich auch die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) dem Jubilä-
um. Ein Organisationskomitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 100jährigen Jubiläum der 
„Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ wurde gebildet und beschloss einen Maßnahmeplan. 
Gennadi Sjuganow, Vorsitzender der Partei, verwies darauf, dass den Kommunisten ein harter Kampf 
mit den Erscheinungen von Russophobie und Antisowjetismus bevorstehe. 


Mit großer Zustimmung wurde ein Vorschlag aufgenommen, den 7. November als Feiertag der 
„Großen Sozialistisch Oktoberrevolution“ wieder einzuführen.  


Ich blende ein: 14 Prozent der bei einer repräsentativen Umfrage des Moskauer Meinungsfor-
schungszentrums Lewada Antwortenden wollten 2016 den 7. November als Tag der Oktoberevoluti-
on festlich begehen.   


An und um diesen Feiertag gab es viele von der KPRF organisierte Veranstaltungen – Meetings 
und Konferenzen – mit beträchtlicher Teilnehmerzahl, darunter ein Internationales Forum linker 
Kräfte in St. Peterburg und Moskau unter der Losung „Oktober 1917 – Durchbruch zum Sozialismus“. 
Daran nahmen auch Egon Krenz und Hans Modrow teil. 


Gennadi Sjuganow würdigte in seinen Reden die „Große Sozialistische Oktoberrevolution“ als 
„große Zäsur auf dem Weg der Menschheit zum Sozialismus“ und „die Sowjetepoche als Gipfel der 
Weltzivilisation“, allerdings ohne deren zivilisatorische Fehlleistungen zu erwähnen.9 


 


Wie war das früher mit den Jubiläen? Ein Rückblick 


Wenn früher bei solchen Jubiläen in der Sowjetunion und nachgeordnet in anderen sozialistischen 
Ländern, darunter der DDR, und der kommunistischen Bewegung und der entsprechenden Ge-
schichtsschreibung, ausgehend von Thesen und Aufrufen des ZK der KPdSU, die „Große Sozialistische 
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  http://kremlin.ru/events/president/news/53379  – (03.12.2016 21:47). 


9   http://www.soross.ru/articles/1508/30113/comments/I 
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Oktoberrevolution“ und die Sowjetunion in ihren weltgeschichtlichen Wirkungen im Blickpunkt stan-
den, so gibt es heute solche „verordneten“ staats- und parteipolitischen Richtlinien nicht mehr. Was 
dann? 


Eine knappe Antwortsuche führt zunächst in die Umbruchsituation der Historiographie hinein, die 
Teil des Zusammenbruchs der Sowjetordnung, des Zerfalls der UdSSR und der Transformationspro-
zesse im heutigen Russland war und ist. 


Mit dem Herrschaftswechsel und dem Ende der UdSSR im Dezember 1991 war das „Land der Ok-
toberrevolution“ zugrunde gegangen. Die sowjetische Geschichtsschreibung mit ihren zahlreichen 
Institutionen wurde zwar nicht zerschlagen bzw. ihre Vertreter nicht wegen „unzureichender fachli-
cher Reputation“, wegen „politischer Aktivität für eine Diktatur“ und wegen „KGB-Verstrickung“ „ab-
gewickelt“ (wie das analog in Ostdeutschland geschah). Doch schwierige materielle und soziale Be-
dingungen galt es zu überstehen. In der Brandung des aufkommenden Antikommunismus hatte sich 
die Geschichtswissenschaft neu zu orten und inhaltlich zu profilieren. Es erfolgte ihr Umbruch und 
Paradigmenwechsel, ihre Metamorphose von der sowjetischen Historiographie zur Historiographie 
Russlands, wobei ein beachtlicher Teil in die Geschichtswissenschaft anderer Länder, die aus der 
Sowjetunion hervorgingen, einging. Dies geschah nicht von heute auf morgen. 


Die sowjetische Historiographie  ̶  ich meine hier vor allem jenen Teil, der sich  mit der Geschichte 
der Sowjetgesellschaft beschäftigte  ̶  sah sich zunächst eingebunden in die Perestroika mit ihrem 
Anspruch, Stagnation und (Post)Stalinismus überwinden und den Sozialismus erneuern zu wollen. 
Gorbatschows Rede zum 70. Jahrestag trug die bezeichnende Überschrift:   


„Der Oktober und die Umgestaltung: Die Revolution wird fortgesetzt.“ 
Doch die Systemerneuerung fand nicht statt; vielmehr vollzog sich ein Systemwechsel, die kapitalisti-
sche Ordnung wurde brutal etabliert.  


In diesem Umkehrprozess war auch die Historiographie mit vielen Auseinandersetzungen und mit 
persönlichem Engagement eingebunden.  


„Die wirre Zeit der Perestroika und der nachfolgenden Periode ‚inspirierten’ einige Historiker zur 
Negierung der Errungenschaften der gesamten vaterländischen Geschichtswissenschaft der Sowjet-
periode und führten buchstäblich zu einer Lawine von Publikationen, die die ganze Vergangenheit 
unseres Volkes ausschließlich in schwarzer Farbe malten“. So schrieben Schüler und Kollegen in einer 
Glückwunschadresse zum 85. Geburtstag des angesehenen Historikers Akademik Juri Poljakow im 
Oktober 2006. „Juri Alexandrowitsch war damals einer von jenen, die versuchten, sich dieser Hin-
wendung zu durch nichts begründeten Erklärungen, fantastischen Ziffern und ungeprüften Daten zu 
widersetzen. Er warnte vor einem einseitigen Herangehen an die Betrachtung historischer Ereignisse 
und Erscheinungen, was aufs Neue zur Verfälschung ihres Wesens führen würde, und rief zur neuen 
Betrachtung der Vergangenheit unseres Landes in ihrer ganzen Kompliziertheit und Widersprüchlich-
keit auf“.10  


Bei Betrachtung der Historiographie in ihrem Wandel bis hin zur Gegenwart ist auf einige Aspekte 
aufmerksam zu machen, die auch in der Revolutionshistoriographie und -geschichtsbetrachtung nicht 
zu übersehen sind:  


Es vollzog sich ein Paradigmenwechsel vom marxistischen Formations- zum Zivilisations-Ansatz, 
wobei der Aspekt der Eigenständigkeit Russlands mit seinem Wertesystem zunehmende Gewich-
tung erhielt.  
Ein Pluralismus in den Meinungen, Wertungen und Methoden prägte sich aus, in dem das Totali-
tarismuskonzept wesentliches Denkmuster ist.  
Die marxistische Geschichtsauffassung wurde an den Rand gedrängt. 


Es ist heute für den Außenstehenden schwer, sich in diesem Meinungs- und Methodenpluralismus 
wertend zu Recht zu finden. Das betrifft auch mich. 
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Die Hinwendung zur Historiographie des westlichen Auslands mit der oft unkritischen Auf- und 


Übernahme ihrer Ergebnisse und Konzeptionen, mit der wechselseitigen Teilnahme an Projekten und 
Konferenzen, dabei dominierten Historiker der USA und der BRD, ist präsent.  


Die „Entdeckung“ der Emigration mit ihren Persönlichkeiten und beachtlichen kulturellen Leistun-
gen, mit ihrer „Treue zu Russland“, aber auch ihrer Sowjetfeindlichkeit ist erfolgt. Das „Rossiskoje 
sarubeshe“, das „Russländische Ausland“, wird als Teil der vaterländischen Geschichte, zumeist posi-
tiv, erfasst.  


Es „stellt einen völlig unikalen und unwiederholbaren Teil Russlands dar“. 
Es „symbolisiere einen alternativen Weg der Entwicklung Russlands und zeuge von der Realität ei-


ner Synthese der westlichen und der traditionellen russischen Kultur“, so schreibt der Kenner dieser 
Thematik, der Historiker Efim Piwowar zu ihrer  Aktualität.11  


Die Beschäftigung mit hervorragenden Akteuren der Geschichte hält an, doch auch das Alltagsle-
ben der „kleinen Leute“ kommt in den Blick.  


Ein deutlicher Zug war der Drang zu den Quellen, in die Archive, um angesichts  mancher Interpre-
tationsschwierigkeiten in einfacher Rekonstruktion die Fakten sprechen zu lassen, um „weiße Fle-
cken“ zu tilgen und neues Material für die gehaltvolle Deutung bekannter Ereignisse und Vorgänge, 
aber auch zur Illustration vorhandener und neuer Schemata, zur Auflösung von „Geheimnissen“ und 
„Rätseln“ der Geschichte, zu gewinnen.  


Der bekannte Historiker Oleg Chlewnjuk, Stalinbiograph, schrieb von einem “archivgestützten 
Sensationsjournalismus“, der sich nach dem Ende der Sowjetgesellschaft ausbreitete und das gesell-
schaftliche Denken deformierte.12   


Dies gilt auch in Bezug auf die Russische Revolution, besonders die Oktoberrevolution, mit ihren 
Akteuren.  


Deutlich ist die konjunkturelle und politische  ̶  oft diskriminierende  ̶  Ausdeutung geschichtlicher 
Ereignisse und Personen, besonders in der historisierenden Publizistik und den Massenmedien. 
Dementsprechende Publikationen erreichen zumeist eine beträchtliche Auflagenhöhe, während be-
achtenswerte, solide historische Arbeiten minimale Auflagen  ̶  nicht selten unter 1000 Exemplaren  ̶ 
haben und damit in ihrer direkten Wirkung über den engen Fachbereich kaum hinausgelangen.  


Aus meiner Einsicht in die Historiographie Russlands ergibt sich der Eindruck, dass die Beschäfti-
gung mit der Russischen Revolution von 1917 in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen ist. Sie 
interessiert sowohl in wissenschaftlicher als auch politischer Hinsicht nicht mehr dauerhaft. Das 
schließt eine beachtliche, temporäre Hinwendung bei Jubiläen, wie dem jetzigen, hundertjährigen, 
nicht aus.  


Nach dem Zerfall der UdSSR und der Schaffung der Russischen/Russländischen Föderation mit 
Präsident Boris Jelzin an der Spitze wurde die Abkehr von der sowjetischen Vergangenheit, die anti-
kommunistische Verunglimpfung der Sowjetunion und ihrer Geschichte zur Staatsdoktrin.  


Allein das Vorhandensein der sowjetischen Gedenktage schuf Handlungsbedarf.13  
Am 7. November 1996 erließ Präsident Jelzin einen Ukas, der den 7. November, den zweitägigen 


Festtag der Oktoberrevolution, zum „Tag der Eintracht und Aussöhnung“ und das Jahr 1997 zum Jahr 
der Eintracht und Aussöhnung erklärte.  


Jelzin sah die Machtergreifung durch die Bolschewiki als „fatalen historischen Fehler“. Die Akteure 
hätten eine „utopische Idee über das menschliche Leben gestellt“, meinte er und ergänzte das durch 
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  E. I. Pivovar: Rossijskoe zarubešč’e. Moskau 2008, S. 445, 425. 
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  Oleg Chlewnjuk: Stalin eine Biographie. München 2015, S. 9 ff. 
13


  Siehe Boris Kolonickij: Unvorhersehbare Vergangenheit. Gedächtnispolitik und Erinnerungskultur im heuti-
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die Aufforderung, Verständnis mit denjenigen zu haben, die diesen Fehler begingen. Das entsprach 
seiner Festlegung, den Feiertag der Revolution als Tag der Versöhnung zu begehen. 


Eintracht und Aussöhnung kamen jedoch nicht in die sozial und politisch gespaltene russische Ge-
sellschaft. Der 7. November wurde von vielen in der alten Weise begangen.  


Unter Präsident Wladimir Putin änderte sich die Erinnerungspolitik.  
2004 wurde von der Duma ein Gesetz verabschiedet, gegen die Stimmen der Kommunisten, das 


anstelle des 7. November den 4. November zum „Tag der nationalen Einheit“ deklarierte.  
An diesem Tag im Jahre 1612 besiegte ein russisches Volksaufgebot unter Führung des Kaufmanns 


Kusma Minin und des Fürsten Dmitri Poscharski ein polnisches Heer vor Moskau. Die Zeit der „Wir-
ren“ ging zu Ende, der Aufstieg des Hauses Romanow begann. Die patriotische Symbolik – das russi-
sche Volk bezwingt Interventen und findet aus den „Wirren“ mit Unterstützung der Russisch-
Orthodoxen Kirche zu Eintracht und staatlicher Stabilität – ist deutlich.  


Das Gesetz fand zunächst kaum Unterstützung in der öffentlichen Meinung.  
Im November 2007 sprachen sich laut einer Umfrage des Lewada-Zentrums 63 Prozent der Be-


fragten gegen die Abschaffung des Feiertags am 7. November aus. 2016 wollten 20 Prozent den 4. 
November als „Tag der nationalen Einheit“ und 14 Prozent den 7. November als Jahrestag der Okto-
berrevolution begehen, 58 Prozent keinen von beiden.14 


 
Ein Seitenblick: Unter den postsowjetischen Staaten ist allein in Belarus der 7. November staatlicher 
Feiertag geblieben! Große staatliche Maßnahmen gibt es nicht. Jedoch Präsident Lukaschenko be-
glückwünschte seine Landsleute zum hundertjährigen Jubiläum der Oktoberrevolution Das unterblieb 
bei Putin. 


 
Während der letzten Jahrzehnte hat sich das Verhältnis der Bevölkerung Russlands zur Revolution 
geändert. Ihr Nimbus als gesellschaftsveränderndes Ereignis ging weitgehend verloren. Die „wilden 
und wirren 90er Jahre“ zwangen die Bürger, über den Preis der Revolution nachzudenken.  


Die meisten Bürger wünschen sich demnach keine Revolution. Dazu gehören auch diejenigen, die 
die Ereignisse von Februar oder/und Oktober 1917 positiv bewerten.  


Laut einer Umfrage des Lewada-Zentrums von November 2012 beurteilten 41 Prozent der Befrag-
ten die Oktoberrevolution als ein eher positives denn negatives Ereignis, 22 Prozent als negativ. Da-
bei erklärten 35 Prozent, dass die Revolution einen positiven Einfluss auf das Leben ihrer Familie 
ausgeübt habe.  


78 Prozent der Befragten waren der Auffassung, dass man eine Revolution nicht zulassen darf, 
„was auch immer geschehen mag“. Nur 13 Prozent waren der Meinung, dass Russland eine neue 
Revolution brauche. Diese Stimmung kam im neuen politischen Umfeld den meinungsbildenden, 
machtausübenden patriotischen Kräften um Präsident Putin zugute.  


 
„Die heutige russische Führung will bezüglich ihrer Geschichte clever sein“, schreibt Stefan Bollinger, 
Mitglied der Historischen Kommission beim Parteivorstand der Partei DIE LINKE, in seiner neuesten 
Publikation „Oktoberrevolution. Aufstand gegen den Krieg 1917 – 1922.15 Einerseits kann und will sie 
nicht diese Geschichte gänzlich verleugnen, ist doch das heutige russische Staatswesen wesentlich 
eine Fortsetzung des neuen russischen, richtiger sowjetischen Staates als Groß- und Supermacht, 
ungeachtet seines Scheiterns.  


Zum anderen kann sie nicht besonderen Wert auf die klassenmäßigen Ursachen der Ereignisse 
von 1917 legen. Denn dann müsste sie den kapitalistischen Charakter der heutigen Ordnung, die 
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 Obščestvennoe mnenie 2016. Ežegodnik. Moskau 2017. Analitičeskij centr Jurija Levady (Levada-Centr). S. 
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Spaltung der Gesellschaft in Reich und Arm, in Kapitalbesitzer und einfache Arbeiter, Angestellte und 
dergleichen als revolutionserheischend anerkennen. Denn hier ist die Mission des Oktober 1917 wie-
der aktuell und immer noch nicht erfüllt. Diese defensive Sicht auf die Oktoberereignisse ist eng ver-
woben mit der in Moskau berechtigten Furcht vor ‚bunten Revolutionen’: d. h. der besonderen Ver-
bindung hausgemachter sozialer und politischer Konflikte mit der Einflussnahme westlicher Mächte 
auf diese Vorgänge. Die Erfahrungen mit Kiew, Tbilissi, mit Belgrad und anderen prowestlichen, ver-
meintlich demokratieträchtigen Umsturzversuchen lassen hier die Alarmglocken schrillen“.  


Dieser Einschätzung stimme ich zu. Sie charakterisiert den Zwiespalt in dem die russische Elite und 
ihre derzeitige Führung lebt und agiert. Und das betrifft auch die Geschichtsschreibung und Ge-
schichtsbetrachtung.  


Und damit sind wir wieder in der Gegenwart. 


 


Grundzüge der Geschichtsbetrachtung und Geschichtsaneignung  


Welche Grundzüge sehe ich? 
    Wie schon anfangs ausgeführt, legte Präsident Putin mit seinem Erlass vom 19. Dezember 2016 die 
Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen zum hundertjährigen Jubiläum der Russischen Re-
volution in die Hände der „Russischen Historischen Gesellschaft“ und eines repräsentativen Organisa-
tionskomitees. 


Es trat mit seiner Sicht auf die Revolution an die Öffentlichkeit. Sie verdeutlicht die Linie der Aus-
deutung der Revolution für das heutige Russland wie es die patriotisch gesinnten gesellschaftlichen 
Kräfte und regierende Elite vorhaben – ohne direkte Präsidentenvorgaben, was russische Historiker 
hervorheben.  


 Zwei Sitzungen des Organisationskomitees, Januar und September, waren für mich einsehbar. 
Zudem die Materialien eines „runden Tisches“ vom 20. Mai 2015 unter dem aufschlussreichen Titel 
„100 Jahre Große russische Revolution. Erfassen im Namen der Konsolidierung“16, die 2016/2017 
mehrmals als Broschüre herausgegeben wurden. Zudem Konferenz- und Veranstaltungsberichte so-
wie Publikationen, zu dem Angaben aus dem Internet. Sie alle ermöglichen den Einblick in das Anlie-
gen, die Russische Revolution „im Namen der Konsolidierung“ der russischen Gesellschaft zu erfas-
sen, und in den Pluralismus der Meinungen zu dieser Revolution.  
 


„Erfassen im Namen der Konsolidierung“ – was ist gemeint?  


Mit dem Blick auf Revolution und Bürgerkrieg wird die „nationale Aussöhnung“ in der russischen 
Gesellschaft dringlich betont. Der Tenor: Russland brauche keine Revolution, nicht die Wiederholung 
von 1917 und nachfolgendem Bürgerkrieg. Die heftigen, langen Auseinandersetzungen um diese 
historischen Vorgänge hätten die Zivilgesellschaft gespalten – so der Grundtenor, der heutzutage als 
Erfahrungswert von Historikern, Publizisten und regierungsamtlich propagiert wird. Es gelte, die Wer-
te Einheit, Solidarität und Stabilität in der modernen russischen Gesellschaft zu festigen, deren Fähig-
keit auszubauen, Widersprüche und Konflikte friedlich zu lösen. 
 
Einige kernige Aussagen dazu: 
Der Vorsitzende der Russischen historischen Gesellschaft Sergei Naryschkin erklärte auf der ersten 
Sitzung des Organisationskomitees einleitend, dass die „Große russische Revolution … bis heute im 
historischen Bewusstsein des modernen Russland … keine einhellige Bewertung bekommen hat. Vie-
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le Aspekte … bleiben unerforscht oder sind nicht objektiv, jedoch politisch determiniert erfasst wor-
den…. Heutzutage ist es erforderlich, die Tendenz der Aussöhnung der Gesellschaft mit den Ereignis-
sen von 1917 zu unterstützen und die Popularisierung gesicherter historischer Kenntnisse zu fördern, 
um daraus Lehren zu ziehen.“ 


Naryschkin verwies darauf, dass in den letzten Jahren in einer Reihe von Ländern der Import von 
so genannten „bunten Revolutionen“ vor sich ging, die immer Blut, den Tod von Bürgern, Zerstörung 
und Leid für jene Länder mit sich brachten, die Opfer solcher Experimente wurden. „Aber im geneti-
schen Gedächtnis der russischen Nation lebt nach wie vor die Vorstellung vom kolossalen Preis der 
Revolution und vom Wert der Stabilität. … Wir beobachten, dass die Geschichte der Russischen Revo-
lution allmählich aufhört, unsere Bürger zu entzweien und gegeneinander aufzubringen, wir müssen 
diese Tendenz unterstützten und alle erforderlichen Bedingungen dafür schaffen, dass die histori-
schen Lehren aus den Ereignissen von vor hundert Jahren überdacht werden. Man muss jene Ereig-
nisse in all ihren Nuancen betrachten, sich über den Kampf der beiden Seiten erheben, an seine Sie-
ger wie Opfer gerecht und unvoreingenommen erinnern, die jeder ihre eigene Wahrheit hatten. Ich 
bin überzeugt, dass gerade ein objektiver und vorsichtiger Umgang in der russischen Gesellschaft auf 
Verständnis stoßen und uns gestatten wird, die Werte Einheit und bürgerschaftliche Solidarität zu 
festigen, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Lösung von Konflikten und Widersprüchen auf friedlichem 
Weg zu stabilisieren“.17 Diese Linie wird auch sicherlich nach dem Jubiläum, wenn auch auf Spar-
flamme, befolgt werden. 


In einem nachfolgenden Interview mit RIA Nowosti erklärte sehr zugespitzt der angesehene, ein-
flussreiche Alexander Tschubarjan, Historiker und Akademiemitglied, worin nach seiner Meinung die 
Lehren der Revolution für das heutige Russland bestehen: „Mein Standpunkt ist, dass die Hauptlehre 
der Revolution von 1917 für uns einfach ist. Das darf sich nicht wiederholen. Das ist nicht die beste 
Art und Weise, um soziale Widersprüche zu lösen. … Ich denke, dass die Erfahrungen einer Revoluti-
on, die mit solchen Opfern auf beiden Seiten einherging, ganz klar lauten: genug solcher Revolutio-
nen! Daher bin ich überzeugt, dass die Jugend eine Impfung gegen die Revolution braucht: Im Jahr 
1917 hat dieses Ereignis die Nation gespalten. Und hunderttausende, Millionen Menschen sind um-
gekommen, auf beiden Seiten – alle Bürger unseres Landes.  


Mein grundsätzlicher Standpunkt besteht darin: verschiedene Ideen, die Konfrontation zwischen 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften darf nicht mit der physischen Vernichtung der anderen 
Seite einhergehen. … Der Weg von Reformen ist konstruktiver, geeigneter für eine Nation, für die 
Bevölkerung als eine gewaltsame Konfrontation…. Jetzt wird auch der Bürgerkrieg neu durchdacht. 
Bei uns überwiegt heute die Auffassung, dass sowohl die Weißen als auch die Roten ihre eigene 
Wahrheit hatten. Das führt in unserer Gesellschaft natürlich zu Diskussionen: nicht allen gefallen 
Denkmäler für Koltschak in Omsk und dergleichen mehr. Aber das ist eine normale Diskussion, die 
hier abläuft. Das ist kein leichter Prozess. Ich bin der Meinung, dass in den Köpfen der Gedanke ob-
siegen muss, dass ‚den Bürgerkrieg fortsetzen’ nicht einfach nur nicht konstruktiv ist, sondern tra-
gisch. Daher sprechen wir schon viele Jahre über das Problem der Aussöhnung; ich glaube, das ist 
eine ernsthafte und wichtige Aufgabe“.18  


Ähnlich wie Tschubarjan äußerten sich Andere  – aber auch anders, so Angehörige des russischen 
Hochadels, Fürsten und Grafen, als Vertreter der „Traditionen und Ideen der weißen Emigration“ und 
der Russisch-Orthodoxen Kirche mit Forderungen, „seine eigenen Wunden bloßzulegen“ und den 
„Sündigen zu vergeben, aber die Sünde selbst nicht zu vergessen“.  


Ob dieser Weg der Aussöhnung – wer soll sich mit wem wie versöhnen, wird gefragt – zum Erfolg 
führt, ist umstritten.  
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http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda/ne-dopustit-razdeleniya-nauchnaya-
konferentsiya-fevral-tragediya-uroki-istorii-1917.html  


18
  https://ria.ru/revolution_opinion/20170314/1490006702.htm 
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Die gesellschaftliche politisch-soziale Wirklichkeit macht die angestrebte Aussöhnung schwierig 
und fraglich. 


Die Ausführungen von Naryschkin, Tschubarjan und anderer gründen sich auf eine Antirevoluti-
onsstimmung. 


Während der letzten Jahrzehnte hat sich das Verhältnis der Bevölkerung Russlands zur Revolution 
geändert. Die „wilden und wirren 90er Jahre“ unter Präsident Jelzin zwangen die Bürger, über den 
Preis der Revolution nachzudenken.  


Ihr Nimbus als gesellschaftsveränderndes Ereignis ging weitgehend verloren. Die meisten Bürger 
wünschen sich keine Revolution.  


Laut einer Umfrage des Moskauer Meinungsforschungszentrums Lewada vom November 2012 
waren 78 Prozent der Befragten der Auffassung, dass man eine Revolution nicht zulassen darf, „was 
auch immer geschehen mag“. Nur 13 Prozent waren der Meinung, dass Russland eine neue Revoluti-
on brauche.  


Diese Stimmung kam im neuen politischen Umfeld den meinungsbildenden, machtausübenden 
patriotischen Kräften um Präsident Putin zugute.  


Eingeordnet in das Revolutionsjubiläum und diese Antirevolutionshaltung wurde, wie jüngst deut-
lich wurde, die Einweihung einer „Mauer der Trauer“, das erste gesamtnationale Denkmal für die 
Opfer politischer Repression, im Zentrum Moskaus am 30. Oktober im Beisein des Präsidenten und 
des Patriarchen Kyrill. Der Präsident erklärte auf der Sitzung des Rates für Menschenrechte am glei-
chen Tag, das hundertjährige Jubiläum der Oktoberrevolution möge zum Symbol der Überwindung 
der Spaltung der Gesellschaft werden. Er unterstrich, dass die Einweihung des Memorials im Jubilä-
umsjahr der Revolution besondere Aktualität habe.  


 
Im Vorfeld des Jubiläums hatte es mit dem schon erwähnten „Runden Tisch“ vom Mai 2015 eine Art 
Generalprobe zum Vorhaben „100 Jahre Revolution und nationale Aussöhnung“ mit Vertretern un-
terschiedlicher Auffassungen gegeben.19 


Der Kulturminister der Russischen Föderation Wladimir Medinski, eine sehr streitbare und mit 
seinen Publikationen umstrittene Persönlichkeit, Historiker, vorher als Professor am Moskauer Staat-
lichen Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO) beim Außenministerium tätig, ging davon 
aus, dass man „das grandiose Datum“, 100 Jahre Große Russische Revolution, entsprechend vorbe-
reiten müsse.  


Er unterbreitete fünf kurze Thesen, die man in der öffentlichen Erörterung bei der Erarbeitung ei-
ner einheitlichen Plattform zur nationalen Aussöhnung nutzen sollte.  


Ich will diese aufschlussreichen Thesen nennen:  


1.  Anerkennung der Kontinuität des historischen Russland vom Russländischen Imperium über die 
UdSSR bis zum heutigen Russland. 


2.  Erkennen der Tragik der gesellschaftlichen Spaltung, hervorgerufen durch die Ereignisse des 
Jahres 1917 und die Folgen des Bürgerkrieges. 


3.  Die Achtung der Helden beider Seiten – der roten und der weißen, aber auch der grünen, und 
anderer Parteien. Sie alle bestanden auf ihre Ideale, und jene, die nicht an Massenrepressalien 
und Kriegsverbrechen schuldig sind, müssen Eingang finden in den einheitlichen Pantheon un-
serer Erinnerung. 


4.  Missbilligung der Ideologie des revolutionären Terrors. 
5.  Begreifen der Fehlerhaftigkeit, auf die Hilfe ausländischer Verbündeter in unserem innenpoliti-


schen Kampf zu setzen.  
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Der Kulturminister informierte zudem über einen Vorschlag, auf der Krim, wo mit dem Abzug per 
Schiff von Angehörigen der Weißen Armee im November 1920 der Bürgerkrieg im europäischen Teil 
des Landes zu Ende ging, ein Denkmal der „nationalen Aussöhnung“ zu errichten, der am „Runden 
Tisch“ unterschiedliche Aufnahme fand.  


Der Direktor des Russischen Staatsarchivs für sozial-politische Geschichte, A. K. Sorokin, der be-
sorgt über die Krise des historischen Bewusstseins in der heutigen russischen Gesellschaft sprach, 
erklärte mit Pathos, dass nicht nur ein Denkmal nötig sei, „wir brauchen, wie in Spanien, eine Charta 
der nationalen Aussöhnung und Eintracht mit der Inschrift  ‚Sie liebten Russland’“.  


Bei aller Zustimmung zum Leitmotiv gab es Bedenken – auch zu den Thesen Medinskis.  
Juri Petrow vom Institut für Russische Geschichte der Akademie sah die Thesen als mögliche gute 


Grundlage, um eine wirkliche nationale Aussöhnung und nationale Einheit zu erreichen, eine Formu-
lierung, die dem wichtigsten staatlichen Feiertag zugrunde liegt. „Aber die Aussöhnung ist noch nicht 
erreicht, man darf sich nicht selbst betrügen“. Er unterstütze die Idee eines Denkmals zum Jubiläum 
der Revolution, das sich auf dem Poklonnaja Gora (Siegespark) in Moskau befinden sollte.  


Prof. S. F. Tschernjachowski von der Fakultät für Politologie der MGU unterstützte die Ausführun-
gen Medinskis weitgehend. Er verwies jedoch hinsichtlich der Missbilligung der Ideologie des revolu-
tionären Terrors darauf, dass es eine Ideologie des Terrors an sich nicht gäbe, und bei Missbilligung 
des revolutionären Terrors der konterrevolutionäre faktisch gebilligt werde.  


Prof. Jefim Piwowar, ein Kenner der Emigration, verwies darauf, dass es unnötig sei, über eine 
ideologische Aussöhnung zu reden, aber über eine zivile, denn eine ideologische Aussöhnung sei 
kaum möglich. Den Vorfahren Achtung entgegen zu bringen, sei das beste Mittel für eine zivile Aus-
söhnung. In diese sei die russische Emigration mit ihren vielen Ideen eingeordnet. 


Prof. Boris Slawin, Doktor der Philosophie, setzte sich aus linker, wohl kommunistischer Sicht, mit 
immer wiederkehrenden Entstellungen der Geschichte der Oktoberrevolution auseinander. (Ich will 
einige anführen, muss aber auf die Wiedergabe seiner Gegenargumente verzichten, da dies zu weit 
führen würde.)  


Es sei heute inmitten linker, liberaler und konservativer Öffentlichkeit Mode geworden, zu versi-
chern, dass eine Evolution besser als eine Revolution sei.  


Slawin verwies auf bekannte Politiker: Grigori Jawlinski: „ … wir brauchen eine Evolution, aber 
keine Revolution“; Gennadi Sjuganow: „Das Limit an Revolution ist schon lange ausgeschöpft“; Wla-
dimir Putin: Der Zyklus Oktoberrevolution „ Wechsel von Revolution und Konterrevolution ist been-
det“, zukünftig „wird es weder Revolution, noch Konterrevolution geben!“  


Es existiert die verleumderische Auffassung, dass die ganze sowjetische Geschichte mit der Kon-
zeption des Totalitarismus zu erfassen sei; dieser entstand angeblich 1917 und existierte bis 1991.  


Es wird behauptet, dass die Oktoberrevolution ein gewöhnlicher Umsturz war, ausgeführt von ei-
ner Clique revolutionärer Extremisten und westlicher Agenten entweder Deutschlands oder Englands 
oder der USA.  


War der Oktober notwendig oder zufällig in der russischen Geschichte? Heutige Lügenproduzen-
ten wollen beweisen, dass es keinerlei Gesetzmäßigkeiten in der Oktoberrevolution gab.  


Es gibt ein gemeinsames Gesetz sozialer Revolutionen: sie entstehen immer, wenn die Machtha-
benden die im Volk angehäuften Lebensprobleme nicht lösen wollen.  


Den Oktober erfasst Slawin als Höhepunkt der Großen Russischen Revolution, die im Jahre 1905 
begann, sich im Februar 1917 fortsetzte und sich nach dem Oktober mit dem Ende des Bürgerkrieges 
vollzog.  


Hier sei als zum Thema gehörend angemerkt:  Prof. Slawin ist der Mitautor eines Aufrufs „Der Ok-
tober für uns, Russland und die ganze Welt“ anlässlich des 90. Jahrestages der Oktoberrevolution 
2007, in dem 17 linke Persönlichkeiten die Oktoberrevolution würdigen, sich gegen ihre Diskreditie-
rung wenden und dazu aufrufen, dem Volk seinen revolutionären Feiertag zurückzugeben und die 
Wahrheit über den Oktober, seine „Große Revolution“ zu sagen.  
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Der Aufruf war Bestandteil einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Oktober 1917: 
Schlussfolgerungen für das XXI. Jahrhundert“. Sie fand im November 2007 in Moskau unter wesentli-
cher Beteiligung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Moskauer Büro, Peter Linke, statt. Die Beiträge, da-
runter auch Prof. Slawin über die Verfälschung des Oktobers und der sowjetischen Geschichte, wur-
den 2009 publiziert, leider nur 500 Exemplare.20  


Die hier wiedergegebene Diskussion von 2007 und 2015 über Aussöhnung, Eintracht und Stabilität 
als politische Ausrichtung des Jubiläums wurde  in diesem Jahr voll weitergeführt – auch mit unter-
schiedlichen Ausdeutungen und Ansprüchen/Forderungen, wenn ich an Vertreter der Russisch-
Orthodoxen Kirche und der Emigration denke.  


Diese, aus dem russischen Hochadel stammend, kamen auf der ersten großen Jubiläumsveranstal-
tung, der wissenschaftlichen Konferenz „Februar. Tragödie. Lehren der Geschichte 1917“ am 28. Feb-
ruar in der Kathedrale Erlöser Christi in Moskau neben Repräsentanten aus dem zivilen Bereich zu 
Wort – Fürst Alexander Trubezkoi, Graf Pjotr Scheremetjew, Fürst Dmitri Schachowski.  


Metropolit Ilarion von Wolokolamsk, Leiter der Abteilung für Auslandsbeziehungen der Kirche des 
Moskauer Patriarchats, eröffnete die Konferenz. Er charakterisierte die Revolutionsereignisse als 
„tragisch“. Sie hätten zum „Zusammenbruch der staatlichen Grundlagen des Landes“ geführt. Der 
„Oktoberumsturz, das ungeheuerliche Gemetzel an der Zarenfamilie, die Repressalien … all dies wur-
de zu einer riesigen Tragödie für unser Volk“.  


Graf Scheremetjew sprach aus der Sicht eines „Erben der Traditionen und der Ideen der weißen 
Emigration“. Sein Herangehen an den 100. Jahrestag: „Das kann kein Jubiläum sein…. Ein Jubiläum – 
das ist ein Feiertag. Die Revolution aber – das ist ein Ereignis, an das man sich erinnern kann und 
muss, mit dem man sich aussöhnen muss. … Wir schlagen einen außergewöhnlichen Schritt vor. Sich 
über das Gedenken auszusöhnen und seine eigenen Wunden bloßzulegen.“  


Fürst Trubezkoi fragte: War überhaupt eine Revolution nötig für ein Land, dessen ökonomische 
Entwicklung beispielhaft war, war die Bombe nötig, die Lenin unter das Fundament der russländi-
schen Staatlichkeit legte. Ja, es gäbe die Idee der Aussöhnung, „das ist schön, aber nicht ausreichend. 
Mit der Auffassung, jeder hatte seine eigene Wahrheit, kann man nur schwer umgehen. Aussöhnen 
und das Land umkrempeln – das ist eine Sackgasse. Man kann den Sündigen vergeben, aber man darf 
die Sünde selbst nicht vergessen“. So lautete – wie es im Protokoll heißt – der Aufruf des Vorsitzen-
den der Assoziation „Gesellschaft zum Gedenken an die Kaiserliche Garde“ – also nicht Aussöhnung, 
sondern Reue. 


Weitere Meinungsäußerungen und Forderungen zur Aussöhnung ließen sich ohne Schwierigkeiten 
aneinanderreihen, doch ihre politische Stoßrichtung, ihre Realisierbarkeit, ihre Problematik ist deut-
lich.  


 


Grundzüge der Geschichtsbetrachtung im Pluralismus der Meinungen 


In den letzten Jahren ergab sich im Zusammenhang mit der politischen Ausdeutung der Revolution 
eine deutliche Koordinatenverschiebung in Geschichtsbetrachtung und Geschichtsschreibung. Das ist 
meine Sicht. 


Was ist deutlich? 
Erstens: Eine Verschiebung des Blickfeldes von Großer Sozialistischer Oktoberrevolution auf Russi-
sche Revolution.  


Die Russische Revolution wird weitgehend als „Große Russische Revolution“ angesichts ihres 
Maßstabes, ihrer gesellschaftlichen Veränderungen und  der Begrifflichkeit ihrer Akteure in der Ein-
heit von „bürgerlich-demokratischer“ Februar- und „sozialistischer“ Oktoberrevolution erfasst. Die 
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beiden Attribute sind dabei umstritten. Das frühere, einengende Begriffsbild „Große Sozialistische 
Oktoberrevolution“ ist kaum gebräuchlich.  


Die sowjetische Historiographie hatte bei der Untersuchung und Darstellung der Revolution die 
„Große Sozialistische Oktoberrevolution“ in das Zentrum gestellt und die ihr vorausgegangenen revo-
lutionären Ereignisse einschließlich der Februarrevolution und ihrer Vorgeschichte weitgehend als 
„Prolog“ dieser „Weltenwende“ erfasst.  


Dies wird deutlich, wenn man die dreibändige „Geschichte des Großen Oktobers“ von Isaak I. 
Minz oder die letzte verallgemeinernde Darstellung „Die grundlegende Wende in der Geschichte der 
Menschheit. Die Große Sozialistische Oktoberrevolution“, herausgegeben vom Institut für Marxis-
mus-Leninismus beim ZK der KPdSU im Jahre 1987, zur Hand nimmt. Hier wurde die sozialistische 
Revolution als „unausweichliches Ergebnis der Entwicklung des Kapitalismus“ postuliert. Die ökono-
mischen und sozialpolitischen Voraussetzungen, die Trieb- und Führungskräfte der sozialistischen 
Revolution wurden so interpretiert, dass die „Reife der objektiven und subjektiven Faktoren den sieg-
reichen Ausgang der Oktoberrevolution bedingte“. Und in Bezug auf die Erfahrungswerte des Okto-
bers wurde darauf verwiesen, dass sich die Oktoberrevolution in einem der größten Länder der Erde 
vollzogen habe, das ein relativ hohes Niveau der monopolkapitalistischen Entwicklung erreicht hatte 
bei gleichzeitiger Vielgestaltigkeit der sozialökonomischen Struktur und Vorhandensein verschiede-
ner Wirtschaftsformen  ̶  von hoch entwickelten bis äußerst rückständigen  ̶  , bei einer Mischung der 
nationalen Zusammensetzung der Bevölkerung und komplizierten nationalen Beziehungen. „Das gab 
Rußland den Charakter eines eigentümlichen Modells der gesamten damaligen Welt mit ihren schar-
fen sozialen Kontrasten und Widersprüchen. Die Erfahrungen der Verwirklichung der Revolution in 
solch einem Land nahmen natürlich besondere Bedeutung an und in gewissem Sinne Universalität; 
sie konnten schöpferisch sowohl in sehr entwickelten als auch in zurückgebliebenen Ländern ange-
wendet werden. Diese Universalität ergab sich zudem daraus, daß die sozialistische Revolution in 
Rußland nebenher in großem Umfange auch bürgerlich-demokratische Aufgaben lösen mußte. Diese 
Erfahrungen konnten viele spätere demokratische und nationale Befreiungsrevolutionen nutzen“. 


Wahrlich ein hoher Erfahrungsanspruch, der hier erhoben wurde. Er geht auf Lenin und die Bolsche-
wiki, in die Zeit der Revolution selbst zurück.  


Doch Lenin war sich auch dessen bewusst, dass nach einem Sieg der proletarischen Revolution 
„nur in einem der fortgeschrittenen Länder“, „Rußland bald danach nicht mehr ein vorbildliches, 
sondern wieder ein (im ‚sowjetischen’ und im ‚sozialistischen’ Sinne) rückständiges Land sein wird“… 
und „einige Grundzüge unserer Revolution ... internationale Bedeutung haben“.21  


Es sollte auch nicht übersehen werden, dass auch Führer der heute sogenannten „gemäßigten So-
zialisten“, Menschewiki und Sozialrevolutionäre, eine hohe Meinung vom Beispiel und von der Welt-
bedeutung der Russischen Revolution hatten. 


Es ist festzustellen: Von der „Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ ist in den letzten Jahren 
in Bezug auf „groß“ kaum mehr die Rede, und das Attribut „sozialistisch“ ist sehr strittig geworden.  


Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, KPRF, und ihr Umfeld halten am Begriffs-
bild „Große Sozialistische Oktoberrevolution“ fest. Die Partei würdigt entsprechend einem Maßnah-
meplan das 100jährige Jubiläum dieser Revolution.22 Darauf hatte ich schon verwiesen. 


Der Begriff „Oktoberrevolution“ findet Verwendung, wird aber zumeist durch die kurz greifenden 
Bezeichnungen „Oktoberumsturz“, „Staatsstreich“, „bolschewistischer Umsturz“, „Putsch der Bol-
schewiki“ und „bolschewistische Verschwörung“ ersetzt. Dahinter stehen Konzeptionen und Auffas-
sungen, die keineswegs neu und autochthon sind.  


So verließen die Menschewiki und rechten Sozialrevolutionäre den II. Sowjetkongress nach der 
Verhaftung der Provisorischen Regierung mit der Begründung, es handle sich um eine „militärische 
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Verschwörung“ der Bolschewiki, die die „Bedeutung des Sowjetkongreßes untergräbt, das Land in 
den Bürgerkrieg stürzt“ und die „Revolution mit dem Untergang“ bedroht.  


Leo Trotzki, der Vorsitzende des Kongresses, konterte sofort: „Der Aufstand der Volksmas-
sen...bedarf keiner Rechtfertigung. Das, was geschehen ist, ist ein Aufstand und keine Verschwörung. 
Wir haben die revolutionäre Energie der Petersburger Arbeiter und Soldaten gestählt. Wir haben den 
Willen der Massen offen für einen Aufstand geschmiedet, nicht für eine Verschwörung...Die Volks-
massen sind unter unserer Fahne aufgetreten und unser Aufstand hat gesiegt.“23   


 Doch dies hielt Zereteli, einen Führer der Menschewiki, nicht davor zurück, später auf der Konsti-
tuierenden Versammlung am 5. Januar 1918 zu erklären, dass die Bolschewiki mit dem Sturz der Pro-
visorischen Regierung „den Weg der Diktatur einer Minderheit beschritten haben“.24 


Diese damalige heftige politische Kontroverse wurde zu einer historiographischen, die mit ihrer 
politischen Ausdeutung bis in unsere Tage reicht, in der zumeist konträre Standpunkte verfochten 
werden. Sie wird von den Medien ausgeschlachtet und politisiert.  


Hier sei zu dem Blick in die russische Historiographie auch einer in die deutsche erlaubt. Sehr be-
achtenswert scheint mir heute noch das, was der inzwischen verstorbene Tübinger Osteuropahistori-
ker Dietrich Geyer schrieb: „Vielleicht darf man sagen, dass über alle Kontroversen hinweg Einver-
ständnis zumindest in einem Punkt besteht: Niemand wird leugnen, daß der Machtwechsel im Okto-
ber das Ergebnis eines Aufstands war, das Resultat einer gewaltsamen Aktion zum Sturz der Proviso-
rischen Regierung, gestützt auf bewaffnete Kräfte der Petrograder Garnison, der Baltischen Flotte 
und der Arbeiterschaft, organisiert und gelenkt von der bolschewistischen Partei...Es zeigte sich, daß 
der Grund des Erfolgs nicht in den militärischen Mitteln lag, die das Revolutionäre Militärkomitee zur 
Verfügung hatte. Der Machtwechsel in Petrograd war vielmehr Ergebnis eines Sieges, den die Bol-
schewiki zuvor auf politischem Feld errungen hatten...Der Gegner konnte entwaffnet werden, weil er 
politisch schon entwaffnet war. Umgekehrt ließ sich die Macht nicht behaupten, wenn sie sich poli-
tisch nicht sichern ließ. Die Kunst des Aufstands war das Produkt politischer Kunst, das Resultat einer 
Politik, deren plebiszitärer Grundzug schwerlich angefochten werden kann… Geht man indessen nur 
einen Schritt weiter über diese schlichte Feststellung hinaus, dann verliert der Vorgang an Eindeutig-
keit. … Keine Deskription ist denkbar, die nicht sogleich zu einer Wertung käme“.25  


Und das geschieht, und sogleich scheiden sich sehr oft die Geister.      
Eine der jüngsten diesbezüglichen Wortmeldungen, die schon sehr alt ist, stammt von Helmut Alt-


richter, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Erlangen. In seinem nach zwanzig 
Jahren wieder aufgelegtem, lesenswerten Buch „Rußland 1917. Ein Land auf der Suche nach sich 
selbst“, schreibt er vom „bolschewistischen Oktoberaufstand“ und betrachtet ihn als „Putsch“, der 
„nur der Auftakt für eine neue Revolution war, radikaler und tiefgreifender als die im Frühjahr“.26 
Manfred Hildemeier, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Göttingen, schreibt 
über den „Roten Oktober“ als „Staatsstreich“ und „Putsch“ der Bolschewiki, “was danach kam, sum-
mierte sich zu einer Revolution“.27  


 
Das Attribut „groß“ wurde gebräuchlich mit dem Blick auf die Große Französische Revolution von 
1789, der 1917 sehr stark war. Es wurde später verbunden mit dem Versuch eines Epochen- und 
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Formationswechsels hin zu einer ausbeutungsfreien Gesellschaftsordnung, den die Oktoberrevoluti-
on einleitete.  


Die tatsächliche Ausgestaltung dieses Versuchs und sein Scheitern haben auch dem Ausgangs-
punkt seine Größe genommen. Das ist zumindest in der russischen Historiographie weitgehend die 
Einstellung.  


Die Akteure haben die revolutionären Ereignisse von 1917 als „d i e Russische Revolution“, als 
einheitlichen revolutionären Prozess erlebt, der seine qualitativen Umschwünge in der Februar- und 
Oktoberrevolution hatte. Leo Trotzkis „Geschichte der russischen Revolution“, Lenins Reden und 
Schriften sowie Memoiren und Dokumente belegen dies überzeugend.  


Über den Charakter dieser Umschwünge waren sich die Akteure nicht immer einig. Sie gaben der 
Revolution verschiedene Bezeichnungen: „ russische Volksrevolution“, „große russische Revolution 
der Werktätigen“, „Sowjetrevolution“, „gesamtnationale Revolution“ u. a. Häufig galt die über-
schwängliche Bezeichnung „Große Russische Revolution“. Mit dem bewaffneten Oktoberaufstand 
der Bolschewiki wurde von diesen der Begriff „Oktoberrevolution“ verbunden, die gemäß den Zielen 
als „sozialistisch“ apostrophiert wurde und ihnen auch bald als „große“ erschien.   


Die heutige russische Historiographie blickt zumeist auf „die Revolution von 1917“ als Einheit. 
Dies schließt die gesonderte Behandlung der Februar- und Oktoberrevolution nicht aus.  


Die Februarrevolution steht in der Diskussion vor allem unter der Fragestellung, warum es nicht 
gelang, eine bürgerlich-demokratische Gesellschaft nach dem Sturz der Monarchie zu etablieren.  


Man kann wohl sagen: Heute gibt weder bei den Anhängern des Monarchismus noch des Kom-
munismus und auch bei Sowjetfeinden Meinungsverschiedenheiten in der kritischen Bewertung der 
Februarrevolution. Unterschiedliche Antworten gibt es dabei auf Fragen: warum ereignete sie sich 
und war sie zu vermeiden? Wie sind die Voraussetzungen der revolutionären Situation im Lande zu 
bewerten – als Verschleiß des monarchistischen Systems oder als nationaler Verrat der Eliten?28  


  
In der Diskussion tauchte jüngst wieder der am 3. August 2008 verstorbene Literaturnobelpreisträger 
Alexander Solshenizyn, der sich zur antikommunistischen patriotischen Leitfigur stilisiert hatte, mit 
seiner Schrift „Nachdenken über die Februarrevolution“29 auf.  


Der 1980/83 im Exil geschriebene Aufsatz war erstmals 1995 nach seiner Rückkehr 1994 aus dem 
Exil nach Russland nach dem Zeugnis seiner Witwe „kaum beachtet“ in der Zeitschrift „Moskwa“ 
erschienen. Er wurde dann 2007 als Beilage der regierungsnahen Zeitung „Rossijskaja Gazeta“ mit 
großer Auflage veröffentlicht. Kontroverse Stellungnahmen folgten.  


Nun brachte ihn die Zeitschrift „Rodina“ mit Unterstützung der genannten Zeitung „Rossijskaja 
Gazeta“ als Beilage im Februar mit der Aufforderung zur Diskussion wiederum heraus. Er lese sich 
heute „als antirevolutionäres Manifest“ wurde festgestellt. Solshenizyn legte darin das Schwerge-
wicht in der Bewertung der Russischen Revolution vom Oktober auf den Februar. Den Hauptgrund 
der Revolution sah er „im ewigen Duell zwischen der Gesellschaft und der Macht, zwischen der libe-
ral-radikalen Intelligenz und dem Staat“. Die Macht dürfe nicht moralisch zerrüttet und schwach sein, 
die Intelligenz habe nicht das Recht, die Interessen der nationalen Lebensweise zu ignorieren, das 
Volk dürfe nicht Gott vergessen, nötig sei eine autoritäre Kirche.  


Der Aufsatz sorgte für Furore. 
Im überfüllten Historischen Klub „Rodina“ wurde nachfolgend am 16. Februar zum Thema „100 


Jahre ohne den Zaren. Droht Russland ein neues Jahr 1917?“ heftig gestritten. Im Fokus der Diskussi-
on standen die oben genannten Auffassungen des Schriftstellers.  
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Die Witwe des Schriftstellers sah keine Verbindung zwischen Februar und heute. Es gäbe keinen 
so angesammelten Hass wie damals in der Gesellschaft.  


Sie sprach sich für den Dialog zwischen Macht und Gesellschaft und eine Aussöhnung aus. Diese 
sei schwierig. Es dürften die grausamen und schändlichen Seiten der Vergangenheit nicht vergessen 
werden.  


Ein neues Jahr 1917 als Bedrohung Russlands war in dieser Veranstaltung nicht direkt im Blick.30 
 


Ich sprach über Koordinatenverschiebungen und habe versucht, eine erste, die Hinwendung zur 
„Russischen Revolution“ als Ganzes, zu verdeutlichen – nun eine zweite:  


 
Zweitens: In der Geschichtsbetrachtung war früher der Bürgerkrieg, verbunden mit ausländischer 
militärischer Intervention, eine relativ selbständige Etappe in der Geschichte der Sowjetunion. In den 
letzten Jahren wurde er in die „Große Russische Revolution“ als „Tragödie“ und „Bruderkrieg“ mit 
seinen Schrecken und Folgen eingebunden. Entsprechend wurde er in die Programme und Ge-
schichtslehrbücher für die Mittelschulen integriert und kommt somit in dieser Konzeption unter die 
Jugend.  


Russische Historiker haben mit dem Blick auf ihre Kolleginnen und Kollegen festgestellt, dass es in 
den Arbeiten vieler heutiger russischer Historiker noch alte Ansichten, verschiedentlich modernisiert 
und befreit von Lenin-Zitaten, gibt, die auf den Bürgerkrieg als eine relativ eigene Periode der vater-
ländischen Geschichte von Mai 1918 bis November 1920 blicken, als im Ergebnis der Intervention der 
bewaffnete Kampf zum Hauptmittel der Lösung politischer Fragen wurde. Alternativ zu diesen An-
sichten teilen und entwickeln andere die „totalitäre Konzeption, nach der der Bürgerkrieg mit dem 
Oktober-Umsturz begann und folglich der Bürgerkrieg das direkte Ergebnis des bolschewistischen 
Strebens nach Alleinherrschaft war, was wiederum die Hauptvoraussetzung und der entscheidende 
Schritt zur Errichtung des Stalinschen Regimes war. Dementsprechend erfolgt die Schuldzuweisung 
an Lenin und die Bolschewiki als die Schuldigen an der Tragödie des russischen Volkes. Zumeist aus 
dieser Sicht wird die erste Periode des Bürgerkrieges von November 1917 bis Februar 1918 ange-
setzt. Dahinter stehen also politische Haltungen – auch im politischen Bereich.  


Blickt man über den russischen Rahmen hinaus, dann lässt sich feststellen, dass diese Konzeption 
und diese Haltungen auch hier im Lande praktiziert werden. 


Der Bürgerkrieg brachte Russland kolossale Verluste. Die Volkswirtschaft war von Grund auf zer-
stört: die Industrieproduktion fiel auf 5 bis 20 Prozent des Standes von 1913, die landwirtschaftliche 
Produktion auf 50 Prozent. Die Menschenverluste betrugen nach unterschiedlichen Angaben zwi-
schen 10 und 12 Millionen; davon starben auf beiden Seiten durch Kampfhandlungen mehr als eine 
Million, Opfer des weißen und roten Terrors und auch des Banditentums wurden etwa zwei Millio-
nen, durch Verwundung, Hunger, Kälte und Krankheiten kamen fünf bis sieben Millionen um, bis zu 
zwei Millionen emigrierten.  


Man begreift heutige Niewieder-Einstellungen in Russland hinsichtlich Revolution und Bürger-
krieg. 


Das wichtigste Ergebnis des Bürgerkrieges war die endgültige Durchsetzung der „bolschewisti-
schen Diktatur“ – ich sage Sowjetmacht – in Russland.  


Der entscheidende Grund für den Sieg der Bolschewiki war die Wahl, die die Hauptmasse der 
russländischen Bauernschaft getroffen hatte. Diese Wahl war erzwungen und nicht endgültig. Sie war 
nicht zu Gunsten des Sozialismus bolschewistischer Art, sondern gegen die bürgerlich-
gutsbesitzerliche und selbstherrschaftlich-bürokratische Ordnung russländischer Art erfolgt. So die 
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Meinung sachkundiger Historiker mit dem Fazit: Sieger im Bürgerkrieg gab es nicht, aber es verlor, 
mehr als andere, das Volk.  


Ein weiteres, ähnliches Fazit: Ungeachtet der Niederlage der Weißen, als Sieger im Bürgerkrieg 
darf man nicht eine von beiden Seiten benennen – ein gewaltiger Schaden wurde der ganzen russ-
ländischen Gesellschaft und den Mitteln ihrer Existenz zugefügt.31  


 
Nach der zweiten Koordinatenverschiebung will ich noch eine dritte verdeutlichen: die Haltung zum 
Ersten Weltkrieg  


Drittens: In den letzten Jahren vollzog sich ein Wandel in der Betrachtung des Ersten Weltkrieges.  
Zu Sowjetzeiten und auch noch danach hatte sich eine beachtliche Historiographie zu diesem 


„Großen Krieg“, wie er genannt wird, entwickelt.32 Doch der Krieg verlor mehr und mehr seine Be-
deutung als eigenständige Erscheinung und verwandelte sich in einen „Katalysator“, in eine „Dienerin 
der Revolution“. Der globale Konflikt geriet in den „Schatten der Oktoberrevolution“, wurde „unak-
tuell“. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und ihrer Ideologie will die russische Geschichtsschreibung 
aus diesem „Schatten“ heraustreten.  


In den letzten Jahren erlangte der Krieg eine relativ selbständige Betrachtung mit der Hervorhe-
bung des Anteils Russlands an diesem Krieg und dessen Aufwertung mit verschiedenen Komponen-
ten. In die Diskussion gerieten Entstehung, Gründe und Charakter des Krieges als „imperialistischer“ 
Krieg, seine weltgeschichtlichen Folgen, die Frage seiner Unausweichlichkeit und Alternativen.  


Heftig wurden Fragen der Teilnahme des Russischen Imperiums am Krieg und die Rolle der Selbst-
herrschaft und des Zaren Nikolaus II. diskutiert. Erneut, aber von anderen Positionen, wurden die 
Probleme der Verbindung und Wechselwirkung von Krieg und Revolution in Russland im Jahre 1917, 
besonders der Oktoberrevolution, erörtert.  


Juri Petrow kam in der schon genannten Diskussion am Runden Tisch unter der Fragestellung „Die 
Revolution – ein Kind des Ersten Weltkrieges?“ nach noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen zu 
der „These“, dass weder der wirtschaftliche Rückgang noch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
Gründe der Revolution in Russland waren. Das Land fand sich in dieser Hinsicht sogar in einer günsti-
geren Lage als andere Teilnehmer des Krieges.33  


Überlebt hat sich die Legende vom Defätismus in den oberen Etagen der Macht, des „Verrats“ der 
deutschen Zarin und eines Strebens in Palastkreisen nach einem Komplott mit dem Gegner.   


Im Umbruch ist die These von der zweitrangigen, untergeordneten Rolle Russlands in der anti-
deutschen Koalition mit der Hervorhebung der gegenseitigen Abhängigkeit der Partner der Entente.  


Intensiver wird der Zustand der russischen Armee untersucht, deren materielle Lage sich 1916/17 
mit Erfolgsaussichten an der Front besserte.  


Doch die harte Wahrheit bleibt, dass in Russland zwei Revolutionen mit dem Auseinanderbrechen 
der Armee jegliche Hoffnung auf einen militärischen Erfolg begruben.  


Über einen „verlorenen Sieg“ ließe sich nachdenken und streiten.  
  


Die Hinwendung zum Ersten Weltkrieg wurde besonders deutlich im Zusammenhang mit dem 
100jährigen Jubiläum seines Beginns im August 1914.  


Am 1. August wurde in Moskau im Siegespark am Poklonnaja-Berg ein Denkmal für die Helden des 
Ersten Weltkrieges eingeweiht.  
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Präsident Putin erklärte in seiner Rede, dass die Heldentaten russischer Soldaten „in Vergessen-
heit geraten“ seien: Der Krieg, „den die ganze Welt den Großen Krieg nennt, war aus der vaterländi-
schen Geschichte getilgt (was nicht stimmt, H. S.) und hieß einfach imperialistischer Krieg“. Putin 
erklärte Russlands Ausscheiden aus dem Krieg so: „… der Sieg wurde dem Land gestohlen. Gestohlen 
von denen, die zur Niederlage ihres Vaterlandes, ihrer Armee aufgerufen hatten, die Zwietracht in-
nerhalb Russlands gesät und die nationalen Interessen verraten hatten“.  


Das war unausgesprochen, aber deutlich gegen Lenin und die Bolschewiki/Kommunisten gerich-
tet.  


Schon im Juni 2012 hatte der Präsident im Föderationsrat auf die angebliche Verantwortung der 
Bolschewiki für die Niederlage im Krieg gegen die Mittelmächte hingewiesen: „Unser Land hat diesen 
Krieg gegenüber dem Verlierer verloren. Eine einmalige Situation in der Geschichte der Menschheit. 
Wir haben im Grunde genommen gegen Deutschland, das den Krieg verloren hat, verloren, wir ha-
ben vor ihm kapituliert, und nach einiger Zeit hat Deutschland selbst vor der Entente kapituliert. Das 
ist das Ergebnis des Verrats der damaligen Regierung“.34  


Das sind Geschichtsverirrungen des Präsidenten – gewollt nach seinem Geschichtsverständnis  
oder Geschichtsberatern nachgeredet!? 


Ähnlich angelegt sind die Geschichtsbetrachtungen Natalija Narotschnizkajas, einer bekannten 
Historikerin, Nationalpatriotin, wie ich meine.35   


Die Aktualisierung der Geschichte durchzieht ihre Publikationen. 
Die einflussreiche Historikerin setzt sich für eine würdevolle Darstellung der Gesamtgeschichte 


Russlands ein und wendet sich national-patriotisch sehr pathetisch und polemisch gegen die westli-
che antirussische, russophobe Politik und entsprechende Geschichtsschreibung. Ihr zur Seite stellt sie 
die antinationale Haltung der westlich orientierten Liberalen („russischen Europäer“) im heutigen 
Russland sowie auch der Bolschewiki um Lenin, Trotzki, Bucharin und andere – Stalin ausgenommen. 
Aufschlussreich sind dabei Ausführungen über die Revolution 1917, Lenin, Stalin und den „Stalinis-
mus“. Hier spiegeln sich Denkrichtungen in der russischen Intelligenz und Herrschaftsschicht.  


Für Narotschnizkaja sind, hier thesenhaft gesagt, die „Bolschewiken“ der ersten Generation um 
Lenin jene „orthodoxen Marxisten“, die in Genfer Kaffees die Weltrevolution planten, die davon 
sprachen, dass „das Proletariat kein Vaterland außer dem Sozialismus habe“, die voller „Hass auf das 
historische Russland“ waren, die für die Destabilisierung Russlands durch ihre revolutionäre Tätigkeit 
von deutscher Seite „kolossale Mittel“ erhielten, womit diese sich die Revolution „erkaufte“, die den  
Brester Frieden vom 18. April 1918  zum Gefallen ihrer Sponsoren in Berlin und Wien und zum Erhalt 
der Revolution unterschrieben und damit „Verrat“ an Russland begingen.  


Für Narotschnizkaja erbrachten die Russen auf dem Altar des Kommunismus die größten Opfer.36 
In die genannten Koordinatenverschiebungen sind verschiedene Strömungen in der Geschichtsbe-


trachtung, die generell in der russischen Gesellschaft existieren, mit unterschiedlicher Repräsentanz 
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und Verankerung in Parteien eingebunden – die monarchistisch-klerikale, kommunistische, liberale, 
national-patriotische und weitere.  


Die monarchistische Strömung ist in der Historiographie zum Ersten Weltkrieg deutlich – auch mit 
patriotischer Sicht.  


Ich verweise auf die Bewertung des letzten Zaren Nikolaus II. und seiner Außenpolitik. Sein Bio-
graph Petr Multatuli (mit sechs Buchtiteln) und dessen Arbeitgeber, das „Russische Institut für Stra-
tegische Studien“ in Moskau, Direktor Generalleutnant L. P. Reschetnikow, sehen ihn im Gegensatz 
zu früherer liberaler und sowjetischer Darstellung als klugen, christlichen, friedfertigen Herrscher, 
der in seiner Außenpolitik vor und im Krieg keine imperialistischen Ziele verfolgte. Wichtig sei es, 
einen Charakterzug des Zaren hervorzuheben, den keiner seiner Partner in der internationalen Arena 
besaß: die hohe Sittlichkeit und Moral beim Herangehen auch an die kompliziertesten internationa-
len Situationen. Das war die Position des rechtgläubigen orthodoxen Christen, die Nikolaus II. bis zur 
letzten Minute seines Lebens einnahm. Seit er den Thron bestieg, habe sich Nikolaus II. um eine Poli-
tik des Friedens bemüht. Daran habe die Sowjetunion faktisch angeknüpft und auch das heutige 
Russland könne darauf bauen.37 


Die Denkrichtung dieses Autors und seines Chefs ist deutlich, Nikolaus II. für eine patriotische va-
terländische Geschichte aufzuwerten.  


Russische Historiker haben darauf hingewiesen, dass es keine Grundlage für eine Friedensliebe 
des zaristischen Russlands und selbst Nikolaus II., für eine Rechtfertigung der Selbstherrschaft und 
eine Idealisierung des Zarismus gibt.  


Dem steht die Heiligsprechung der Zarenfamilie durch die Russisch-Orthodoxe Kirche am 20. Au-
gust 2000 entgegen. Dem wiederum steht entgegen, dass das Oberste Gericht der Russischen Föde-
ration 2007 eine Rehabilitierung Nikolaus II. als Opfer des staatlichen Terrors ablehnte.  


Die monarchistisch-klerikale Strömung trat jüngst im medienwirksamen Streit um den Film „Ma-
tilda“, eine Liebesgeschichte des jungen Zaren Nikolaus II. mit der Ballerina Matilda Kschessinskaja, 
die schon im März 1917 öffentlich wurde, hervor: der Film beleidige eine „heilige Familie“. (Man 
kann ihn jetzt in deutschen Kinos ansehen.) 


Diese Strömung hat wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Nur drei Prozent der Befragten sprachen 
sich im November 2016 für eine Monarchie, wie es sie vor 1917 in Russland gab, aus.  


Doch Monarchie-Geschichten als „Bett-Geschichten“ finden ihre ungläubigen und auch gläubigen 
Abnehmer. 


Die wirkungsmächtigste Strömung ist die national-patriotische mit starker Verwurzelung in den 
Parteien „Geeintes Russland“ und „Gerechtes Russland“. 


Ich verweise auf die schon genannten Ausführungen von Narotschnizkaja und Putin als Ausdruck 
dieser starken national-patriotischen Strömung, die viele Schattierungen bis hin zum offenen Natio-
nalismus hat. Das Eintreten für einen eigenständigen starken Staat und die Größe Russlands führt in 
der Geschichtsbetrachtung zur Russischen Revolution und deren Folgen, der Sowjetunion, zu negati-
ven Bewertungen der Rolle der Bolschewiki als „Landesverräter“ und der Hervorhebung staatstra-
gender Persönlichkeiten, wie Stalin. Hier ergeben sich „Schnittmengen“ mit der kommunistischen 
Strömung, auf deren Aktivitäten ich schon verwiesen habe.  


Die liberale Strömung ist besonders in der Intelligenz zuhause. Sie setzt auf „westliche, europäi-
sche“ Werte. Sie wendet sich besonders der Februarrevolution und ihren Möglichkeiten bürgerlich-
demokratischer Entwicklung zu. Ich habe darüber schon mit besonderem Bezug auf Solshenizyn ge-
sprochen.  
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Hinsichtlich der Behandlung bestimmter Themen in der Geschichtsbetrachtung stehen im Blickpunkt 
der medialen Öffentlichkeit als „Schuldige“ an der „russischen Tragödie“ Freimaurer, Juden und 
Agenten ausländischer Mächte.  


Immer wieder ist dabei im Pro und Kontra vom „deutschen Geld“, mit dem die Revolution „er-
kauft“ worden sei, die Rede. „Wer bezahlte Lenin?“  ̶  so lautete der Titel eines Dokumentarfilms 
2007. 


2006 erschien in dritter Ausgabe das Buch des bekannten russischen Historikers Witali Iwano-
witsch Starzew (1931  ̶2000): Das deutsche Geld in der russischen Revolution…38  


Bei diesem sehr sachkundigen russischen Historiker findet sich auf die zumeist zurückgewiesene 
Anschuldigung vom deutschen Geld in der russischen Revolution, die von westlicher, deutscher Seite 
stark propagiert wird, eine differenzierte Sicht:  


Bis zur Februarrevolution haben die Bolschewiki höchstwahrscheinlich keinerlei Geld weder in 
Russland noch in Schweden von den Deutschen erhalten. Wahrscheinlicher ist für die Zeit von März 
bis Oktober 1917 der Erhalt bestimmter Summen – Mitfinanzierung der „Prawda“; in Schweden 
40000 Dollar, die nicht nach Russland gelangten.  


Seit dem 8. November 1917 begannen deutsche Regierungskreise, wie deutsche Archivdokumen-
te belegen,39 der bolschewistischen Partei, die schon die Macht in Petrograd erobert hatte, finanzielle 
Unterstützung zu erweisen. Diese wurde ihnen bis Oktober 1918 gegeben und betrug nach indirekten 
Angaben (Erklärungen einzelner Führer der deutschen Sozialdemokaten im Jahre 1919) bis zu 50 – 60 
Millionen Goldmark. Folglich, beide Revolutionen 1917 wurden nicht „mit deutschem Geld“, sondern 
von unseren russischen Menschen unter russischer Führung selbst gemacht. Aber die bolschewisti-
sche Regierung hätte sich schwerlich an der Macht halten können, wenn sie nicht im Verlauf fast 
eines Jahres den beständigen Zustrom unkontrollierter Valutazugänge zu ihrer Verfügung gehabt 
hätte.40 Soweit Starzew. Ich bin der Auffassung, sie hätte sich letztlich auch ohne diese Zuwendungen 
an der Macht halten können.  


Finanzielle Unterstützung wurde auch antibolschewistischen Gruppierungen zuteil. Der nachfol-
gende Bürgerkrieg wäre ohne die finanzielle, materielle und militärische Hilfe ausländischer Mächte 
für diese Gruppierungen weitaus weniger blutig, zerstörerisch und langwierig gewesen. 


Nationalpatriotische Kräfte in Russland nehmen die Anschuldigungen vom „deutschen Gold/Geld“ 
auf, um die Bolschewiki und Lenin als „Vaterlandsverräter“ zu diskreditieren. Der Streit geht weiter.41  


  
Große Aufmerksamkeit wurde der Thematik „Juden in der Revolution und im Bürgerkrieg“ zuteil. Sie 
ist dem größeren Thema „Juden in der Geschichte Russlands“ zugeordnet, zu dem in den letzten Jah-
ren eine beachtliche Zahl von Veröffentlichungen erschien, darunter das umstrittene, auch ins Deut-
sche übertragene Werk von Alexander Solshenizyn „Zweihundert Jahre zusammen“. Besonders Oleg 
Budnizki, leitender Mitarbeiter des Instituts für Russische Geschichte der Akademie, widmete sich 
ihr. 2006 legte er eine fundamentale Monographie „Die Juden Russlands zwischen Roten und Weißen 
(1917  ̶1920)“ vor.42 Sie entzieht Verleumdungen von einer „jüdisch-bolschewistischen Verschwörung 
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  V. I. Starcev: Nemeckie den’gi i russkaja revoljucija. Nenapisannyj roman Ferdinanda Occendovskogo. 3-e izd. 
CPb., 2006, 288 S. (W. I. Starzew: Das deutsche Geld in der russischen Revolution. Der ungeschriebene Ro-
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  Siehe dazu Gerhard Schiesser/ Jochen Trauptmann: Russisch Roulette. Das deutsche Geld und die Oktober-


revolution. Berlin 1998. 
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  Jurij Emel’janov: „Nemeckoe zoloto“ v russkoj revoljucii.K istorii izucenija. In: Sbobodnaja mycl’, 2011, Nr. 
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Horst Schützler  Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Russische Revolution 1917 in der aktuellen russischen  
Geschichtsschreibung und Geschichtsbetrachtung   S. 21 v. 26 


 
 
und Revolution“ den Boden, zeichnet ein beeindruckendes und erschütterndes Bild von der Lage und 
Stellung der Juden sowohl bei den „Roten“ und „Weißen“ und zwischen diesen.  


Er konstatiert sachlich wenig oder nicht bekannte Tatsachen und Zusammenhänge, von denen ich 
einige thesenartig zusammengefasst habe. 


 
(Ich kann diese hier aus Zeitgründen zunächst nicht darlegen. 


Die Juden spielten eine bemerkenswerte, aber keine entscheidende Rolle in der russischen Revo-
lution.  


Die Februarrevolution und die Abschaffung aller Einschränkungen, denen die Juden früher ausge-
setzt waren, durch die Provisorische Regierung, wurden vom russischen Judentum begeistert be-
grüßt.  


Die Juden unterlagen keinen Verfolgungen von Seiten der Sowjetmacht unter dem Aspekt natio-
naler Kennzeichen. Die Führung der Bolschewiki war sich antisemitischer Stimmungen in der Bevöl-
kerung, einschließlich der Arbeiter, Soldaten und Bauern, bewusst und trat ihnen entgegen. Es gab 
Exzesse, aber diese erfolgten nicht entsprechend, sondern entgegen der Generallinie, und wurden 
geahndet.  


Der Anteil von Juden in Führungspositionen der Bolschewiki war beträchtlich, aber nicht unge-
wöhnlich im Vergleich zu anderen Parteien. Unter den 159 Emigranten, die in „plombierten Wag-
gons“ über Deutschland nach Russland zurückkehrten, waren 99 Juden. In der ersten Gruppe von 29 
Personen, die zusammen mit Lenin zurückkam, waren es 17. Doch die Masse der russischen Juden 
gehörte durchaus nicht zu den Kampfgefährten Lenins.  


Der Zustrom von Juden in den sowjetischen Dienst muss nicht verwundern. Er ergab sich aus der 
Sachlage, dass viele jüdische Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in die Hauptstädte gekommen wa-
ren. Sie hatten oft keine Arbeit und nahmen die vakanten Arbeitsplätze in den Verwaltungen ein. 
Dabei ergab sich ein jeweils unterschiedlicher, auch zeitweise hoher Anteil jüdischer Mitarbeiter. In 
der Partei der Bolschewiki betrug ihr Anteil Anfang 1917 4,3 Prozent und 1921 dann 2,5 Prozent. Der 
Anteil der Juden in der Tscheka, der Gesamtrussischen Außerordentlichen Kommission zum Kampf 
gegen Konterrevolution und Sabotage, dem Repressivorgan der Sowjetmacht, entsprach dem in an-
deren Einrichtungen des Sowjet-, Partei- und Militärapparates. Deshalb hat es keinen Sinn, nach be-
sonderen Motiven zu suchen, die Juden veranlassten, in den Dienst der Tscheka zu treten. Groß war 
der Schrecken antijüdischer Pogrome, die in der Geschichte Russlands hinsichtlich der Opfer und der 
Grausamkeiten ohne Beispiel sind und besonders in der Ukraine häufig waren. Die Angaben differie-
ren zwischen 50000 und 200000 Toten. Es differieren auch die Meinungen über die Schuldigen an 
diesen Pogromen. Sie sind zweifellos nicht allein „den Russen“, den roten und den weißen, zuzu-
schreiben, finden sich aber ohne Zweifel in den Reihen der Weißen konzentriert. Auch auf das Konto 
der Roten Armee kommen nicht wenige Pogrome. Jedoch die Sowjetmacht, im Unterschied zur Füh-
rung der Weißen, wollte Pogrome wirklich unterbinden, und sie beabsichtigte nicht, Antisemitismus 
als ideelles Banner zu nutzen, ihr reichten die für die Massen anziehenden Losungen, über die die 
Weißen nicht verfügten. Die Bolschewiki zeigten, dass sie selbst nicht vor Massenerschießungen von 
Pogrombeteiligten zurückschreckten, wenn das erforderlich war. So wurden allein in der Ersten Rei-
terarmee bis zu 400 erschossen. Die Mehrheit der Juden hatte keine besonderen Gründe, die Bol-
schewiki zu lieben, die die Grundlagen ihrer wirtschaftlichen Existenz zerstörten, Handel und Unter-
nehmertum zum Verbrechen erklärten und „religiöse Vorurteile“ beseitigen wollten. Jedoch die Wahl 
zwischen Roten und Weißen verwandelte sich für die Juden immer mehr zu einer Wahl zwischen 
Leben und Tod. Es ist nicht verwunderlich, dass sie das erste vorzogen.  


Die Erfahrungen des Bürgerkrieges demonstrierten der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung des 
Landes, dass sie sich nur unter der Sowjetmacht sicher fühlen konnte. Mehr noch  ̶  unter der Sow-
jetmacht eröffneten sich für die Juden bis zu dieser Zeit unbekannte Möglichkeiten der Bildung, der 
politischen und beruflichen Karriere. Doch dafür mussten sie zahlen  ̶  zahlen mit der Aufgabe der 
Religion, der Sprache, der Kultur, mit einem Wort mit der Aufgabe der nationalen Identität, d.h. mit 
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allem, was die Juden im Verlaufe von Jahrtausenden, einschließlich von anderthalb Jahrhunderten 
Aufenthalts im Russischen Imperium, bewahrt hatten.) 


 
Eine weitere umstrittene Thematik betrifft die Konstituierende/die Verfassungsgebende Versamm-
lung und ihre gewaltsame Auflösung am 6. (18.) Januar 1918.43  


Sie war nach der Februarrevolution sofort im Gespräch, alle Parteien wollten sie zunächst, um sich 
mit ihr „Legitimität“ zu verschaffen.  


Sie sollte aus allgemeinen demokratischen Wahlen hervorgehen und dem Land eine Verfassung 
mit Festlegungen zur politischen und gesellschaftlichen Ordnung bringen.  


Die Wahlen fanden nach vielen Verzögerungen schließlich zumeist im November nach der 
Machteroberung der Bolschewiki statt. Sie brachten den Sozialrevolutionären als Repräsentanten vor 
allem der Bauern mit 55 Prozent der Stimmen den Sieg. Die Bolschewiki erhielten etwa 22,5 Prozent.  


Am 5./6. (18./19.) trat die Konstituierende Versammlung in Petrograd zusammen. Die Bolschewiki 
legten eine Resolution zur Anerkennung der Sowjetmacht vor. Das lehnte die Mehrheit der Deputier-
ten ab. Daraufhin verließen die Bolschewiki und linke Sozialrevolutionäre die Versammlung. Diese 
tagte weiter. Am frühen Morgen wurde die Tagung von der „ermüdeten“ Wache auf Weisung des 
Zentralexekutivkomitees der Sowjets geschlossen.  


Lenin und die Bolschewiki sahen sich in ihrer Haltung durch die Errichtung der Sowjetmacht der 
Arbeiter und Bauern legitimiert, ihre Gegner durch das Votum der Wähler. In dieser Konstellation 
wird bis heute gestritten.  


Es wird auch der Frage nachgegangen, ob die antikapitalistischen „Sozialisten“, zu denen die radi-
kalen Bolschewiki, die gemäßigten Menschewiki und die in rechte und linke gespaltenen Sozialrevo-
lutionäre gehörten, etwa 85 Prozent der Abgeordneten, nicht ihre Meinungsverschiedenheiten 
überwinden und eine Einheitsregierung hätten bilden können. Dem werden kaum Chancen einge-
räumt.  


Mit der „ Auseinanderjagung der Konstituante“ beschritten die Bolschewiki unter der kompro-
misslosen Führung den Weg der Alleinherrschaft einer Partei, der in den Bürgerkrieg und schließlich 
in den Stalinismus führte. So eine gängige Meinung in der Geschichtsbetrachtung, die ich nicht teile.  


 
Geschichtsbetrachtung kommt ohne die Rolle der Persönlichkeit in der Revolution nicht aus, wenn 
ich an Lenin, Trotzki, Stalin, Kerenski und andere denke. Das wäre eine Vormittag füllende Thematik. 
Also muss ich mit wenigen Anmerkungen als Anregungen auskommen.  


 
Zu Lenin: 
Lenin steht natürlich im Blickpunkt aller Revolutionsbetrachtungen. Immer wieder wenden sich ihm 
Autoren mit Publikationen zu, darunter auch oft im Ausland. Und trotzdem will der linke Historiker 
Wladlen Loginow mit seiner Sicht den „unbekannten Lenin“ bekannt machen.44  


„Die meisten Historiker sind sich darüber einig, dass die Oktoberrevolution ohne Lenin wahr-
scheinlich nie stattgefunden hätte“, so eine Verallgemeinerung durch den Stalin-Biographen Oleg 
Chlewnuk.45 
 
Zu Trotzki: 
„Vor der Revolution hatten er und Lenin sich oft in den Haaren gelegen, und einander heftig angegrif-
fen, fühlten sich aber trotz aller Gegensätze auch miteinander verbunden. Beide waren von der Idee 
einer sozialistischen Revolution besessen und glaubten leidenschaftlich an ihre baldige Verwirkli-
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chung. Beide waren entschlossen und furchtlos. … Als er 1917 in Petrograd eintraf, begriff er sofort, 
dass er und Lenin natürliche Verbündete waren …  und schloss sich den Bolschewiki an. Lenin erkann-
te ihn als einen Partner, der bereit war, mit Wort und Tat einen unerbittlichen Kampf um die Macht 
zu führen. So stand Trotzki schon bald im Zentrum der Ereignisse.“ 46 So Chlewnuk. 
 
Zu Stalin: 
Nach Stalins Machtübernahme erklärte die offizielle Sowjetpropaganda Lenin und Stalin zu gemein-
samen Führern der Revolution. Seine politischen Gegner, insbesondere Trotzki, behaupteten dage-
gen, er habe eine unbedeutende Rolle gespielt. Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen diesen beiden 
ausgesprochen politisch motivierten Aussagen.  
Stalin war kein Führer der Revolution, aber als altgedienter Bolschewik, Mitglied des Zentralkomitees 
der Partei und Herausgeber ihrer wichtigsten Zeitung spielte er eine enorme Rolle. Sein Entschluss, 
Lenin zu folgen, hatte seinen Platz in der Revolution bestimmt.47 So Chlewnjuk. 
     Die Archivarin Peregudowa ist den wiederkehrenden Behauptungen nachgegangen, Stalin sei 
Agent der Ochrana, der berüchtigten zaristischen Geheimpolizei, gewesen. Sie kommt nach Prüfung 
der vorhandenen Dokumente zu der Feststellung, dass dies nicht der Fall war.48 
 
Zu Kerenski:  
Dieser wird als zentrale, schillernde, eitle Symbol-Figur der „Februar- Demokratie“ herausgestellt. Für 
den 36-jährigen wurde das Jahr 1917 zur „Sternstunde“ und zum „Grab“ seiner politischen Karriere, 
der danach mehr als ein halbes Jahrhundert seines langen Lebens in der Emigration verbrachte. Er 
selbst kommt mit seinen Erinnerungen und Tagebüchern zu Wort. Zwei Biographien sind ihm in letz-
ter Zeit gewidmet.49 Zu Sowjetzeiten geriet sein Bild zur Karikatur. Jetzt weicht dieses einer mehr 
objektiveren Darstellung seiner Person. 
 
Manfred Hildermeier beschreibt „Lenin, Trotzki & Co“ als die „Köpfe der Revolution“. Er erfasst Lenin 
als „Mann mit dem eisernen Willen zur Macht“, „ohne ihn waren die Bolschewiki kopflos“; er sieht 
Trotzki als „brillanten Redner und Theoretiker an Lenins Seite“; Sinowjew als „Agitator mit der Be-
reitschaft zum Kompromiss“, Kamenew als „Verfechter einer langfristigen Strategie“ und Stalin als 
„wichtigen Funktionär, aber noch im Hintergrund“.50  


Dem kann man zustimmen. Die Divergenzen beginnen, wenn man sich den Ausführungen zu die-
sen Leitworten zuwendet. 
 
Hilfreich für unser Thema können auch die Ergebnisse von Meinungsumfragen sein, wie sie das Mos-
kauer Lewada-Zentrum regelmäßig durchführt und die dann in Jahrbüchern zusammengefasst wer-
den.  
Beispiele: 


Auf die Frage, welchen Staatstyp man für Russland zukünftig sehen wolle, sprachen sich von den 
Befragten im November 2016 nur drei Prozent für ein Imperium, eine Monarchie, wie es sie vor 1917 
in Russland gab, aus. Elf Prozent waren für einen sozialistischen Staat mit kommunistischer Ideologie, 
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33 Prozent für einen Staat mit Marktwirtschaft, demokratischer Struktur, Beachtung der Menschen-
rechte, gleichartig den Ländern des Westens, aber mit eigener Ordnung. 33 Prozent war es egal, wel-
chen Staatstyp es in Russland geben wird, wichtig sei nur, wie gut ich und meine Familie leben wer-
den.  


Auf die Frage, welchen Tag man feiern wolle, nannten rund 20 Prozent der Befragten den Tag der 
Volkseinheit am 4. November und 14 Prozent den Tag der Oktoberrevolution am 7. November. 58 
Prozent wollten weder den einen noch den anderen Tag feiern. 12 Prozent wussten nichts zu antwor-
ten.51  
     
Schließlich will und muss ich noch sagen: Russische Revolution ist nicht nur eine Angelegenheit des 
russischen Volkes, der Russen. Sie war eine Revolution in Russland, einem Vielvölkerimperium mit 
166 Millionen Einwohnern 1913, von denen mehr als die Hälfte Nichtrussen waren. Das heißt, sie ist 
mehr oder minder eine Angelegenheit der Völker, die damals in diesem Imperium lebten, das heißt, 
des russischen, ukrainischen, belorussischen, litauischen, tatarischen, georgischen Volkes – die Reihe 
ließe sich fortsetzen – mit heute sehr unterschiedlicher, zumeist antisowjetischer/antirussischer Ge-
schichtsbetrachtung. Dem wird zu wenig Beachtung zuteil.    
  
Werte Kolleginnen, Kollegen und Freunde!  
     
Gegen Ende meiner Ausführungen will ich meine Ausgangsthese, mein Leitmotiv in Erinnerung brin-
gen: Die „Große Russische Revolution“ vor 100 Jahren – temporäre Rückbesinnung in Russland im 
Zeichen nationaler Aussöhnung zur Konsolidierung der Gesellschaft. 


Gegen Ende des Jubiläumsjahres lässt sich feststellen: Russland hat sich wieder dem wichtigsten 
Ereignis seiner Geschichte im XX. Jahrhundert zugewandt und um neue Erkenntnisse, Erfahrungen 
und gesellschaftliche Aussöhnung gerungen – ohne immer Übereinstimmung zu erreichen.  


Laut Umfrage des Lewada-Zentrums vom März dieses Jahres sehen 48 Prozent der Befragten die 
Oktoberrevolution eher und sehr positiv und 31 eher und äußerst negativ, 21 konnten oder wollten 
sich dazu nicht äußern.  


Immer wieder wurde die Frage heftig diskutiert: Droht Russland ein neues Jahr 1917 ? Die ge-
nannte Umfrage offeriert auch eine Antwort: 59 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass sich 
Ereignisse, ähnlich denen von 1917, im heutigen Russland eher und definitiv nicht wiederholen kön-
nen; 28 waren gegensätzlicher Meinung.  


In der Diskussion wurde verdeutlicht, dass ein Vergleich nicht korrekt ist, denn 1917 befand sich 
das Land im Krieg und in einer tiefen umfassenden politischen, ökonomischen und sozialen Krise, mit 
der heutige Schwierigkeiten und Probleme Russlands nicht vergleichbar sind.  


Das führt zu der Frage, in welcher Zeit die Bürger des Landes leben möchten:  
Vier Prozent nannten Russland vor 1917, 28  die Breshnew-Zeit und 33 heute, unter Präsident Pu-


tin.52   
Dieser Lebenswunsch vieler kann sich mehren, wenn die russische Führung den negativen Erfah-


rungswert der Russischen Revolution positiv aufnimmt, nämlich: mit einer klugen, realistischen Poli-
tik rechtzeitig auf die Bedürfnisse des Volkes zu reagieren und Konflikte in der Gesellschaft auf fried-
lichem Weg zu lösen.  
Russland braucht dann keine neue Revolution!   
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Vieles von dem, was bei der Betrachtung der Russischen Revolution im heutigen Russland zutage 
tritt, wird Zustimmung, Manches Erstaunen, Bedenken und auch Ablehnung hervorrufen.  


Die Russische Revolution, insbesondere die Oktoberrevolution, mit ihren Folgen und Wirkungen 
hat das Leben mehrerer Generationen in Russland geprägt und somit bis heute auch unterschiedliche 
Wertungen aus unterschiedlicher Perspektive erfahren.  
Dafür sollte man Verständnis haben.  
  
Vor einigen Tagen las ich das wieder erschienene Buch von Heiko Haumann, emeritierter Professor 
für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel/Schweiz, und Mitarbeitern „Die Russische 
Revolution 1917“. 53 


Angesichts der aktuellen, oft polemisch zugespitzten Diskussion um die Bedeutung und Bewer-
tung der Russischen Revolution und ihrer Folgen ist das sachliche, abwägende, um Verständnis be-
mühte Herangehen Haumanns und seiner Mitarbeiter sehr beachtenswert. So verwenden sie ohne 
Vorbehalt den Begriff „Oktoberrevolution“ und Haumann konstatiert: „Von einer geheimen Ver-
schwörung oder Putsch kann ... nicht die Rede sein“.  


Er wendet sich dagegen, „die Russische Revolution in den ‚Schubladen’ unseres Gedächtnisses als 
einen Irrweg der Geschichte abzulegen“. 


Er schreibt: „Die Erinnerung an die Russische Revolution schwankt zwischen den Schrecknissen, 
die auf sie folgten, und den Sehnsüchten, die in ihr zum Ausdruck kamen und die immer noch nach-
wirken. 


Die Beschäftigung mit den Schrecknissen zeigt Mechanismen auf, wie revolutionäre Ziele und Ide-
ale, die sich mit den Bedürfnissen des überwiegenden Teils der Bevölkerung decken, in eine Politik 
von Gewalt und Unterdrückung umschlagen können. 


Die Auseinandersetzung mit den Sehnsüchten gibt Aufschluss über Vorstellungen einer besseren, 
einer gerechten Welt, die nichts von ihrer Aktualität verloren haben, und über Menschen, die sich 
dafür einsetzen. ... Die Ideen, die sich in der Revolution äußerten, verbreiteten sich über die ganze 
Welt. So wie die Französische Revolution trotz aller negativen Auswirkungen für uns heute noch ein 
Anknüpfungspunkt für das Streben nach Freiheit und Menschenrechten ist, wird die Russische Revo-
lution als ein Bestandteil dieses Strebens nach einer besseren Welt lebendig bleiben. 


Wie wir die Revolution bewerten, in welcher Weise sie in unser Erfahrungsgedächtnis eingeht und 
somit unser Handeln beeinflusst, kann sich immer wieder ändern. Diesen Prozess können wir aktiv 
mitgestalten, im Rahmen dessen, was uns bewegt und auf uns einwirkt, im Rahmen unserer Lebens-
welten“. 


Das sind bemerkenswerte Gedanken und Feststellungen, denen viele zustimmen können. Ich kann 
sie nicht besser ausdrücken. 


Ich suche und bestimme immer wieder mein Selbstverständnis zu dieser Revolution. Dabei halte 
ich an meiner Grundposition fest: Diese Revolution war ein welthistorisches Ereignis, das in seiner 
Bedeutung für immer im Menschheitsgedächtnis bewahrt wird – auch in meinem! 
 
 
Adresse des Verfassers: Achtermannstr. 55, 13187 Berlin  
 
Über den Verfasser:  
Prof. Dr. sc. phil. Horst Schützler (geb. 1935) studierte von 1954 bis 1958 Geschichte an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Er spezialisierte sich im Fachgebiet Geschichte der UdSSR.  
Von 1958 bis 1992 war er an der Fachrichtung bzw. Sektion Geschichte bzw. am Institut für Ge-
schichtswissenschaften der Humboldt-Universität in Lehre, Forschung und Wissenschaftsorganisation 
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1. Vorbemerkung 


Im folgenden wird der Elativ als eine spezifische Form des Adjektivs behandelt. Der Elativ als Kasus 
(sog. "Woher-Fall"), wie er etwa in den finno-ugrischen Sprachen existiert (fin. hotellista, "aus dem 
Hotel", ung. az házból, "aus dem Haus") ist nicht Gegenstand der Betrachtung. 


Ferner sei vorausgeschickt, dass der Elativ der Komparation in den folgenden Betrachtungen eine 
untergeordnete Rolle spielt und daher nicht im einzelnen erörtert wird. 


 


2. Einführung 


Der Elativ als speziell das Adjektiv betreffende Form, auch wenn er in der Linguistik gemeinhin nicht 
als sprachspezifische Kategorie aufgefasst wird, ist doch, zumindest im westeuropäischen und nord-
amerikanischen Raum, häufig im Kontext mit solchen Sprachen beschrieben worden, für die er viel-
leicht typischer ist als für andere. Und dies wiederum trifft bisher in besonderem Maße auf das Ara-
bische zu (1989: 458 u.a.). 


Der arabische Elativ wurde und wird in der arabischen Grammatik überwiegend von seiner mor-
phologischen Seite und von seinen syntaktischen Kombinationsmöglichkeiten her betrachtet und 
dabei traditionell vor allem im Zusammenhang mit der Steigerung der Adjektive behandelt. 


Bei Abwesenheit von Komparation wird in der Regel festgestellt, dass die Elativ-Form afcal mit den 
ihr zuzuordnenden femininen und Pluralformen typisch sei 
 


 für Farbadjektive 


 für Adjektive, welche bestimmte körperliche Eigenschaften oder Gebrechen bezeichnen 


 für Adjektive, die im Sinne eines (intensivierten) Positivs gebraucht werden (SCHULZ 2011: 
 411ff.), 
 
wobei die zuletzt genannten Adjektive "fast ausschließlich in feststehenden Termini" zu finden seien. 


Die Steigerung der Adjektive mit Hilfe des Elativs soll hier, wie oben bereits angedeutet, nicht wei-
ter erörtert werden. Dies ist anderswo hinreichend geschehen. Der Elativ als Positivform verdient 
jedoch eine eingehendere Betrachtung, denn schon der oberflächliche Versuch einer Verallgemeine-
rung der o.g. Anwendungsbereiche führt über die bisher übliche Betrachtungsweise des Elativs hin-
aus. Ist doch allen drei von SCHULZ genannten Gruppen von Adjektiven gemeinsam, dass sie einer 
Sache oder einer Person dauernde, typische oder ihr in besonderem Maße zustehende bzw. für sie in 
besonderer Weise geltende Eigenschaften zuschreiben. Es geht also bei Elativformen außerhalb der 
Komparation keineswegs schlechthin um "gesteigerte" Eigenschaften, welche im Deutschen häufig 
unter Zuhilfenahme von Begriffen wie "äußerst", "besonders", "sehr", "überaus" usw. ausgedrückt 
werden, wie häufig unterstellt wird1, sondern es geht in erster Linie um nicht zufällige, nicht vorüber-
gehende, also wesenseigene Eigenschaften – oft sogar in Abgrenzung von Eigenschaften, die von 
Menschen zugewiesen werden und über die man unterschiedlicher Meinung sein kann. Der bei 
SCHULZ zu findende Begriff "(intensivierter) Positiv" (SCHULZ 2011: 412) ist daher durchaus hilfreich. 


                                                           
 
1
  Verwiesen sei u.a. auf Homberger 2003: 126 und Bußmann 2008: 157. 
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Wenn der Elativ im westeuropäischen und nordamerikanischen Kontext häufig mit Hilfe des Ara-
bischen erklärt wird, so ist dies im russischen Sprachraum keineswegs der Fall. Dies dürfte damit 
zusammenhängen, dass das Russische selbst über Formen verfügt, in welchen u.a. ISAČENKO mit Recht 
eine "elative" Bedeutung erkennt (ISAČENKO 1968: 162). Ein Rückgriff auf andere Sprachen ist daher 
bei der Erklärung des Elativs nicht notwendig. Die verbreiteten Definitionen können demzufolge all-
gemeiner gefasst sein und haben i.d.R. keinen Bezug zu irgendeiner bestimmten Sprache. In diesem 
Sinne kommen sie einer streng allgemein-linguistischen Deutung der Kategorie Elativ näher (EFREMO-


VA 2006: 925 (III tom) u.a.). Zwar verfügen einige romanische Sprachen, wie wir weiter unten sehen 
werden, ebenfalls über Elativformen, jedoch werden diese traditionell eher unter dem Begriff "Su-
perlativ" subsumiert2. 


Im folgenden sei der Elativ als "intensivierter Positiv" anhand einiger konkreter Beispiele aus ver-
schiedenen Sprachen näher erläutert. Ich weise vorsorglich darauf hin, dass alle zitierten Gegenüber-
stellungen und Beispiele immer nur die hier zur Debatte stehende Funktion des Elativs illustrieren. 
Andere Funktionen sind damit keineswegs ausgeschlossen – sie sind aber nicht Gegenstand der vor-
liegenden Betrachtung. 
 


3. Der Elativ zur Bezeichnung göttlicher Eigenschaften 


Im Arabischen finden sich zahlreiche Beispiele für den Gebrauch des Elativs zur Bezeichnung göttli-
cher Wesenseigenschaften. Die berühmten 99 Namen für Allah sind – bis auf einen, welcher formal 
nur als Elativ existiert3 – interessanterweise nicht darunter. Dafür werden diese 99 Bezeichnungen 
für Allah ihrerseits mit einem Elativ als al-asmā' al-ḥusnā, "die guten Namen", bezeichnet. Der Elativ 
hat hier emphatische Bedeutung: Dass diese Namen gut sind, kann niemand bestreiten, es ist nicht 
verhandelbar. 


Das Arabische kennt zahlreiche nominale Formvarianten, wobei im Falle lexikalisch erstarrter Par-
tizipien die Übergänge zwischen substantivischem und adjektivischem Gebrauch fließend sind, wie 
wohl auch in zahlreichen anderen Sprachen. Die am häufigsten vorkommenden sowohl substanti-
visch als auch adjektivisch gebrauchten Nominalformen sind, neben den sogenannten Nisba-
Adjektiven, erstarrte Aktivpartizipien der Form fācil und zu Adjektiven "geronnene" Passivpartizipien 
der Form facīl. Dabei lässt sich eine Intensitäts-Hierarchie feststellen: Die Form fācil impliziert eine 
geringere Intensität als die Form facīl. Beispielsweise bezeichnet der Begriff cālim ganz allgemein ei-
nen "Wissenden", und von daher auch den "Wissenschaftler" im Alltag, während mit dem Begriff 
calīm der "Gelehrte" bezeichnet wird – hier schwingt so etwas wie Ehrfurcht mit. Im Koran sind des-
halb die Gott mit Hilfe von nominalen Ausdrücken zugewiesenen Eigenschaften fast durchgängig mit 
Begriffen der Form facīl benannt. Die auf der Ausdrucksebene höchste Stufe der Intensität wird je-
doch erst mit der Elativform afcal erreicht, die von beiden vorgenannten Nominalformen gebildet 
werden kann. Sie findet sich, auf Gott bezogen, vor allem in emphatischen Ausrufen wie in dem be-
rühmten (und leider inzwischen auch berüchtigten) Ruf al-lāhu akbar! Dies sei in den folgenden bei-
den Beispielen näher erläutert. 
 


(1) Arabisch: kabīr vs. akbar 
Der russische Zar Peter der Große, buṭrus al-kabīr, war wohl groß und bedeutend, aber diese 
Eigenschaft wurde ihm von den Menschen zuerkannt. Solche Urteile, man weiß es, unterliegen 
Schwankungen, vor allem politischer Natur. Gleichwohl findet sich kabīr auch unter den o.g. 99 
"guten" Gottesnamen – ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Gebrauch von Elativformen für 
die Bezeichnung von Wesenseigenschaften fakultativ ist. Dennoch: Im emphatischen Ausruf ist 


                                                           
 
2
  Im Italienischen findet sich beispielsweise, analog zu vielen anderen europäischen Sprachen, der Begriff 


superlativo assoluto. 
3
  Dieser ist al-awwal, "der Erste". 
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Gott akbar, und das ist nicht einfach größer und bedeutender als der Zar, sondern das ist eine 
ganz andere Art von Größe, eine wesenseigene Größe, die mit Menschenurteil nichts zu tun 
hat. Wenn Muslime also mit dem Ruf al-lāhu akbar Gott preisen, so vergleichen sie ihn nicht 
mit weltlichen Herrschern oder anderen "Großen" unter den Menschen, ja nicht einmal mit 
Göttern fremden Religionsverständnisses, sondern sie sagen etwas aus über eine der Wesens-
eigenschaften von al-lāh: "Gott ist groß - und in diesem Sinne niemand sonst!". Die manchmal 
zu findenden Übersetzung "Gott ist am größten/der Größte" ist vor diesem Hintergrund gera-
dezu absurd, denn Gott mit anderen zu vergleichen, und sei es nur implizit, verbietet sich von 
selbst. Gott steht nach dem Verständnis des Arabisch sprechenden Muslims über allem und ist 
über jeden Vergleich erhaben. Dem entspricht auch die von FISCHER gegebene Übersetzung 
"Gott ist (unvergleichlich) groß." (FISCHER 2006: 69). Charakteristisch für das traditionelle Ver-
ständnis des Elativs ist allerdings, dass FISCHER das ganze Thema "Elativ ʻafcalu" unter "Quanti-
tätsbezeichnungen" subsumiert (FISCHER 2006: 68). Damit steht er durchaus in der Tradition 
der europäischen Arabistik, die anfangs den Begriff "Elativ" überhaupt nicht verwendete, son-
dern generell nur vom "Superlativ" sprach (ROSENMÜLLER 1818: 297ff. u.a.). 


 
(2) Arabisch: cālim vs. aclam 
Ein Wissenschaftler, cālim, ist lediglich "wissend", er ist ein "Wissender", ohne dass ihm dieses 
Attribut per se zustünde – er hat es sich nur mühsam erarbeitet und kann es auch wieder ver-
lieren, und sei es durch widrige Lebensumstände oder krankhafte Prozesse in Körper und Geist 
– aber mehr noch, was die Bedeutung seines einmal erworbenen Wissens betrifft, durch den 
Fortschritt der Wissenschaft. Gott hingegen ist aclam, "wissend", und diese Eigenschaft ist ihm 
gleichsam wesensimmanent, und sie ist durch die Ewigkeit Gottes ewig. Was für ein Unter-
schied! Die vielfach zu findende Interpretation von aclam als "allwissend", also als Form, wel-
che eine gleichsam quantitativ gesteigerte Eigenschaft zum Ausdruck bringt, tritt demgegen-
über in den Hintergrund. Erst recht verbietet es sich, hier einen echten Komparativ anzuneh-
men, denn Gott ist einzig und daher unvergleichbar4! 


 
Zur weiteren Illustration seien noch zwei Beispiele aus anderen Sprachen erwähnt. 
 


(3) Spanisch: santo vs. santísimo 
Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wird bekanntlich mit "Santo Padre", "Heiliger 
Vater", angeredet. Dagegen steht la Santísima Trinidad, die Heilige Dreifaltigkeit oder Heilige 
Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Im ersten Fall geht es um einen Menschen, 
auch wenn er in höchster Position agiert – im zweiten Fall geht es um Gott selbst! Im ersten 
Fall geht es um das Attribut der Heiligkeit schlechthin, im zweiten Fall geht es um das Attribut 
der Heiligkeit, das von Natur aus gegeben und über jeden Zweifel erhaben ist. Das ist kein gra-
dueller, sondern ein qualitativer Unterschied. Einen interessanten Gegensatz zur hier gegebe-
nen Auffassung vom Kirchenoberhaupt bildet das folgende Beispiel 4 aus dem russisch-
orthodoxen Sprachgebrauch. 


 
(4) Russisch: svjatoj vs. svjatejšij 
svjatoj ist ein Heiliger, er wurde heiliggesprochen. svjatejšij patriarch moskovskij i vseja rusi , 
das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, ist dagegen von Gott heilig, und deshalb ist 
seine Eigenschaft, heilig zu sein, in den Augen der Anhänger der russisch-orthodoxen Kirche 
wesenseigen und nicht veränderbar. Im Deutschen wird der Titel in Verkennung der hier disku-
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  Im Russischen wird im Zusammenhang mit dem Elativ außerhalb von Komparation der vielsagende Begriff 


bezotnositel'no verwendet. 
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tierten semantischen Eigenschaften des Elativs oft als eine Art "Supra-Superlativ" wiedergege-
ben: der Allerheiligste Patriarch. 


 
Im Russischen kommt ein zu den bisher diskutierten Fällen analoger Gebrauch der Formen auf  
–ejšij und –ajšij möglicherweise seltener vor. Die Formen auf –ejšij und –ajšij stehen vielmehr meist 
in Konkurrenz zu den mit samyj zusammengesetzten Formen, die wohl überwiegend als gewöhnli-
cher Superlativ anzusehen sind, aber ihrerseits auch mit "elativer Bedeutung" vorkommen können 
(ISAČENKO 1968: 163). Es gibt jedoch durchaus Fälle wie čistejšaja lož', "eine ausgemachte Lüge", "eine 
reine Lüge", ja "eine Lüge von Haus aus" (CONRAD 1975: 71), in gewisser Analogie zu den obigen Bei-
spielen. Im Ganzen werden die Formen auf –ejšij und –ajšij in der russischen Grammatik gemeinhin 
durchaus als Träger elativer Bedeutung aufgefasst (ISAČENKO 1968: 162f., MULISCH 1966: 96 u.a.) ̶  
auch wenn dabei auf die zumindest potenziell qualitative Eigenschaft dieses "Superlativs" nicht näher 
eingegangen wird. Bei den entsprechenden Formen des Polnischen und Tschechischen auf   
–(i)ejszy bzw. –ější (-ejší) usw. ist allerdings keine dezidierte Elativbedeutung auszumachen, ebenso-
wenig wie im Obersorbischen bei analogen Formen, die das Morphem –iš- (-yš-) enthalten. 


Es sei noch angemerkt, dass es auch im Russischen, so wie weiter oben für das Arabische gezeigt, 
oft ausreicht, die Grundform des Adjektivs zu benutzen, um durchaus auf wesenseigene Eigenschaf-
ten hinzudeuten, so zum Beispiel in svjatoj duch, "der Heilige Geist". Die damit zusammenhängenden 
Fragen wären separat zu untersuchen, was u.a. für germanische Sprachen aufschlussreich sein dürf-
te, soweit sie überhaupt über Formen verfügen, die als Elativ anzusehen sind. Selbstverständlich ist 
die Existenz solcher Formen keine Bedingung für die Benennung wesenstypischer Eigenschaften von 
Personen, Dingen oder Prozessen. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass bestimmte Sprachen, u.a. 
das Lakota, sich völlig anderer Mittel bedienen, die beispielsweise die Benutzung bestimmter Verben, 
u.a. mit der Bedeutung so sein einschließen (vgl. u.a. ULLRICH/BLACK BEAR 2016). Hierher gehört mög-
licherweise, zumindest partiell, auch die Opposition von ser und estar im Spanischen. 


Kommen wir nun zu einigen Fällen, die zwar mit dem Göttlichen nichts zu tun haben, in denen 
aber das Ausdruckspotenzial des Elativs ebenfalls zur Bezeichnung dessen beiträgt, was als wesent-
lich wahrgenommen werden soll. Auch dies ist sprachübergreifend zu beobachten. Es seien hier zur 
Illustration einige Beispiele aus dem Arabischen und aus polynesischen Sprachen zitiert. Dabei wird 
deutlich werden, dass der Elativ der polynesischen Sprachen als reduplizierte Form in ganz ähnlicher 
semantischer Funktion vorkommt wie bisher besprochen. Das schließt selbstverständlich zahlreiche 
andere Funktionen reduplizierter Formen in den polynesischen Sprachen nicht aus. 
 


4. Der Elativ zur Bezeichnung gewöhnlicher permanenter Eigenschaften 


Im Arabischen werden mit Hilfe von Elativformen sehr häufig bestimmte körperliche oder geistige 
Eigenschaften von Personen bezeichnet, wobei vorausgesetzt wird, dass sich diese Eigenschaften 
nicht ohne weiteres ändern lassen – dass sie also permanent oder eigentümlich sind. 
 


(5) Arabisch: acmā, aṭraš, ahras, aḥwal 
Die hier zitierten Adjektive der Elativform afcal bedeuten "blind", "taub", "stumm" und "schie-
lend". Die Reihe könnte beliebig fortgesetzt werden. Ungeachtet gesellschaftlicher und medi-
zinischer Fortschritte liegt es auf der Hand, dass sich die so bezeichneten Eigenschaften nicht 
einfach ablegen lassen. Gleiches gilt auch für bestimmte geistige Eigenschaften. Eine bekannte 
arabische Anekdote berichtet augenzwinkernd, dass ein Dummer  ̶  aḥmaq – einst gefragt wur-
de, ob es ihn freue, dass er zwar dumm, aber doch reich sei. Die Antwort lautete: Es freut mich 
nicht. Ich fürchte, dass mir meine Dummheit Schaden bringt. Sie könnte mich meinen Reich-
tum verlieren lassen, während sie selbst mir erhalten bleibt! 


 
In den morphologisch äußerst zurückhaltenden polynesischen Sprachen sind reduplizierte Formen 
Träger zahlreicher grammatischer und semantischer Funktionen. Betrachtet werden sollen im fol-
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genden nur jene, die eine Art Elativ zum Ausdruck bringen. Sie haben in der bisherigen polynesisti-
schen Literatur wenig Beachtung gefunden. ELBERT/PUKUI weisen zwar darauf hin, dass reduplizierte 
Formen vor allem "frequentative, increased, or plural action" (ELBERT/PUKUI 1985: 66) ausdrücken, 
beschränken sich aber davon abgesehen weitgehend auf die Feststellung "Frequently it is difficult to 
carry over into English the subtle semantic force that the reduplication conveys to the Hawaiian." 
(ELBERT/PUKUI 1985: 67). 


Dabei können reduplizierte Formen, ganz wie der arabische Elativ, wesenstypische Eigenschaften 
in ganz unterschiedlichen Kontexten bezeichnen. Der Eigenart polynesischer Sprachen entsprechend 
ist dies unabhängig von "klassischen" Wortartkategorien wie Verb, Adjektiv, Substantiv. 
 


(6) Hawaiianisch: peʻe vs. peʻepeʻe 
Peʻe heißt "sich verstecken". Die reduplizierte Form peʻepeʻe bezeichnet Wesen, für die es ei-
gentümlich ist, sich zu verstecken: Es handelt sich um eine Sammelbezeichnung für Jagdspin-
nen, die keine Netze bauen. 


 
(7) Samoanisch: tautala vs. tautalatala 
Das samoanische Verb tautala bedeutet "reden, sprechen, diskutieren". Die reduplizierte Form 
tautalatala bezeichnet nicht nur jemanden, der viel redet, sondern jemanden, für den es ty-
pisch ist, viel zu reden: den Schwätzer! 


 
Die Eigenschaft reduplizierter Formen, das Typische, Wesenseigene ausdrücken zu können, zeigt sich 
nicht nur an verbal gebrauchten Formen, sondern, vielleicht sogar häufiger, auch in der Nomi-
nalphrase. Wie Adjektive gebrauchte Reduplikationen geben ständige, charakteristische Eigenschaf-
ten – auch von Dingen – an, wofür es zahlreiche Beispiele gibt. Einige seien hier aufgeführt. 
 


(8) Hawaiianisch: niho vs. nihoniho 
Niho ist die hawaiianische Bezeichnung für "Zahn". Wenn etwas "gezähnt, sägeförmig, ge-
zackt" ist, also als permanente und typische Eigenschaft "Zähne" (im weitesten Sinne) besitzt, 
so wird es im Hawaiianischen nihoniho genannt, womit zugleich die Idee von der Pluralität ver-
bunden ist: pā nihoniho – "Zahnrad". 
 
(9) Hawaiianisch: ʻopi vs. ʻopiʻopi 
ʻOpi bedeutet "falten, zusammenklappen". Wenn ein Gegenstand so beschaffen ist, dass er 
immer wieder gefaltet oder zusammengeklappt werden kann, so heißt er im Hawaiianischen 
ganz selbstverständlich ʻopiʻopi: pākaukau ʻopiʻopi – zusammenklappbarer Tisch, Klapptisch. 


 
Den hier zitierten Beispielen aus dem Hawaiianischen bzw. Samoanischen könnten zahlreiche andere 
Fälle aus den übrigen polynesischen Sprachen hinzugefügt werden. 
 


5. Der Elativ zur Hervorhebung besonderer charakteristischer Eigenschaften 


Im folgenden sei auf einige Aspekte von Elativformen als Benennungsformen für besonders zu beach-
tende charakteristische Eigenschaften eingegangen, die mit der Komparation oder dem Superlativ 
ebenfalls wenig zu tun haben. Selbstverständlich, das sei noch einmal betont, ist damit die Anwen-
dung von Elativformen als Superlativ bzw. "Supra-Superlativ" in anderen als den gegebenen Kontex-
ten keineswegs ausgeschlossen. 
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(10) Italienisch: sereno vs. serenissimo 
Spricht die italienische Zeitung La Repubblica von tempi sereni, so sind vorübergehende "heite-
re Zeiten" gemeint – es geht in dem Artikel um Alzheimer-Patienten, denen über eine spezielle 
Therapie "heitere Zeiten" aus ihrem Leben in Erinnerung gerufen werden5. Wie man weiß ist 
der Zustand der Heiterkeit kaum dauerhaft, sondern meist sehr begrenzt – auch bei gesunden 
Menschen. Spricht der Italiener hingegen von "La Serenissima", so benutzt er einen geläufigen 
Beinamen für eine bekannte Lagunenstadt, und er meint damit eine Wesenseigenschaft dieser 
Stadt, des "Heiteren Venedig". Auch wenn diese Stadt gelegentlich in den Fluten zu versinken 
droht (sowohl in den Fluten des Wassers als auch in den "Fluten" der Touristen), auch wenn ih-
re Gemäuer zum Teil einen maroden Charme angenommen haben, so kann das alles doch 
nichts am Grundzustand dieser Stadt ändern, die "Serenissima" zu sein. Damit wird keine "ge-
steigerte Eigenschaft" im Sinne eines "absoluten" Superlativs zum Ausdruck gebracht, sondern 
es handelt sich um eine Charakterbeschreibung! 


 
(11) Italienisch: fortissimo 
Die in der Musik übliche Bezeichnung fortissimo ist bekanntlich nicht als "am lautesten" oder 
gar als "lauter als alle anderen" zu verstehen, ja nicht einmal als "äußerst laut", sondern viel 
eher als "entschieden laut", "mit Entschlossenheit laut", und analog dazu pianissimo als "ent-
schieden leise", "mit entschiedener Zurückhaltung". Die dennoch in der Musikliteratur meist zu 
findende Formulierung "sehr laut/sehr stark" usw. (u.a. JOHNEN 1968: 28) dürfte zum einen da-
rauf zurückzuführen sein, dass das Deutsche eine analoge Form des Adjektivs nicht kennt und 
zum anderen darauf, dass Elativformen bisher generell als "absoluter Superlativ" missverstan-
den werden. Selbst in der Opposition forte : fortissimo kann man fortissimo schwerlich als Su-
perlativ verstehen. Es geht vielmehr um Passagen, die wie angegeben zu interpretieren sind, 
weil ihr Charakter nichts anderes zulässt. Es geht also primär nicht um diesen oder jenen Grad 
von Lautstärke, auch wenn fortissimo gewiss lauter als forte zu spielen ist. Eine Missachtung 
der Anweisung durch den Interpreten würde nicht nur zu mangelhafter Interpretation führen, 
sondern sie würde den Charakter der Passage verändern. Ein anderes Beispiel ist una città bel-
lissima – "eine wunderschöne Stadt". Auch hier ist keineswegs an einen Vergleich zu denken, 
und schon gar nicht an einen "absoluten" Superlativ. 


 
Das moderne Italienisch bildet sogar eine Elativform vom Substantiv occasione, und zwar u.a. in der 
Zusammensetzung occasionissima-affare6 (sic!), "eine besonders günstige Gelegenheit", "ein einma-
lig günstiges Geschäft", doch dürften solche Bildungen vorläufig selten bleiben. Im übrigen kommt 
occasionissima auch allein vor, häufig mit zwei oder mehr Ausrufezeichen: Ottimo affare! Occasionis-
sima!!! 


Im Ganzen gesehen sind die alten auf das Lateinische zurückgehenden Formen auf –issimo im Ita-
lienischen vergleichsweise häufig, während sie im Spanischen und Katalanischen schon seltener sein 
dürften und im Französischen fast gar nicht zu finden sind, was im Falle des Französischen auf die zur 
Regel gewordene Betonung der Ultima zurückzuführen sein dürfte, auch wenn die Grammaire 
Larousse du XXe Siècle einige Ausnahmen anführt: sérénissime, rarissime, richissime und einige ande-
re (MAUBOURGUET 1936: 231). 
 


(12) Französisch: rare vs. rarissime 
Gar nicht so selten zu finden ist der französische Ausdruck des cas rarissimes. Das sind in erster 
Linie von Natur aus, "von Haus aus", seltene Fälle: Le capital est doublé dans certains cas raris-


                                                           
 
5
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/07/news/_in_carrozza_emergono_scene_di_tempi_seren


i_-159988880 /13.10.2017 
6
  https://www.kijiji.it/occasionissima+affare /23.01.2018 



http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/07/news/_in_carrozza_emergono_scene_di_tempi_sereni_-159988880%20/

http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/07/news/_in_carrozza_emergono_scene_di_tempi_sereni_-159988880%20/

https://www.kijiji.it/occasionissima+affare
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simes…7 . Eine stärker komparativbezogene, als absoluter Superlativ aufzufassende Bedeutung 
("äußerst selten") kommt in bestimmten Kontexten, sogar im vorliegenden Beispiel, durchaus 
in Frage. Disambiguierung kommt, wie stets, nur aus dem (größeren) Kontext. Wird hingegen 
le cas le plus rare betrachtet, so wäre darunter sicher der "seltenste", mithin in letzter Konse-
quenz der einzige Fall, zu verstehen: Le cas le plus rare était probablement celui où l'artisan 
travaillait dans un palais aristocratique; nous ne connaissons qu'un seul cas de ce genre (PRŮŠEK 
1970: 490). 


 
VON DER GABELENTZ weist in seiner berühmten chinesischen Grammatik unter dem Thema "Superlativ" 
auf einige Fälle hin, die durchaus als Elative im hier behandelten Sinne verstanden werden können 
(VON DER GABELENTZ 1960: 473 ff.). Formal werden zur Bildung der entsprechenden Formen verschie-
dene Partikeln eingesetzt, wie im folgenden Fall, der hier als einziges Beispiel aus dem klassischen 
Sprachgebrauch des Chinesischen genügen möge: 
 


(13) Chinesisch: čí 
Nach VON DER GABELENTZ hat die hinter einem Genitiv oder adverbial gebrauchte Partikel čí die 
Bedeutung "im höchsten Grade", "Äußerstes" (VON DER GABELENTZ 1960: 474), nach RÜDEN-


BERG/STANGE (Umschrift: tschi) im hier in Frage kommenden Kontext die Bedeutung "sehr", 
"äußerst" (RÜDENBERG/STANGE 1963: 562). Das durch VON DER GABELENTZ angeführte Beispiel kʼî 
wêi kʼí yè, čí tá čí kāng., "Es ist das Wesen der Leidenschaft, dass sie sehr groß und sehr hart-
näckig ist." (VON DER GABELENTZ 1960: 474f.) ist gerade deshalb als Beispiel für einen Elativ so 
beeindruckend, weil hier explizit vom Wesen (kʼí) der Leidenschaft die Rede ist. 
 


Zweifellos kann man davon ausgehen, dass nicht nur in der klassischen Schriftsprache, sondern auch 
im modernen Chinesisch entsprechende Beispiele zu finden sind. Jedoch muss dies – wie auch bei 
den bereits erwähnten anderen und weiteren Sprachen – in Zukunft statistisch belegt werden. 


Insbesondere im Arabischen kommt der Elativ auch häufig in geografischen und historischen Ei-
gennamen und dergleichen vor, wobei natürlich auch die feminine Form fuclā (zu afcal) recht häufig 
ist. Auch dazu seien hier einige Beispiele genannt. 
 


(14) Arabisch: acẓam, fem. cuẓmā 
Es besteht weltweit eine weitgehende Einigkeit darüber, dass die Französische Revolution, die 
1789 mit dem Sturm auf die Bastille begann, die Bezeichnung "groß" verdient. Dieses Attribut 
wurde quasi zu einem festen Bestandteil ihres Namens, an dem zwar immer wieder von ein-
zelnen Personen, Philosophen, Historikern und anderen, gerüttelt werden mag, das sich aber 
dennoch seit über 200 Jahren hält – es wurde sozusagen zu einem Teil des Wesens dieser Re-
volution, dass sie "groß" im Sinne von "bedeutend" gewesen sei. Folgerichtig wird sie im Arabi-
schen mit einer Elativform bezeichnet: at-taura al-faransīya al-cuẓmā. Ebenso kommt heute 
niemand mehr auf die Idee, die Bezeichnung "Großbritannien" ändern zu wollen – obwohl die 
Briten selbst, vielleicht mit für sie typischem Understatement, ihr Land ganz einfach und be-
scheiden als "Britain" oder als "UK" bezeichnen. "Groß" – auch wieder im Sinne von "bedeu-
tend" – zu sein gehört aber seit langem zum Wesen Britanniens, solange niemand ernsthaft da-
für eintritt, ihm dieses Attribut zu entziehen. Für Araber steht deshalb fest, dass die korrekte 
Bezeichnung, soweit man nicht das auf diplomatischem Parkett übliche al-mamlaka al-
muttaḥida (United Kingdom) verwendet, mit einem Elativ des Wesens zu benennen sei: 
birīṭāniyā al-cuẓmā. 


  


                                                           
 
7
  http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/cas+rarissime/ 23.01.2018 
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(15) Arabisch: ausaṭ - fem. wusṭā 
Diese Elativform bezeichnet "das Mittlere", "das in der Mitte liegende", sowohl temporal als 
auch lokal – also sowohl im historischen als auch im geografischen Sinne. Die Eigenschaft, in 
der Mitte zu liegen, lässt sich kaum ändern, sie ist also ein besonderes Charakteristikum. Folge-
richtig heißt das Mittelalter im Arabischen al-qurūn al-wusṭā, wörtlich "die mittleren 
Jahrhunderte" – und der Mittlere Osten (bei uns meist als "Naher Osten" bezeichnet) aš-šarq 
al-ausaṭ. Hier wird besonders deutlich, dass Elativformen in bestimmten Fällen eher einen 
Positiv des Wesens als einen "absoluten Superlativ" ausdrücken. 
 


6. Der Elativ zur Bezeichnung von Farben 


Farben gehören ebenfalls zu den Eigenschaften, die sich nur unter bestimmten Bedingungen bzw. mit 
einem gewissen Aufwand ändern lassen. Sowohl im Arabischen als auch in der polynesischen Sprach-
familie werden Elativformen daher zur Bezeichnung von Farben verwendet. Auch dies ist ein bered-
tes Beispiel dafür, dass solche Formen durchaus eher als Positive denn als Superlative zu verstehen 
sind. Im Arabischen betrifft dies vor allem die "traditionellen" Bezeichnungen aller Grundfarben, 
während neuere Bildungen, zum Beispiel banafsaǧī für "violett", nicht zwingend dem Elativ-Muster 
folgen. Bemerkenswert ist, dass das Arabische bei Ersteren nur noch in ganz seltenen Fällen die 
entsprechende Adjektiv-Grundform nach dem Muster facīl kennt, während die einfachen Formen in 
den polynesischen Sprachen neben den reduplizierten Elativformen nach wie vor Bestand haben, 
auch wenn, beispielsweise im Hawaiianischen, eine deutliche Tendenz zum Gebrauch der 
reduplizierten Formen besteht. Als Beispiel sei nur die Bezeichnung für "rot" betrachtet, wobei die 
immer existierenden Unterschiede zwischen den Sprachen hinsichtlich der Bezeichnungen für die 
Farbskala der Natur (Inkongruenz von Begriffen wie rot  ̶  aḥmar  ̶  ʻumiʻumi – red – rouge – krasnyj 
usw.) hier nicht relevant ist. 
 


(16) Arabisch: aḥmar, fem. ḥamrā', pl. ḥumr 
Ein traditioneller Begriff zur Bezeichnung der indigenen Völker Amerikas, "Indianer", wird 
heute bei uns aus guten Gründen nicht mehr oft verwendet bzw. sollte vielleicht überhaupt 
nicht mehr gebraucht werden. Im Arabischen ist die Entsprechung, al-hunūd al-ḥumr, wörtlich 
"die roten Inder", noch üblich und weit verbreitet. Es liegt auf der Hand, dass hier "rot" als 
Charakteristikum für die Hautfarbe gesehen wird – auch wenn das mit der Realität nicht über-
einstimmt. Fakt bleibt aber, dass eine Hautfarbe nicht einfach geändert werden kann. Die Be-
zeichnung al-ḥamrā' für den bekannten Palast in Spanien (Alhambra) ist da schon etwas prob-
lematischer, denn dieser ist ja weitgehend nicht aus rotem Ziegelwerk errichtet, sondern 
leuchtet nur unter bestimmten Lichtverhältnissen "rot". An diesem Beispiel zeigt sich beein-
druckend, dass sich auch in dem hier untersuchten Umfeld die Worthülle, die Elativform, ge-
genüber ihrem Inhalt, ihrer typischen Bedeutung, in gewisser Weise verselbständigen kann. 


 
(17) Hawaiianisch: ʻula vs. ʻulaʻula 
Im Hawaiianischen ist bei Farbbezeichnungen – wie bereits angedeutet – sowohl die 
Grundform des Adjektivs als auch die reduplizierte (Elativ-)Form im Gebrauch. Über die 
Distribution beider Varianten gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse, jedoch scheint in 
der modernen Sprache eine Tendenz zur Bevorzugung der reduplizierten Formen zu bestehen. 
Möglicherweise trifft auch die Feststellung von ELBERT/PUKUI zu, dass in einigen Fällen wenig 
Bedeutungsunterschied zwischen den reduplizierten und den Grundformen bestehe 
(ELBERT/PUKUI 1985: 67). Auch ist zu beachten, dass reduplizierte Formen im Hawaiianischen 
durchaus das Gegenteil eines intensivierten Positivs, nämlich eine abgeschwächte Eigenschaft, 
bezeichnen können (ELBERT/PUKUI 1985: 67). So gibt z.B. KENT für ʻulaʻula auch die Bedeutung 
"reddish" an (KENT 1993: 39), obwohl ʻulaʻula andererseits auch eine rote Tapa-Art bezeichnet, 
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also etwas, das "von Haus aus" rot ist. Die damit in Zusammenhang stehenden Fragen müssen 
weiter untersucht werden. 


 


7. Der Elativ zur Bildung von Berufsbezeichnungen 


In polynesischen Sprachen werden reduplizierte Formen im Sinne eines Elativs auch für die Bezeich-
nung von Berufen verwendet, wo die zugrundeliegende einfache Form nur die aktuelle oder gele-
gentliche Tätigkeit bezeichnet. Auch dies soll anhand einiger Beispiele gezeigt werden. 


 
(18) Hawaiianisch: lomi vs. lomilomi 
Wer eine Tätigkeit ausführt, die das Hawaiianische als lomi bezeichnet, der "knetet durch", 
"massiert" oder "reibt ein" (lomi me ka paʻakai – mit Salz einreiben). Wird jedoch die redupli-
zierte Form lomilomi verwendet, so ist damit gesagt, dass diese Tätigkeit für die ausführende 
Person typisch ist, dass sie es häufig, regelmäßig und letztlich beruflich tut. Lomilomi ist die Ar-
beit des Masseurs, und damit wird auch, den Gepflogenheiten polynesischer Sprachen ent-
sprechend, der Masseur selbst bezeichnet, sowie seine berufliche Tätigkeit, die (traditionelle) 
Heilmassage. 
 
(19) Hawaiianisch: humu vs. humuhumu 
Das hawaiianische Wort humu bedeutet "nähen". E humu ana ka wahine., "Die Frau näht ge-
rade.". Die reduplizierte Form humuhumu hat die Bedeutung "oft/ständig nähen", "Näharbei-
ten verrichten", und sie bezeichnet von daher auch einen Beruf, in dem "genäht" wird: humu-
humu puke ist der Buchbinder. Aus onomasiologischer Sicht besteht selbstverständlich kein 
Automatismus in der Wahl der Bezeichnungen und ihrer Formen, und der Sprachgebrauch hat 
es mit sich gebracht, dass der Beruf des Schneiders mit dem Wort kelalole bezeichnet wird, 
"Kleiderschneider" (kela vom engl. "taylor"). Schon PEREIRE, ein nicht näher bekannter Mitar-
beiter DE BOUGAINVILLES in Paris, hatte "…Kunstfertigkeit und Erfindungsgeist bei diesen Insula-
nern, was die Ausbildung ihrer Sprache betrifft…" zutreffend bemerkt.8 Ein Näher oder eine 
Näherin kann demnach durchaus als humuhumu bezeichnet werden. 


 
(20) Māori: pena vs. penapena 
Der Begriff pena hat im Māori ganz allgemein die Bedeutung "aufpassen", "sich kümmern 
um…", "pflegen" und wird in der reduplizierten Form, ganz analog zu entsprechenden Formen 
des Hawaiianischen, zur Bildung von Berufsbezeichnungen verwendet – beschreibt also im 
Sinne eines Elativs die typische, nicht zufällige Tätigkeit: penapena ringa, wörtlich "Fingerpfle-
ge" – gemeint ist "Maniküre" und beispielsweise auch penapena rawa, wörtlich "Besitzpflege" 
– gemeint ist etwa "Ressourcenmanagement". 


 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass in den polynesischen Sprachen zahlreiche andere Möglichkeiten 
bestehen, Berufsbezeichnungen zu bilden. Davon macht sowohl das Hawaiianische als auch das 
Māori ausgiebig Gebrauch. Im Tahitianischen scheinen diese anderen Möglichkeiten sogar die Regel 
zu sein – ebenso wie übrigens im Arabischen. Das Arabische bildet mit dem Elativ keine verbreiteten 
Berufsbezeichnungen, sondern bedient sich dafür anderer Ausdrucksmittel, traditionell vor allem der 
nominalen Intensivform faccāl. 
 


                                                           
 
8
  Zitiert in: DE BOUGAINVILLE 1771: 406 (frz.); zwar gründete PEREIRE sein Urteil auf mehrere Zusammenkünfte 


mit einem Tahitianer, aber für das nahe verwandte Hawaiianische gilt es ebenso. 
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8. Schlussfolgerungen 


In der vorliegenden Arbeit konnte in einem ersten Schritt gezeigt werden, dass Elativformen in einer 
Reihe von Sprachen unterschiedlichster Sprachgruppenzugehörigkeit nicht selten in totaler Abkoppe-
lung von der Komparation, und damit auch vom Superlativ, vorkommen. Insbesondere die häufig 
gebrauchte Umschreibung des Elativs als "absoluter Superlativ" ist daher in vielen Fällen irreführend. 
Im Zusammenhang mit dieser Tatsache und vor dem Hintergrund des aufgeführten Beispielmaterials 
scheint es mir gerechtfertigt zu sein, die Elativformen im dargestellten Kontext mit SCHULZ als eine Art 
intensivierten Positivs zu bezeichnen, alternativ auch als Positiv des natürlichen Wesens. 


Die Aufrechterhaltung der Assoziation des Elativs mit den Komparationsstufen ist in bestimmten 
Kontexten u.U. dennoch sinnvoll, zumal Elativformen in einigen Sprachen außer in dem hier be-
schriebenen Kontext auch in regulärer Komparation, teilweise in Konkurrenz zum einfachen Superla-
tiv, stehen. In diesem Falle wäre die Bezeichnung qualitativer Superlativ – im Unterschied zum eher 
quantitativen Superlativ der klassischen graduellen Steigerung – vorzuschlagen. 
 


9. Zusammenfassung 


In vielen Darstellungen des Elativs wird dieser, soweit er nicht in Komparation steht, mit dem Begriff 
absoluter Superlativ zu erklären versucht, so bei HOMBERGER in seinem weitgehend auf das Deutsche 
abzielenden "Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft", wo neben dem Begriff "absoluter Superlativ" 
auch die Bezeichnung "höchste Steigerungsstufe" benutzt wird – selbst wenn der Autor konzediert, 
dass "die Vergleichsgröße" fehlen und der Elativ damit von der Komparation abgekoppelt sein kann 
(HOMBERGER 2003: 126). Auch BUßMANN hat dieser Definition nichts Neues hinzugefügt (BUßMANN 
2008: 157). Eine über die sehr knappe Fassung HOMBERGERs wie auch BUßMANNs hinausgehende Be-
schreibung des Elativs bietet bereits das "Kleine Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini" 
(CONRAD 1975: 71). Jedoch wird auch dort der Elativ letztlich mit dem Superlativ der Komparation 
assoziiert. Die bisherigen Beschreibungen des Elativs bringen diese Form zumeist auch sonst in dieser 
oder jener Weise mit der Steigerung des Adjektivs, speziell mit dem Superlativ, in Zusammenhang. 
Dies ist unter bestimmten Aspekten durchaus gerechtfertigt - aber es liefert keine vollständige Erklä-
rung des semantischen Werts des Elativs. Im vorliegenden Artikel wird anhand zahlreicher Beispiele 
aus unterschiedlichen Sprachen gezeigt, dass die als Elativ bezeichnete Form unabhängig von der 
Komparation und nicht im Sinne eines (quantitativen) Superlativs oder "absoluten Superlativs" ge-
braucht werden kann und gebraucht wird. Der Elativ erscheint häufig als eine Form, mit deren Hilfe 
wesenseigene, in besonderer Weise typische Eigenschaften zugewiesen werden und könnte in diesem 
Sinne als intensivierter Positiv (SCHULZ), als Positiv des natürlichen Wesens oder als qualitativer Super-
lativ bezeichnet werden. Dass er häufig in Eigennamen und festgefügten Begriffen vorkommt, ist nur 
natürlich, aber keine Bedingung für sein Auftreten. Aus onomasiologischer Sicht ist zu bemerken, dass 
die Benennung wesenstypischer Eigenschaften nicht zwingend die Existenz von Elativformen voraus-
setzt, sondern, sprachsystemabhängig, auch mit anderen Mitteln erfolgen kann. Möglichkeiten einer 
genaueren semantischen Abgrenzung von Grundform und Elativform des Adjektivs müssen, insbe-
sondere hinsichtlich einzelner Sprachen, weiter untersucht werden. 
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Dialektisch denken, d.h. wesentliche Zusammenhänge erkennen, objektive Widersprüche aufdecken 
und mögliche Lösungen zeigen, erfordert die Analyse möglicher Alternativen für das menschliche 
Handeln unter Beachtung unterschiedlicher Interessen sozialer Gruppen. Das widerspricht dem 
Pragmatismus aktueller Politik. Da gilt das Prinzip TINA: There is no Alternative. So werden wirt-
schaftliche Interessen politisch unterstützt, wobei das neoliberal begründete Lob der Marktwirtschaft 
mit dem Streben nach Maximalprofit und wachsender Rendite die Suche nach sozialen Alternativen 
in einem dialektischen Herangehen verhindert. In Krisen werden Gewinne privatisiert und Verluste 
sozialisiert. Menschen sind verwertbares Humankapital. Protestbewegungen suchen nach Alternati-
ven. Wissenschaftlich begründete Orientierung menschlichen Handelns für eine humane Zukunftsge-
staltung verlangt also nach dialektischem Denken. 


Der philosophisch versierte Soziologie-Professor Richard Sorg gibt in seinem Buch eine fundierte 
Einführung in Dialektik-Konzeptionen der Vergangenheit (Hegel, Marx, Engels) und Gegenwart (Holz, 
Haug, Losurdo, Arndt). Mit den Auffassungen der Mitglieder der Leibniz-Sozietät Hans-Heinz Holz und 
Wolfgang F. Haug werden Kontroversen um theoretische und praktische Dialektik thematisiert. Ar-
beiten von Domenico Losurdo und Andreas Arndt belegen die Aktualität von Hegel. Generell bemerkt 
der Autor zu aktuellen Konzepten der Dialektik: „ ‚Dialektisch denken‘ in der marxistischen Traditi-
onslinie bis zur Gegenwart zu verfolgen wäre Gegenstand weiterer Studien, zumal sich die ‚Linie‘ seit 
Marx und Engels z.B. nach Generationen und Epocheneinschnitten, nach Positionen und Weltteilen 
weit über Europa hinaus stark ausdifferenziert hat.“ So wird auf Arbeiten einer ganzen Reihe wichti-
ger und bekannter Autoren zum dialektischen Denken hingewiesen, auch auf Arbeiten aus der DDR, 
„wobei gerade die spezifische Dialektik-Tradition in der DDR einer gesonderten Betrachtung bedürfte 
…“ (S. 210f.)1 


Richard Sorg wirkte nach dem Studium der Theologie, Soziologie, Politikwissenschaft und Philoso-
phie in Tübingen, Westberlin, Zürich und Marburg bis 1978 als Soziologe an der Philipps-Universität 
Marburg und lehrte bis zu seiner Pensionierung 2005 Soziologie in der Ausbildung für Soziale Arbeit 
in Wiesbaden und Hamburg. In Publikationen beschäftigte er sich intensiv mit der Traditionslinie des 
Marxismus und seiner Rezeption, mit sozialer Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft, Ideolo-
gietheorien im Zusammenhang mit aktuellen Problemen. Wie ich aus persönlichen Gesprächen weiß, 
interessiert ihn stets das dialektische Verständnis der Wirklichkeit. Den Marxismus versteht er als 
materialistisch-dialektische Systemtheorie. Er zitiert zustimmend Domenico Losurdo mit der Er-
kenntnis: „Ohne Dialektik ist es unmöglich, sich in der Welt, in der wir leben, zu orientieren.“ Sie hel-
fe dabei, „die Welt in ihrer widersprüchlichen Konkretion und Gewordenheit zu erkennen oder auch 
die sog. Menschenrechtskriege (Beispiel: Jugoslawien 1999 oder Kriege zur Implementierung von 
Demokratie wie im Irak 2003) auch als Verschleierung von geopolitischen Machtstrategien oder Roh- 
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stoffsicherung zu entlarven.“ (S. 258) Das ist wichtig, da neoliberale Ideologie den sich globalisieren-
den Raubtierkapitalismus mit freiem Kapitalfluss und Marktwirtschaft als alleinige Lösung für globale 
Probleme gegen Kritik verteidigt. Missachtung der Dialektik drückt sich in zwei aktuellen Tendenzen 
aus, die das TINA-Prinzip ergänzen und verstärken: Auf der einen Seite schreitet die Spezialisierung 
auf allen Gebieten, auch in der Wissenschaft, weiter voran. Zusammenhänge werden kaum erkannt. 
Die Frage nach dem wissenschaftlich Möglichen und ökonomisch Machbaren wird selten mit der 
weitergehenden Frage verknüpft, ob es auch gesellschaftlich wünschenswert und durchsetzbar, so-
wie human vertretbar ist. Auf der anderen Seite haben wir es mit allgemeinen Floskeln und Sprech-
blasen zu tun, wenn über Probleme von Effektivität und Humanität, von Angst vor Überfremdung, 
von wachsender sozialer Differenzierung in Arme und Reiche, in arme und reiche Länder in etablier-
ten Talk-Runden geredet wird. Man kann nur wünschen, dass immer mehr Menschen dialektisch 
denken lernen. Das vorliegende Buch gibt viele Anregungen dazu. 


Im ersten Abschnitt „Zu diesem Buch“ (S. 9 – 13) begründet der Autor mit einer Zeitdiagnose die 
Notwendigkeit dialektischen Denkens. Er benennt Umbrüche in der Entwicklung der Produktivkräfte, 
die sich u.a. in der Debatte um Industrie 4.0 ausdrücken, gravierende ökologische Probleme, die ver-
heerende soziale Spaltung, verbunden mit fehlender Gleichstellung der Geschlechter, Kriege und 
terroristische Aktivitäten religiöser Fundamentalisten. Er betont: „Entgegen dem mitunter vorgetra-
genen Argument, dialektisches Denken könne sich nur bei der konkreten Analyse zeigen, vermag eine 
ausdrückliche Darstellung dessen, was dialektisches Denken heißt, deutlicher den Reichtum dieses 
Denkens sowie auch seine internen strukturellen Bezüge, seine innere Systematik aufweisen, als eine 
Beschränkung auf jeweilige Anwendungsbeispiele. Gleichwohl bleibt die Bewährung dieses Denkens 
am konkreten Material die ‚Nagelprobe‘ für seinen Gebrauchswert.“ (S. 12) 


Mit Hinweis auf Brechts „Lob der Dialektik“ mit „So wie es ist, bleibt es nicht“ und Hegels „Das 
Wahre ist das Ganze“ beginnt die Einführung in „Dialektisch Denken.“ (S. 14) In „1. Einleitung“ gibt es 
eine kurze Einführung in die Problemstellung, und das Vorgehen dazu wird charakterisiert. (S. 16 – 
19) „2. Zugänge zum dialektischen Denken“ nennt diachrone und synchrone Aspekte und verweist 
auf deren Einheit. (S. 20 – 25). Nach den einführenden Bemerkungen folgt „3. Hauptteil: Dialekti-
sches Denken: historisch und systematisch“ (S. 26 – 297) und „4. Resümee“ (S. 298 – 303). Ein um-
fangreiches Literaturverzeichnis (S. 304 – 312) ergänzt die Darlegungen. 


Der Hauptteil beginnt mit „3.1. Stichworten zur Geschichte dialektischen Denkens“(S. 26 – 29) und 
kommt dann zu „3.2. Hegel – ‚die klassische Gestalt der Dialektik‘“ (S. 29 – 113). Im Mittelpunkt steht 
Hegels „Wissenschaft der Logik“ mit Erläuterungen zur Seins-, Wesens- und Begriffslogik. Wer sich 
mit der Dialektik Hegels befassen will, findet wichtige Hilfe durch die Erläuterung von Zitaten. Der 
Hegel-Teil schließt mit Bemerkungen zu Bertolt Brecht, der sich zur Schwerverständlichkeit von Hegel 
äußert, doch zugleich auf einen wesentlichen Aspekt der Dialektik-Geschichte aufmerksam macht. Er 
habe, „wie immer man seine Deutung im Einzelnen beurteilen mag, den mit Marx und Engels begon-
nenen Übergang in eine ‚materialistische Dialektik‘ markiert.“ (S. 112) 


„3.3. Marx-Engels-Teil“ (S. 113 – 210) befasst sich zuerst mit den Frühschriften von Marx und geht 
dann auf das Dialektische in den Arbeiten zur Politischen Ökonomie ein, u.a. an den Darlegungen 
zum tendenziellen Fall der Profitrate. Zu Engels wird der „Anti-Dühring“ und „Ludwig Feuerbach und 
der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, neben anderen Äußerungen zur Dialektik, her-
angezogen. Im Fazit ist festgehalten: „Ohne Zweifel bieten die betrachteten Texte von Marx und En-
gels – ungeachtet unvermeidlicher Zeitgebundenheit – neben Erhellendem zur Methode insgesamt 
eindrucksvolle Analysen sowie theoretische Orientierungen für den Versuch, auch die heutige gesell-
schaftlich-ökonomische Realität in ihren inneren Zusammenhängen zu begreifen. Ausgehend von den 
Kapitalismus-Analysen der ‚beiden Klassiker‘ dürfte es insbesondere darum gehen, die Veränderun-
gen in der aktuellen Anatomie und Physiognomie dieser Produktionsweise und Gesellschaftsformati-
on zu erforschen, etwa bezogen auf Stichworte wie Finanzmarkt und Hightech-Kapitalismus, auf neue 
Formen imperialistischer Politik und ihren Folgen in Gestalt verschärfter sozialer Spaltungen im 
Weltmaßstab, einschließlich der sich zuspitzenden Flüchtlingsproblematik, sowie des Terrorismus in 
seinen unterschiedlichen Formen, um nur einiges anzudeuten.“ (S. 210) 
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„3.4. Aktuelle Konzepte zur Dialektik“ (S. 210 – 297) beginnt mit den Arbeiten von Hans-Heinz 
Holz und dem Hinweis, dass dazu eine eigene Studie wichtig wäre. Der Autor hat sich selbst, wie die 
Literatur zeigt, ausführlich mit den Arbeiten von Holz befasst, der sich in seiner Problemgeschichte 
der Dialektik auf Leibniz beruft, Hegels Auffassung analysiert. Arbeiten von Marx und Engels über 
materialistische Dialektik auswertet, um eine Konzeption als Weltentwurf aufzustellen, in deren Mit-
telpunkt die Widerspieglung steht. Holz wendet sich, wie andere marxistische Erkenntnistheoretiker, 
gegen eine platte Abbildtheorie, indem er ebenfalls die Einheit von Widerspieglung und Konstruktion 
betont. (S. 234) Isomorphie zwischen Urbild und Abbild, die er mit anderen feststellt, wo Homomor-
phie existiert, wird vom Verfasser nicht problematisiert, auch nicht das deduktive Herangehen von 
Holz, ausgehend von einer Welt als Ganzes (Totalität), die wegen ihrer Unendlichkeit und Ewigkeit  
eine empirisch nicht überprüfbare Gedankenkonstruktion ist. In Debatten mit Hans-Heinz Holz haben 
wir uns über unterschiedliches deduktives oder induktives Herangehen an die Dialektik ausgetauscht 
und die verschiedenen Perspektiven betont. 


Der Abschnitt zur Dialektik-Konzeption von Wolfgang F. Haug beginnt mit dem Beispiel „Flücht-
lingskrise“ als komplexem Vorgang, der in seinen Hintergründen und Widersprüchen analysiert wird, 
wobei auf die vom Westen geführten Kriege als Flüchtlingsgrund verwiesen wird. Man kann, wie 
Haug bemerkt, dabei politisch die entstandene Situation für sich nutzen: „Merkel begriff und ergriff 
die demographisch-ökonomische Chance für Deutschland zusammen mit der Möglichkeit, im Bunde 
mit der Solidaritätsbewegung die Initiative zu behalten.“ (S. 243) Zu Haugs Kritik am „Offizialmarxis-
mus“, der die Dialektik statt zu einer praktischen und aktiv-eingreifenden zu einer passiven gemacht 
habe, verweist Sorg auf die zu berücksichtigenden Bedingungen und bemerkt, dass bei Haug auffällig 
„eine bisweilen pädagogisch-schulmeisterliche Redeweise“ sei. (S. 245) Es zeige sich „eine Ahnung 
von den Schwierigkeiten, mit denen die kommunistischen Parteien nach der Oktoberrevolution und 
in den anderen sozialistischen Ländern zu tun hatten, eine Ahnung und Einsicht, die man in Haugs oft 
eindimensionaler Kritik am ‚Realsozialismus‘ leider vermisst.“ (S. 247) Es wird im Resümee zu Haug 
u.a. festgehalten, dass er sich gegen eine unpraktische theoretische Dialektik wende, „die festschrei-
be und so zu gefährlicher Erstarrung führe, wie er sie im Marxismus-Leninismus und im untergegan-
gen ‚Staatssozialismus‘ diagnostiziert. Deren aktuellen Repräsentanten sieht er … vor allem oder pro-
totypisch in der Gestalt von Hans-Heinz Holz, gegen den er zu Felde zieht, wo immer sich Gelegenheit 
dazu ergibt. Damit ist nichts gesagt gegen eine sachangemessene kritische Auseinandersetzung mit 
Holz im Rahmen des von Haug selbst kreierten Konzepts eines ‚pluralen Marxismus‘“. (S. 250) Wer 
sich für die Auseinandersetzung interessiert, findet weiteres Material dazu in diesem Buch. 


Da ich selbst in vielen internationalen Auseinandersetzungen den Marxismus zu verteidigen hatte, 
möchte ich kurz meine Haltung charakterisieren, die meinen Arbeiten, auch dem Buch „Ist der Mar-
xismus noch zeitgemäß?“ (https://leibnizsozietaet.de/neue-buchpublikation-von-ehrenpraesident-
herbert-hoerz/), früher und auch heute zu Grunde liegen. Jahrzehntelange Erfahrungen zeigten, wie 
wichtig es ist, statt weltanschauliche Kontroversen auszufechten, Sachfragen in den Mittelpunkt zu 
stellen und dafür Antworten zu suchen. Diese sollten auf Analysen basieren. Für mich als marxisti-
schen Philosophen bedeutet das, die Methodologie materialistischer Dialektik zur konstruktiv-
kritischen Sicht auf neue soziale Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen und da-
bei die humane Vision einer zukünftigen Assoziation freier Individuen mit sozialer Gerechtigkeit und 
ökologisch verträglichem Verhalten nicht aus dem Auge zu verlieren. Probleme entstanden, wenn 
jemand seine Weltanschauung ohne Bezug auf aktuelle Problemlösungen als Glaubensbekenntnis 
vermitteln wollte, um den Gesprächspartner dafür zu gewinnen oder dessen Auffassungen als unver-
einbar mit einem vorgegebenen Dogma zu zeigen und sie zurückzuweisen. 


Zu dem italienischen Philosophie-Professor Domenico Losurdo, der mit Hans-Heinz Holz bis zu 
dessen Tod eng verbunden war, wird im Buch betont, dass er mit dem Blick aufs Ganze zeige, „wie 
die Hegelsche Dialektik das Begreifen realer Sachverhalte befördern kann.“ Er möchte Hegel „sowohl 
in seinen zeitbedingten Begrenztheiten wie in seinen weiterreichenden über seine Zeit hinauswei-
senden Gedanken gerecht werden.“ (S. 253f.) Umfangreich wird deshalb auf die Aktualität von He-
gels Arbeiten verwiesen. Beispiele werden genannt. „Hegels Dialektik hilft, so Losurdo, die liberale 



https://leibnizsozietaet.de/neue-buchpublikation-von-ehrenpraesident-herbert-hoerz/

https://leibnizsozietaet.de/neue-buchpublikation-von-ehrenpraesident-herbert-hoerz/





Herbert Hörz Leibniz Online, Nr. 31 (2018) 
Rz. zu: Richard Sorg, Dialektisch denken   S. 4 v. 5 


 
 
Gesellschaft als eine widersprüchliche Totalität zu verstehen. Diesen Ansatz zurückzuweisen, bedeu-
te entweder, ‚dass man vor der heute vorherrschenden Apologetik kapituliert, die die furchtbaren 
Ausschlussklauseln verdrängt, die die Geschichte des liberalen Westens charakterisieren oder dass 
man in Richtung ‚marxistische‘ Vulgata abdriftet, die die rule of law, die Regeln der Machteinschrän-
kung und die formelle Freiheit für irrelevant hält, beide Alternativen sind katastrophal.‘“ (S. 258) Das 
dialektische Herangehen von Losurdo wird mit Analysen von Nietzsche und Stalin-Bildern belegt. Da 
es darüber viele Diskussionen gibt, ist es interessant, die Überlegungen des Autors dieses Buches 
dazu zur Kenntnis zu nehmen.  


Die Dialektik-Konzeption von Andreas Arndt wird auch mit seinen Argumenten zu Hegels Aktuali-
tät eingeführt. Es geht dann um die Hegel-Rezeption durch Marx vor allem in dessen Schriften zur 
Politischen Ökonomie. So wird festgestellt: „Insbesondere beim Versuch, die kapitalistische Produk-
tionsweise als System zu rekonstruieren, greift Marx zunehmend auf Hegels Wissenschaft der Logik 
zurück … Allerdings, so betont Arndt, seien daraus keine Rückschlüsse auf eine alternative Dialektik-
Konzeption zu Marx zu ziehen.“ (S. 290) Die Argumente von Arndt sind im Buch nachzulesen. Dialek-
tik werde „von Marx einbezogen, um einzelwissenschaftliche Bornierungen zu überschreiten und 
bestimmte Totalitäten zu rekonstruieren, um die Zusammenhänge der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
bestimmen zu können.“ Arndt argumentiert gegen die Marxsche Hegel-Kritik. So meinte er u.a.: „Der 
Vorwurf der Verselbständigung der Denkzusammenhänge gegenüber ihrer empirischen Grundlage 
geht dort ins Leere, wo Hegel den Zusammenhang der Denkbestimmungen als solche thematisiert …“ 
(S. 292f.) 


Kritisch vermerkt Sorg, dass nach Arndt die „Partei der Tugend“ sich nicht an Marx gehalten hätte, 
„sondern an die Romantik einer den Individuen vollkommen durchsichtigen, nicht entfremdeten 
sozialen Welt“. Gemeint sei der „Realsozialismus“, obwohl er nicht direkt genannt würde. In „har-
schem Ton“, fahre Arndt fort: „Die Führer der Tugendparteien, die sich als Hüter der reinen Wahrheit 
und einer ihr unmittelbar entsprechenden Realität sahen, haben dies im 20. Jahrhundert mit Millio-
nen Opfern ins Werk gesetzt.“ Arndt teile die Kritik mit Losurdo, so Sorg, der jedoch auf die erforder-
liche historische Kontextualisierung, auf die Bedingungen verwies, die zu berücksichtigen seien.“ 
Arndt unternahm insgesamt einen „bemerkenswerten Versuch“, „Marx‘ Dialektik-Verständnis und 
sein Verhältnis zu Hegel neu zu lesen.“ (S. 296) 


In seinem „Resümee“ zum Buch geht der Autor noch einmal kurz auf die Geschichte der Dialektik, 
auf einseitige Auffassungen des früheren mechanischen Materialismus, auf die Theorie der Dialektik 
bei Hegel, Marx, Engels und in den aktuellen Dialektik-Konzeptionen ein. Er betont: „Das Feld für die 
Bewährung dialektischen Denkens ist natürlich nicht beschränkt auf philosophische und einzelwis-
senschaftliche Gegenstände. Es schließt neben politischen auch kulturelle wie Kunst, Musik oder 
Literatur ein. …so wird dialektisches Denken sich zu bewähren haben beim Versuch, die vielgestalti-
gen Erscheinungen und Probleme der alltäglichen Wirklichkeit zu begreifen. Insofern das gelingt, mag 
es auch ‚Vergnügen‘ bereiten, wie Brecht das der Dialektik in einem Gedicht zuschreibt, mit dem wir 
unsere Gedankenreise begonnen haben.“ (S. 302f.) 


Die angesprochene Vielgestaltigkeit der Dialektik und ihre praktische Bewährung führen m.E. da-
zu, dass Dialektik nicht nur als objektive und subjektive Dialektik auszuarbeiten ist. Materialistische 
Dialektik ist umfassender, als es in manchen Darstellungen zum Ausdruck kommt. Materialistische 
Dialektik, wie ich sie verstehe (im Literaturverzeichnis werden von mir dazu Studien genannt), nimmt 
die weiterführenden Ideen dialektischer Denker der Vergangenheit und Gegenwart in sich auf. Sie ist 
eine Einheit von Theorie, Methode und Methodologie. Sie umfasst den dialektischen Determinismus 
und eine philosophische Entwicklungstheorie. Dialektik ist die Wissenschaft von der Struktur, Verän-
derung und Entwicklung in Natur, Gesellschaft, Technik, Menschheit und menschlichen Individuen 
mit ihrer Kultur, Sprache und Spiritualität (objektive Dialektik), von der Struktur, Veränderung und 
Entwicklung der Begriffe und Theorien (subjektive Dialektik), von der Struktur, Veränderung und 
Entwicklung menschlicher Aneignungsweisen der Wirklichkeit in ihrer Einheit von gegenständlicher, 
ästhetisch-emotionaler und rationaler Aneignung (Dialektik der Wirklichkeitsaneignung). Letztere 
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schließt die Struktur, Veränderung und Entwicklung der Erkenntnismethoden ein (Dialektik des Er-
kenntnisprozesses). 


Halten wir fest: Die vorliegende Gedankenreise von Richard Sorg zum dialektischen Denken ist ein 
lesenswerter Beitrag zum Verständnis seiner Entwicklung. Seine Aktualität wird in den vorgestellten 
gegenwärtigen Dialektik-Konzeptionen belegt. Erläuterungen zu den Zitaten von Autoren sind wichti-
ge Lesehilfe. Kontroversen werden genannt. Debatten um die Theorie und Praxis dialektischen Den-
kens werden weiter gehen. Wünschen wir dem Buch viele Leserinnen und Leser, die sich informieren 
und manche Klischees, die auch in Medien verbreitet werden, für sich in Frage stellen.  
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